
Zeitschrift: Verhandlungen des Grossen Rathes der Republik Bern

Herausgeber: Grosser Rat des Kantons Bern

Band: - (1836)

Rubrik: Ausserordentliche Frühlingssitzung, 1836

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


^i0. 28.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik B c r n

Außerordentliche Frühlingssitzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

Erste Sitzung.

Donnerstag, den 7. April.
(Morgens um 9 Uhr.

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Nach dem Namensaufrufe werden von Hrn. Landammann
die Entschuldigungen mehrerer wegen Krankheit u. f. w.
abwesender Mitglieder der Versammlung angezeigt.

Hr. Landammann: Tit./ Sie haben unterm 18. März
letzthin beschlossen, daß zu Berathung des Berichtes und Gut-
achtens, den eine seiner Zeit von Ihnen zur Untersuchung der
Dotationsverhältnisse niedergesetzte Spczialkommtssion abgefaßt
hat, und der Ihnen in deutscher und französischer Sprache
gedruckt mitgetheilt worden ist, eine außerordentliche Versammlung
des Großen Raths veranstaltet und bei Eiden dazu geboten werde.
Diesem Beschlusse ist Folge geleistet und demnach der heutige
Tag zu dieser Berathung festgesetzt worden durch das Embe-
rusungsschreibcn vom 28. März. Da das gedruckte, in ihren
Händen befindliche Gutachten ausführlich und umfassend ist,
und da dasselbe von Ihnen mit derjenigen Aufmerksamkeit
geprüft worden sein wird, welche der Wichtigkeit der Sache und

Ihrer Pflicht angemessen ist; so enthalte ich mich alles weitem
Eintretens in die heute vorliegende Frage. Sie werden nach

genauer Untersuchung, Prüfung und Berathung der Sache
dasjenige beschließen, was Sie der Handhabung des Rechtes,
der Unparteilichkeit, sowie der Sicherung und Wahrung der

Interessen des Staates schuldig find. Ich erkläre demnach
diese außerordentliche Sitzung des Großen Rathes
der Republik Bern als eröffnet.

Folgende seit der letzten Sitzung deö Großen Raths ein-
gelangte Vortrüge werden nun auf den Kauzlettisch gelegt:

1) Vortrag des ErziehungödepartementS über das Gesuch der

katholischen Gemeinde in Basel um Unterstützung ihrer
Schule.

2) Vortrag des Finanzdepartemcnts über Pensionserhohung des

Hrn. alt-PfarrerS Greppin.
Z) Vortrag des MilicärdepartementS nebst Vorschlag zu einem

Major >es Scharfschützenkorps.
4) Vortrag des MilitärdcpartementS über die Bittschrift des

Hrn. B. v. Lerber wegen Kriegsgerichten,
s) Vortrag des diplomatischen Departements über Reklama¬

tion der Viertelsgcmeinden Auswyl und Nohrbach.
6) Endlich Vortrag des Departements des Innern und der

Forstkommission über Vorstellung der Gemeinden Bümpliz,
Köuiz u. s. w. wegen Holzrechten in Stadtwaldungen.

Folgende Vorstellungen werden dem RegierungSrath zur
Untersuchung und Berichterstattung zugewiesen:

1) Vorstellung der Bürgergemeinde von Wimmis um Aufhe¬
bung ihres Statutarrcchteö.

2) Vorstellung der Gemeinden Habstetten und Völligen wegen
Holzberechtigungcn in den Stadtwaldungen.

3) Ehrerbietige Erklärung mehrerer Bürger vom Kirchct,
Gemeinde Mciringcn, worin dieselben ihre seiner Zeit der
Petition um Amnestie der in dem ReaktionSprozcß Ver-
wickelten beigefügten Unterschriften zurückziehen.

4) EntlassungSbegchren des Hrn. Jufer von seiner Stelle als
Major. Dasselbe wird verlesen.

6) Anzug mehrerer Mitglieder des Großen Raths, datirt vom
7. April dahingehend, daß der RegierungSrath binnen 24
Stunden Bericht gebe über die Art und Wcise^ wie er
der Dotationskommission namentlich in Betreff der Oeffnung
der Stadtarchive an die Hand gegangen sei.

Tagesordnung.
Bericht und Gutachten der zu Untersuchung und Erörterung

der b e r n i schc n D otati o n S v e r hältntsse niedergesetzte»
Spezialkommission an den Großen Rath der Republik Bern.
Der Hr. StaatSschrciber verliest die Schlüsse und An-

träge dieses Berichtes, welche auf pag. 266 und folgenden
stehen. Mehrerer Deutlichkeit wegen lassen wir aber hier folgen,
was schon von pag. 249 an im Berichte enthalten ist:

„Wir gehen, Tit., zum Schlüsse unserer Aufgabe über,
zu der Beantwortung der Frage nämlich: Auf welche Weise
der Kanton Bern zur Anerkennung seiner rechtmäßigen Ansprüche
zu gelangen habe?

Gewiß ist eS, daß die Entscheidungen der Liquidationskommission

übcr'die ganze Masse der von dem Kantone Bern
herrührenden Vermögensrechte sich verbreiteten.

Wo dieses nicht mit ausdrücklichen Worten geschah, wie
bei der Bestimmung des EigenrhumSrcchtS an den milden
Stiftungen und Anstalten durch die Kantonalurknnde vom 16. Juni
1804 oder bet der Entscheidung über die Herausgabe der
ausländischen Schuldschriften durch den Endbcschluß vom 6.
September 1803 da geschah cS auf eine nicht minder sprechende
Weise dadurch : daß die Liquidationskommission in die städtische
Dotationsurkunde eine Verzichtleistung der Bürgerschaft auf
alles nicht in der Urkunde zugeschiedene Vermögen aufnahm
und in der Kantonalurkunde dem Kantone alles bernische
Vermögen als StaatScigenthum zuerkannte, welches nicht den
Kantonen Waadt und Aargau oder der Stadt Bern speziell zuge-
schieden worden war.

ES bedarf daher keiner weiteren Nachweisung, daß die
Liquidationskommission über alle diejenigen Fragen, welche den
Gegenstand unserer Arbeit ausmachen, eine Entscheidung erlassen

habe, welche durch den Ablauf von mehr als drei
Jahrzehnten, volle Rechtskraft erlangt hat.

Im Betreff der Schuldschriftenfrage bleibt nun freilich,
wie wir gezeigt haben, dem Staate gegen die Entscheidung der
Liquidationskommission nur die Anrufung eines neuen Rechtes
übrig.
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Was aber die ProprietätSansprüche an den Jnselspital und
die übrigen milden Anstalten, sowie die Frage anbelangt, ob

die Darlehenöschuld des Waisenhauses der Stadt Bern und die

beiden Waldungen, das Grauholz und der Sädclbach, unter
dâ — dem Staate wieder zufallenden Vermögen begriffen seien,

so handelt es sich hier nicht um die Abänderung eines Beschluss

scS der Liquidationskommission, sondern um die richtige
Vollziehung desselben, und cS bedarf daher in diesem Betreff lediglich

nur einer Erläuterung der städtischen und kantonalen Anö-
steuerungSurkunde-

Hiernach dürfte die Frage, welcher Behörde über diese

Verhältnisse eine Entscheidung zustehe, am sichersten aus der
Untersuchung sich ergeben, welche Stellung früher die
Liquidationskommission eingenommen habe

Die außerordentliche Gewalt, welche der LiquidationSkom-
Mission „zu Auseinandersetzuug der schweizerischen Gcldinteres-
sen" verliehen worden war, sollte dieselbe „unabhängig von
den Kantonen, frei von jedem andern Einflüsse, als von

demjenigen, welcher durch die in der McdiationSakte selbst

niedergelegten Grundsätze geboten wird," in Anwendung bringen,
und cS sollten ihre Beschlüsse, alS schlechthin und durch sich

selbst verbindend, sogleich in Vollziehung gesetzt werden, ohne

daß selbst die eidgenössische Tagsatzung befugt sein sollte,
dieselbe zu ändern und aufzuheben.

Diese Gewalt war nun freilich keine rein civilrtchterliche,
indem sie mit privarrechrlichen Interessen durchaus nur zum
geringeren Theile sich zu beschäicigen hatte und diese, gegenüber

den wichtigen administrativen und finanziellen Fragen über
die Art und Weise der Hypothezirung oder Tilgung der Ratio-
nalschuld, der AuSmittlüng der Bedürfnisse der städtischen Mu-
nizipalitäten, der Bestimmung der hierfür geeigneten Fonds
und endlich der Wiedererrichtung eines Staatsguts der
Kantone, sehr in Hintergrund traten.

Nichts desto weniger waren die Funktionen der
Liquidationskommission ihrer Wirkung nach rein judiziell, indem sie

keineswegs hinterher auf dem Wege der Verordnung aufgeho-
den oder abgeändert werden konnten, sondern gleich den AuS-
sprüchen des Eivtlrichtcrü in Rechtskraft übergingen.

Die Funktionen dieser Behörde waren aber zugleich auch

die einer obersten Instanz, indem in Hinsicht derselben alle
Rechtsmittel ausgeschlossen waren, welche die Beurtheilung der

in Frage stehenden Gegenstände durch eine höhere Instanz
voraussetzen.

Wir finden diese Attribute nicht allein in der Mediations,
akte ausdrücklich bestätigt, sondern eS hat auch die
Liquidationskommission selbst ihre Gewalt von diesem Standpunkte aus

aufgefaßt, indem sie sich „als die einzige Autorität und alS

den gesetzlichen Richter in Betreff aller ihrer
Entscheidung unterworfenen Gegenstände" betrachtete.

Ebenso anerkannte die Regierung Berns die Entscheidung
der Liquidationskommission über die Aussteuerung der Stadt
Bern „alS einen von einem Richter ausgefälltenUrthcilöspruch,
welchem sie sich gleich wie die Stadt Bern unterziehen müsse."

Nach dieser Darstellung dürfte nun aber die Beantwortung
der aufgeworfenen Frage nicht mehr zweifelhaft sein.

ES kann nämlich:
s) Die Betreibung der Ansprüche des KantonS Bern in

keinem Fall bet einer anderen Behörde stattfinden als bet einer
solchen, welche ebenfalls mit richterlicher Gewalt bekleidet ist.

b>) ES kann dieses, nachdem die Liquidationskommission
alS oberste Instanz entschieden hat, nur bei einer solchen
richterlichen Behörde geschehen, welche mit oberstrichterlicher
Gewalt ausgestattet ist, und

r) kann nur eine solche oberstrichterliche Gewalt zuständig
sein, welche als Nachfolgerin der Liquidationskommission

erscheint, indem gesetzlich nur demselben Richter,
welcher das letzte Urtheil gefällt hat, die Ertheilung eines neuen
Recht'S und die Erläuterung der früheren Entscheidungen zustehen
kann.

Es kann sonach durchaus nur ein eidgenössisches
Ob erge richt zu Entscheidung über die

Ansprüche des KantonS Bern zuständig sein.
Der schweizerische Staatenbund erfreut sich jedoch keiner

solchen Institution.

Der §. V. des Bundesvertrags vom 7. August t8i5 spricht
auö: „ Alle Ansprüche und Streitigkeiten zwischen den Kanto-
nen über Gegenstände, die nicht durch den Bundesvertrag
gewährleistet sind, werden an das eidgenössische Rechr gewiesen."

Somit nur für Streitigkeiten zwischen den Kantonen
kennt die Eidgenossenschaft eine richterliche Gewalt, für alle
gedenkbare» Streitfälle anderer Art ist der Schweizer ohne
richterliche Hülfe oder — an die Kantonaljustizpflege gewiesen,
welche freilich wie in gar mancherlei Verhältnissen, so auch
in der vorliegenden Frage keinen Rechtsschutz darbieten kann.

ES fehlt somit in der That eine richterliche Behörde, vor
welcher der Kanton Bern gegen Entscheidungen, welche die
Idee der Gerechtigkeit aufs tiefste verletzen, Recht zu nehmen
im Stande ist, und Manche dürfen sich nun vielleicht der An-
sicht hingeben, eS bleibe für die Republik Bern nichts übrig,
alS — entweder auf ihr gutes Recht zu verzichten, oder —
aus oberster Machtvollkommenheit sich selbst Recht zu verschaffen.

Diese Ansicht vermögen wir jedoch nicht zu theilen. Nie
können wir dazu rathen, daß der Staat auf Ansprüche Verzicht
leiste die ebenso begründet, als wichtig sind; und so lange
noch ein anderes Mittel gedenkbar ist, Gerechtigkeit zu erlangen,
kann eS keiner GewaltSmaßregeln bedürfen.

Wir glauben sonach, daß vor. Allem die Stadt und Bur-
gerschaft von Bern aufzufordern sei, sich mit der vollziehenden
Gewalt des Kantons über die Aufstellung eines Kompromiß,
gericht s zu verständigen, wobei ihr zwischen einem bestehenden
obersten Kantonsgerichte und einem von beiden Theilen zu
erwählenden Schiedsgericht die Wahl frei zu geben wäre.

Ist eö der Stadt Bern um Recht zu thun, und dieses
hören wir ja täglich versichern, so kann sie keinen Augenblick
anstehen, einem Richter sich zu unterwerfen, welchen sie nicht
nur selbst mitgewählt hat sondern der auch fern von allen Ein,
ftüssen steht, welche die oberste Kantonalgewalt, wenn auch noch
so indirekt, auf ein Richrcrkolleginm, dessen Wiedcrerwählung
von ihr abhängt, auszuüben vermag.

Sollte jedoch die Stadt und Bürgerschaft von Bern ver-
schmähen, diesem Antrage beizurrctcn so bliebe dann freilich
dem Kanton Bern nur noch übrig, die Tagsatzung um
Aufstellung emeö Gerichtshofes für diesen Gegenstand anzugehen.

ES muß unbedingt im Interesse der Tagsatzung liegen,
daß im Umkreise der Eidgenossenschaft die Gerechtigkeit walte.

Dieses Interesse dürfte im vorliegenden Falle dadurch
positiv verstärkt werden, daß die Tagsatzung die Dotationen der
vormaligen souveränen Städte unter ihren besondern Schutz
gestellt hat, vorausgesetzt, daß sie hiermit nicht allein das Fak-
tum, sondern auch das Prinzip anerkennen wollte, durch welches
jene Thatsache in'S Leben trat, das Prinzip der gleichmäßigen
RechtSgcwährung, welche keineswegs bloß die Anerkennung der
Beschlüsse jener oberstrichterlichen Liquidationsbehörde, sondern
auch und nicht minder gebieterisch den Schutz der eidgenössischen
Glieder gegen wirkliche Rechtsbeugungen fordert.

Da jedoch die Tagsatzung selbst keine richterlichen
Funktionen ausübt, so liegt eS unbestreitbar in ihrer Aufgabe, gegen
Unbtlde der bezeichneten Art Rechtsschutz zu gewähren, und
somit auch durch temporäre Einsetzung einer obcrstrichterlichen
Behörde an die Scelle der Liquidationskommission dem Kanton
Bern die Möglichkeit zu geben, seinen rechtmäßigen Ansprüchen
Anerkennung zu verschaffen.

Wir befürchten nicht, hochgeachtete Herren, daß die hohe
Tagsatzung unser Ansuchen zurückweisen werde.

Sollte sie jedoch dieses thun, sollte sie, ungeachtet der
dringenden Aufforderung des Kantons Bern, dem Ausuchen
desselben nicht entsprechen, so würde sie damit bekennen, daß
in der Eidgenossenschaft keine genügende Einrichtung zur Wahrung

der Gerechtigkeit, somit keine Rechtssicherheit bestehe, und
daß eS daher an den wesentlichsten Bedingungen des StaatS-
zweckeS fehle; dann, hochgeachtete Herren, aber erst dann
würde der Moment des Nothrechts gekommen sein, und dann
würden Sie wissen, wie Sie dem tief verletzten Staate zu
seinem Rechte verhelfen könnten.

Auf den Grund dieser gesammten faktischen uud rechtlichen
Ausführung hat Ihre Kommission die Ueberzeugung gewonnen:
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i) daß die Dotationsurkunde vom 20. September 1803
durch die Aufhebung der MedianonSakte ihre Rechtsgültigkeit
nicht verloren habe;

2 daß in Folge dessen die der Stadt und Burgerschaft
von Bern zugeschtedencn Vermögenstheile als ein wohlerworbenes

und daher unantastbares Recht zu betrachten seien; da-
gegen aber die Stadt und Burgerschaft von Bern in Kraft
derselben Urkunde auf alles ihr nicht ausdrücklich zugeschiedene/
noch vorhandene/ bewegliche oder unbewegliche/ Vermögen Verzicht

geleistet habe;
3) daß daher in Gemäßhcit dessen/ sowie insbesondere in

Kraft der Bestimmung der Kantonalurkunde vom IS. Juni 1804
folgende milde Stiftungen und Anstalten/ als:

der Jnselspital,
das äußere Krankenhaus/
der sogenannte Mushafcnfond,
der Schulseckel und
der Chorherrcnstiftsfond

mit allen ihren Gütern und Einkünften rechtmäßiges Ei.
genthum des Staates geworden seien/ und darum zu Handen
desselben zurückgefordert/ jedoch immer auf eine dem wahren
Zwecke der Anstalten entsprechende Weise verwendet und admi-
mstrirt werden müßten;

4) Daß gleichfalls auf den Grund jener Verzichtleistung
dann aber auch und vorzüglich auf den Grund des dem Staate
ursprünglich zugestandenen und nach kurzer Unterbrechung wieder
zugefallenen ElgenthumSrechtS derselbe gesetzlich befugt sei/ die
von Seiten der Stadt Bern rechtswidrig in Besitz genommenen
ausländischen Schuldschriften wieder zurück zu fordern/ und
daher dem Staate das unbestreitbare Recht zustehe:

die von der Gcmeindskammer bei Seite gebrachten ausländischen

Schuldschriften und zwar:
72/800 Fl> in Wiener Bankobligationen/

S00/000 Fl, von dem Anlehen des Kaisers Joseph II./
und eben so die von ihr angeblich verbrauchten Kapitalien/ als:

331/400 Fl> in Wiener Bankobligationen/
400/000 Fr. von dem Anlehen der Herren Marcuard, und
Z00,000 Fr. in dänischen Delegationen

nebst Zinsen und Folgen beziehungsweise zurück- und ersatzweise

zu fordern.
Z) Daß auf denselben Grund jener Vcrzichtlcistung auch

die durch den Erläuterungsvertrag vom 4. Februar 1802 (siehe
Beilage Rr. 7) der Stadt und Bürgerschaft von Bern ungül-
tigerweise erlassene Darlehensschuld von Kr. 24,000 nebst Zinsen
und Folgen zu Handen des StaateS/ als des Eigenthümers der
Forderung/ anzusprechen und zurückzuziehen sei.

6) Daß abermals auf den Grund jenes Verzichtes dem

Staate die beiden Waldungen/ das Grauholz und der Sädel-
bach/ rechtmäßig zugefallen seien/ und er daher befugt sei/
dieselben von dem widerrechtlichen Besitzer zurückzufordern/ und
endlich

7) daß die oben Seite 240 fg. aufgeführten/ noch nicht
aufgeklärten Gegenstände wichtig genug seien/ noch weiterer
Untersuchung unterstellt zu werden.

Ihre Kommission/ Tit./ erlaubt sich daher/ Ihnen einhellig
folgende

Anträge
zu stellen:

I. der Große Rath der Republik Bern erachtet die so eben

unter den Nummern 3/ 4/ Z und 6 bezeichneten ReklamationS-
und Ersatzforderungen zu Handen des Staates für rechtmäßig
begründet;

ik. er erklärt sich bereit/ hinsichtlich derselben vor einem

unparteiischen/ entweder durch Uebercinkunfl der Parteien/ oder
durch die Tagsatzung bestellten/ Richter Recht zu nehmen/ und
beauftragt zu diesem Zweck den Regierungöralh:

zuerst der Scadt und Bürgerschaft von Bern
entweder einen der obersten Gerichtshöfe der Kantone

Zürich und Luzern
oder ein von beiden Theilen zu erwählendes Schiedsgericht

als Kompromißgericht vorzuschlagen;
sodann aber/ wenn dieselbe binnen einer zu ertheilenden

Frist von 14 Tagen entweder sich verneinend/ oder gar nicht
erklären sollte/ an die sämmtlichen Stände der Eidgenossenschaft

das Ansuchen zu stellen/ ihre Abgeordneten zur nächsten ordentlichen

Tagsatzung über den Antrag zu inftrutren:
daß die Tagsatzung einen Gerichtshof bestelle, welcher am
Platze der abgetretenen Liquidationskommission in Betreff
des zwischen dem Kanton Bern und der Stadt und
Burgerschaft von Bern über die fraglichen Gegenstände
obwaltenden StreitS endlich entscheide.

III. Er beauftragt den Regierungsrath für den einen oder
anderen der unter Nr. II. bezctchncren Fällen einen rechtskundigen

Sachwalter zu bestellen, und demselben den Auftrag zu
ertheilen, in Hinsicht der sämmtlichen Ansprüche des Staates
die Rechte desselben mit allen gesetzlich zu Gebote stehenden
Mitteln vor dem Gerichtshöfe zu verfolgen.

IV. Er erwählt eine aus drei Mitgliedern bestehende
Kommission, mit welcher der bestellte Sachwalter alle wichtigeren
Fragen zu berathe» und im Einverständniß mit derselben seine
Anträge an die GcrichtSftelle zu bringen hat.

V. Er erklärt überdteß die beiden Uebereinkünfte zwischen
der abgetretenen Regierung und der Stadtbehörde von Bern
in Betreff des Eigenthums und der Verwaltung des JnselspitalS
und des äußern Krankenhauses, von welchen die erste den 4. Mai,
die zweite den 17. August 1831 ratifizirt wurde, für
aufgehoben; und

VI. Er beauftragt endlich den Ncgierungsrath, zu Erörterung

der noch nicht oder nicht völlig ausgeklärten oben Seite
246 fg. bezeichneten acht Punkte, sowie der weiteren im Ver-
laufe der Untersuchung sich etwa herausstellenden Gegenstände
alle gesetzlichen Mittel, welche ihm zu Gebote stehen, in Anwendung

zu bringen und seiner Zeit hinsichtlich des Ergebnisses dem
Großen Rathe die geeigneten Anträge zu stellen.

Bern, den 14. Hornung 1336.
Die Spezialkommission:

(Folgen die Unterschriften.)

Köhler, NcgierungSrath, als Berichterstatter der Spe-
zialcommission. Tit, Da cS sich für den Augenblick blos um
das Eintreten handelt, so sei es mir erlaubt, Ihnen hier
kürzlich zu zeigen, wie die Sache auf den hcutigetàag hieher
kömmt, welches die Vorgänge und Veranlassungen zur
Untersuchung der Bernischen Dotationsverhältnisse waren. Schon
als die StaatSrechnung der abgetretenen Regierung vom 1.
Januar bis 20. Oktober 1831 sowohl dem Finanzdepartemcnt als
auch dem NegicruiigSrath zur vorläufigen Passation zugewiesen
wurde, trug ein Mitglied der letztern Behörde ans Verweigerung

der Passation an, auf den Umstand sich stützend, daß eS
sich aus dieser Bruchrechnung ergebe, daß die abgetretene
Regierung eine Summe von 1 '/-» Million Franken an die Insel und das
äußere Krankenhaus abgetreten habe zu einer Zeit, wo sich
diese Regierung bereits provisorisch erklärt hatte, und wo Sie
also nicht mehr competent war eine solche Verfügung zu treffen.
Im Regierungsrath wurde dieses Mitglied jedoch zur Ruhe
gewiesen; man fand dort, das habe mit der Passation nichts
gemein. Als nachher diese StaatSrechnung reglemcntgemäß der
StaatSwirthschaftskommission zugeschickt wurde, so machte sich
dort jene Ansicht wiederum geltend, daß nehmlich die Passation
nicht ertheilt werden könne, weil dadurch jene Schenkung
gewissermaßen von der neuen Regierung sanktionirt würde, was
doch da eS eine unbefugte Handlung gewesen sei, nicht geschehen

könne. Als endlich dieser Gegenstand hieher kam, so wurde
diese Frage von Seite der StaatSwirthschaftskommission auch
hier in Anregung gebracht, und der Kroß- Rath pflichtete am
1. Merz 1333 dem Antrage der StaatSwirthschaftskommission
bet, daß die Frage untersucht werde, ob jene Cession von 1 '//»Million
Franken rechtsgültig sei oder nicht. ES wurde dießortS eine
Commission ernannt; dieselbe rapporltrte unterm ig.Wintermonat 1833
und auf diesen Rapport hin fanden Sie, Tit., die abgetretene
Regierung sei zu jener Handlung incompetent gewesen zu einer
Zeit, wo dieselbe nach ihrer eigenen Erklärung bloß noch da
war, um Unordnung zu verhüten. Darum beschloß der Große
Rath diese Schenkung solle aufgehoben werden, weil dadurch
der neuen Negierung Rechte enthoben werden sollten, die die
alte Regierung hätte, und weil man durch diese Schenkung
die neue Regierung hatte veranlassen wollen jene wohlthätigen
Anstalten nicht mehr so zu unterstützen, wie die alte Regierung
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es gethan hatte. Das Capital von i Million wurde also

zurückgezogen. Da aber die Kommission bei diesem Anlasse sand/
cS sei zwetfelhafr / wem überhaupt die Insel selbst gehöre/ so

beschlossen Sie/ eS solle fernerhin untersuch! werden / in wie
weit die Insel dem Staate oder der Stadt zustehe/ und cS

solle überhaupt untersucht werden/ erstens ob die Dotation von
1803 alS gültig anzusehen sei und zweitens / waS in Betreff
der NutznießuugSbeschränkung u. s. w. m Betreff des Inselspitals
und dcö äußern Krankenhauses zu verfügen sei. In Folge des.

sen ist denn diejenige Commission autö neue erwählt worden/
welche auf den heutigen Tag die Ehre hat / Ihnen/ Tit./ ihren
Rapport darüber vorzulegen. Die ihr nun aufgetragene Arbeit/
war jetzt weit bedeutender als ihre ursprüngliche Aufgabe. Die
Commission that nun alles mögliche/ um die nöthigen Akten zu

sammeln/ was mit großen Schwierigkeiten verbunden war-
Ucberdicß wurde sie in ihren Arbeiten aus verschiedene Weise
gestört. Einige ihrer Mitglieder starben oder traten / wie z. B.

à Fürsprech Iaggi auS; auf der andern Seile mußte sich

die Commission überzeugen dast cS nothwendig sei / alle Akten
der Regierung sowohl alS auch eine Menge Vechaudlungcn
zwischen den jeweiligen Cantonalbchördcn und der Gememde-
kammcr von Bern / die sich theils in den Staatsarchiven / theils
und besonders im Gemeindöarchive von Bern befinden/ zu
sammeln und zu untersuchen. Zu diesem Ende hat sich die
Commission nach Abgang des Hrn. Fürsprech Iaggi in der Person
eines ausgezeichneten deutschen NechtSgelehrtcn einen Referenten

beigeordnet/ der durch die Redaktion dieses gedruckten Ve.
richteS seine Fähigkeit sattsam beurkundet hat. Ferner bewarb
sie sich beim Regierungsrath / daß ihr dicßottü alle nöthige
.vandbictung geleistet werde. Der RcgierungSrath entsprach
sofort durch folgendes unterm 27. April erlassene Schreiben;

-, Der RcgierungSrath zeigt Ihnen/ hochgeehrte Herren,
„hiemitan, daß, auf Ihr Ansuchen / dem Herr» Doktor Rhcin-
„ wald / provisorischen UnterlehenS-Commissar, die Einsicht sol-

„ gender Bücher zu verschaffen, — angewiesen worden sind:
„DaS diplomatische Departement:

„Für die sämmtlichen Protokolle des geheimen RatheS;
„Der StaatSschreiber:

Für die Protokolle und Missive der helvetischen Regierung
„und der bcrntschen BerwaltungSkammer;

„Der NegierungSstütthalter in Bern:
„ t) für die Protokolle und Missive der hiesigen GcmcindS-

kammcr von 1798 bis I803 ;

„ 2) für die Inselrechniingcn; und

„3) für die Rechnungen über die Gelder dcö bürgerlichen
„Reserve- und SeparatfunduS von tS02 dlS und mit tSi8
„ und sämmtliche Belege

„ Bern den 27. April 183Z.
Ramens des RegicrungSratheS:

Der erste RachSschreiber,
I. I. Stapfer.

Das GeheimerathSarchiv stand somit / so wie alle in der
StaatSkanzlei und beim RegicrungSrathe befindlichen Akten der
Kommission zur Einsicht offen; anders in Bezug auf die Ar-
chive der Stadt Bern. Ungeachtet dießortö der Hr. Regie-
rungSstatthaltcr den Befehl des RcgierungSrathcS, daß der
Kommission auch die Archive der Stadt geöffnet werden/
ungesäumt der Stadt mitgetheilt hatte; so wußte die Stadt durch
vielfältige Weigerungen und Windungen aller Art diesen Befehl
unwirksam zu machen, so daß eö der Kommission nicht gelungen ist/
diese Akten, die öffentliche Akten sein sollten, denn cS sind ja
Rechnungen über öffentliche Fonds u. s. w., einzusehen. Man wird
unö nun heute vorwerfen, wir seien weiter gegangen, als

eigentlich unsere Aufgabe gewesen wäre, und daß Behufs un-
screr eigentlichen Aufgabe alle jene Akten und Prolokolle nicht
nöthig gewesen seien. Diese Sprache mußte man im gemeinen
Leben, in Zeitungen, sogar im Schooße öffentlicher Behörden
hören. Ja freilich ist die Commission weiter gegangen alS ihr
ursprünglicher Auftrag; aber über die Gründe, warum sie
weiter gegangen ist, ist sie einzig dem Großen Rathe Rechen-
schaft.schuldig, und im Berichte ist das weitläufig erzählt.
Man überzeugte sich ,n kurzer Zeit, daß gegen die Dotations-
Urkunde, als einen rechtsgültigen und unter die Garantie der
Eidgenossenschaft gestellten Act nicht viel zu sagen sei; allein
man fand, daß in Folge eben desselben Actes eine Menge
Liegenschaften sowohl alö Gelder und Titel dem Staat zukommen
müssen, die bis Utzc im Besitze der Stadt sich befanden. Fcr-
ner hat man gefunden, daß eine specielle Anweisung dem Staate
ausgestellt worden ist, von welcher bis zur Stunde weder der
Große Rath der mcdationSmäßlgen noch der Große Rath der
abgetretenen Regierung noch auch der gegenwärtige Große
Rath irgend eine offizielle Kenntniß erhalten dar. Dieses Aktenstück
finden Sie unter No. 27 der Beilagen zum gedruckten Be-
richte. In Bezug auf diesen Gegenstand nun fand cS die Kom-
mission für nochwendig, ui ihren Untersuchungen etwas weiter
zu gehen und die Veranlassung und die Verhältnisse zu erforschen

unter welchen seiner Zeit die Dotation zu Stande qe-
kommen ist. Man untersuchte also nicht bloß, ob die mediations-
mäßige Dotation von 1803 noch als gültig anzusehen sei oder
nicht, sondern auch, ob dieser Urkunde in allen ihren Theilen
nachgelebt worden sei. So wie man nun einerseits sich
überzeugte, daß jene Urkunde durchaus respekrirt werden müßte, so
fand mau auf der andern Seite, daß dieselbe bis zur Stunde
nicht vollzogen worden sei. Die Stadt freilich hat alles das.
jenige, waS ihr durch diese Urkunde zugcschieden worden ist;
der Staat ist noch nicht im völligen Besitze des ihm zukommen,
den. Die Dotationsurkunde der Stadt und diejenige des Cantons

find gewissermaßen die beiden Erbabfertigungen bei
einer Theilung. ES zeigte sich nun, daß von demjenigen
Vermögen das früher dem Staate oder der Stadt Bern, in Folge
der damaligen Identität beider, ungctheilt gehörte, manches
unterschlagen worden war, damit es nicht in die Theilung ge-
bracht werde. Nun hatte freilich die Commission nicht den Auftrag

zu untersuchen, ob die DotacionSurkuude vollzogen worden
sei oder nicht und indem sie dieses dennoch untersuchte, ging
sie also allerdings weiter, als sie ihrem ursprünglichen Auftrage
gemäß gehen sollte. Demnach ist cS auch möglich, daß cS Leute
geben kann, die uns dieses vorwerfen. Aber ich frage, wenn
der Große Rath damals, alS man uns den Auftrag gab, über
die Gültigkeit der Dotation Untersuchungen anzustellen, von
den stattgehabten Unterschlagungen Kenntniß gehabt hätte, —
würde er unS nicht vorzugsweise den Auftrag gegeben haben,
vor allem aus diesen Umstand, wodurch ja das StaatSvermö-
gen so bedeutend gefährdet ist, zu untersuchen? Allein damals
hatte der Kroße Rath (zwar vielleicht einige Mitglieder
desselben wohl) keine Kenntniß davon, also konnte er auch nicht den

Auftrag zu einer solchen Untersuchung geben. Wenn aber die
Commission, nachdem sie dieses in Erfahrung gebracht, nicht
näher darüber nachgeforscht hätte, hingegen später Ihnen Tit.,
dieses bekannt geworden wäre; so bin ich überzeugt, daß die
Commission, durch ein solches Verfahren entweder alS ignorante
Experte Ihre Verachtung, oder aber als ungetreue Bcaus.
kragte schwere Verantwortung sich zugezogen haben würde.

(Fortsetzung folgt-)
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Nro. Z9.

îlerhandiun en
d e s

Großen Rathes der Republik B e r n.

Außerordentliche Frühlingssitzung, !836.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der i. Sitzung. Donnerstag den 7. April 1836.)

(Bernische Dotationsverhältnisse.)

(Fortsetzung der Rede des Hrn. Regierungsraths Köhler.)
In Folge dieser Umstände wurde man ferner veranlaßt/ nicht

bet bloßer Lesung beider Dolationsakten stehen zu bleiben/ son-
dern auch in die Archive sowohl der Regierung als der Stadt
Bern — einen Blick zu thun. Die Negierung nun that anfänglich ihr
möglichstes/ um der Commission ihre Untersuchungen zu erleichtern/

und die Commission muß in dieser Beziehung demRegierungS-
rath seine Bereitwilligkeit öffentlich verdanken. Hingegen von
Seite der Stadt hat es an dieser Bereitwilligkeit gefehlt und
in dieser Beziehung kann die Kommission dem Negtcrungsrath
nicht danke»/ denn dadurch/ daß sich der RegierungSrath bald
durch dieses bald durch jenes Vorgeben von Seite der Stadt-
Verwaltung ein halbes Jahr hinhalten ließ/ ist nun der gedruckte
Rapport nicht vollständig geworden ,' indem einige Punkte nicht
erörtert werden konnten. Die Kommission, die keine pouvoirs
hatte/ mußte sich in GotteS Nahmen fügen. ES fand in dieser
Beziehung eine CorreSpondenz statt zwischen der Dotationskommission

an den RegierungSrath/ von RegierungSrath an die
Justizsektton / an den Regierungsstalthalter, an die Stadt/und
am Ende des Liedes stritt man um Worte. Der Regierungsrath

hatte beschlossen/ die Archive der Stadt sollen der Kom-
mission geöffnet werden; später als die Stadt sich dessen wet-
gertt/ nahm man das Oberaufsichtsrecht zu Hülfe. Die Stadt
hielt sich daran und sagte: Ja allerdings, die Regierung hat
daS Recht, die Archive zu untersuchen ; aber der Dotalionskommif-
sion/ die etwas anderes möchte, steht dieses Recht nicht zu,
ihr öffnen wir die Archive nicht. Der Hr. Regierungsstatthaltcr
bemerkte darauf der Stadt wahr und richtig, daß, da sich

mehrereS erzeigt habe, das zur Vermuthung veranlaßte, eS sei
tn Betreff der Dotation und ihrer Exekution nicht alles so

gegangen, wie es hätte gehen sollen, er den Auftrag habe, eine
amtliche Untersuchung zu machen und daß ihm daher das Recht
zustehe, die Oeffnung der städtischen Archive zu verlangen.
Allein die Stadt verbreitete sich in einer langen Schrift darüber,

daß der RegierungSrath so rede und der Regierungsstatthalter
anders u. s. w. und so konnte man ein volles halbes

Jahr nach jenem Beschlusse des Regierungsraths nicht zu den
Acten gelangen. Der RegierungSrath wollte nun, wir sollten
ans erklären, was wir denn eigentlich mir der Oeffnung der
städtischen Archive beabsichtigen, und welche Entdeckungen uns
diese Oeffnung wünschenswerth machen. Allein dieses schon
damals zu sagen, fanden wir unpolitisch; wir sahen wohl, daß
niemand wußte, was wir wollten und was wir gefunden hatten.

Das zeigen nahmentlich die kostbaren Gutachten, welche
sich die Stadt Ber« von mehrern Universitäten hat machen
lassen. Diese Gutachten gehen auf etwas ganz anderes als
worauf die Anträge der Kommission lauten; daß wir aber von
unterschlagenen Capitalien etwas wüßten, das ließ sich die Stadt
Bern nicht träumen. Aber es wäre höchst unklug gewesen, wenn
wir damals schon klar Wasser hätten einschenken wollen: dann

möglicher Weise hätten daraufhin von betheiligten Personen
eine Menge nöthiger Jndicien bei Seite geschafft werden können.

Die Archive gingen also für die Kommission nicht auf,
ja man sagte, cS würde Blut kosten, wenn man die Schlösser
mit Gewalt würde öffnen wollen. Nichts destoweniger hatte
die Kommission auf andere Weise ziemlich viel gefunden, und
wir wollten nun ein Mal dem Großen Rathe über diejenigen
Punkte, über die wir Bericht erstatten konnten, Bericht erftat-
ten. Da wir uns bereits im Oktober befanden,- so fanden
wir, wir müßten nun auf jeden Fall von der Oeffnung der
städtischen Archive abstrahircn, weil sonst der Winter vorüber
gehen würde, ohne daß wir Bericht erstatten könnten. Unterm
6 Oktober schrieb daher die Dotationskommission, wie folgt. Es thut
mir freilich leid, wenn dieses hier und da unangenehm ist, aber
die Dotatiouskommission hat die Pflicht, dem Großen Rathe
Bericht zu geben, und wenn einige Punkte in diesem Berichte
nicht gehörig erörtert sind, so müssen wir erklären, daß und
warum wir die Mittel zur gehörigen Erörterung nicht in Hän-
den hatten. Hatte die Regierung die Oeffnung der Archive einmal
beschlossen, so hätte sie auch bet ihrem Beschlusse bleiben sollen.
Allein da einmal die Zeit so weit vorgerückt war, so trugen
wir selbst auf Suspension ber Oeffnung der städtischen Archive an.
Das daherige Schreiben an den RegierungSrath lautet wie folgt:

Tit.
„ES ist zu unserer Kenntniß gebracht worden, daß die

hiesige bürgerliche Verwaltung, — ungeachtet Ihrer bestimmtesten

Befehle, die Oeffnung der städtischen Archive abermals
verweigert habe/-

„So sehr eS nun auch im Interesse unserer Arbeit liegen
mußte, diesen fortgesetzten Versuch der WahrheitSnnterdrücknng
zurückgewiesen zu sehen, so hat Uns dennoch das Zaudcrsystem
der Stadtverwaltung in die Lage versetzt, nunmehr ein unseren
bisherigen Gesuchen entgegengesetztes an Sie, Tit., richten
zu müssen."

„UnsereArbeit ist nämlich, wie sehr sie auch durch die Weigerung

der Stadtverwaltung Berns unvollständig sein wird,
dennoch so weit vorgeschritten, daß wir die vorgefundenen Resultate
nicht länger zurückhalten zu dürfen glauben, besorgend, hier-
durch in die Kompetenz der ausübenden Gewalt einzugreifen."

„Durch d'as Verfahren der Stadtverwaltung ist nun aber
die Zeit unseres Referenten für die Zusammenstellung der
aufgefundenen Materialien und die darauf zu gründende NechtS-
auSführung so außerordentlich beschränkt worden, daß er erklärt
hat, durchaus nicht im Stande zu sein, noch einige Wochen
der Durchsicht und Excerpirung der städtischen Archive widmen
und dann dennoch den Rapport bis zur nächsten ordentlichen
Sitzung des Großen Raths vollenden zu können, und daß daher
die Dotationskommission entweder auf die Einsicht jener städtischen

Akten, oder darauf Verzicht leisten möchte, den Bericht
in jener Frist erstattet zu sehen."

„Aus besagten Gründen vermögen wir nun aber in eine

Verzögerung der Berichterstattung nicht einzuwilligen, und eS

bleibt unS daher nichts übrig, als selbst auf d«e Gefahr hin,
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etwas sehr unvollständiges zu gebe»/ für unsere Arbeit auf
jene Aktcneinstcht Verzicht zu leisten/ und darum an Sie/ Tit./
das Ansuchen zu richten / Ihren Befehl an den Herrn Regie-
rungsstatlhaltet'/ für die Zwecke unserer Arbeit die städtischen

Archive öffnen zu lassen / zu suspendiren."
„Da wir jedoch von unserer Ueberzeugung von der unbe-

dingten Nothwendigkeit der Einsicht der städtischen Archive
keineswegs abgekommen sind/ und nie daran zweifeln/ daß nach

Erstattung unseres Rapports die Oeffnung jener Archive sogleich

zur Vollziehung gebracht werden muß/ so dürfte/ damit diejenige
Behörde/ welche seiner Zeit mit der Durchsicht der städtischen

Archive beauftragt werden wird/ alle Protokolle/ Rechnungen
und sonstige Akten noch vollständig und tn unversehrtem Zustande
vorfinde/ die Verfügung einer sichernden provisorischen Maßregel
nothwendig erscheinen."

Indem wir uns daher erlauben / Ihnen/ Tit./ zu diesem

Behufe den unmaßgeblichen Antrag zu stellen: sämmtliche auf
die Frage der Dotation / bezüglich von uns in der Beilage
verzeichneten Aktenstücke durch den Herrn RegierungSstatthaltcr
unter Siegel bringen/ und entweder in DrittmannS Hände legen/
oder sie in einem wohlverwahrten Zimmer oder Schafte der

Stadtverwaltung deponiren zu lassen / glauben wir/ daß diese

Maßregel durch die Vorsicht unzweifelhaft geboten und daher
auch gesetzlich begründet sei."

„Ueberdics wird sich selbst die Stadtverwaltung durch eine

Maßregel nicht beeinträchtigt halten können/ welche/ wenn je
die Oeffnung der Archive nicht erforderlich sein würde/ ohne

alle Folgen bleiben; wenn aber die Einsicht der Akten für noth,
wendig erkennt werden müßte/ ihr niemals Schaden bringen
kann/ wenn.sich alles in derjenigen gesetzlichen Ordnung
vorfindet / welche von Seiten der bürgerlichen Verwaltung so

bestimmt und zuversichtlich behauptet werde."
w. ic. :c. w. w. w. w.

Bern/ den K. Oktober isn.s.
(Folgen die Unterschriften.)

Der Regierungsrath nahm diesen Schritt sehr übel auft und

ich mußte darüber sehr unangenehme Sachen hören, Man warf
uns vor / wir rathen der Regierung eine Gewaltthat an, eö sei

eine Beleidigung gegen die Stadt und Bürgerschaft von Bern/
ihr von vorn herein den Vorwurf zu machen/ daß sie fähig sei/

irgend Aktenstücke auf die Seite zu schaffen. I«/ Tit. / seien

wir aufrichtig! Solcher Fälle giebt eö im gewöhnlichen Civil-
leben die Menge/ daß man nämlich dergleichen Aktenstücke

scqucstrircn inuß, UebrigenS glaube ich nicht/ daß wir in jenem
Schreiben der Stadt zu nahe getreten sein; ich wenigstens halte
die Mitglieder der Stadrbchörde nicht für größere Ehrcnmäu-
ver/ als die abgetretene Regierung war. Nun aber hat uns
die abgetretene Negierung Akten unterschlagen; das Archiv
des geheimen Rathes war in dieser Absicht versteckt worden;
der interessanteste Theil davon fehlt noch bis auf heutigen Tag;
eS fehlt die amtliche CorreSpondcnz von t83v zwischen dem
geheimen Rathe und den Oberanitlenten. Man kann also fügli-
cherweise an die Möglichkeit glauben / daß die Stadtbehördcn
von ihren Akten etwas auf die Seite schaffen könnten / woran
für sie noch ein größeres und unmittelbares Interesse geknüpft
ist. In solchen Fällen muß man übrigens manches thun/ daö

für die Gcgenparthie eben kein Kompliment ist. Wie gesagt/
wir wurden mit unserm Schreiben vom Regierungsrath abge-
wiesen/ und so können wir nur hier bemerken / daß unser
Bericht vollständiger sein würde/ wenn wir die städtischen Archive
hätten ansehen können; und daß / wenn möglicher Weise später

in den städtischen Archiven die zur vollständigen Erörterung
und Beweisführung nöthigen Indicicn sich nicht mehr vorfin-
den sollten/ nicht an der Kommission die Schuld davon liege.
So sehr wir nun allem aufboten/ um diesen Bericht Ihnen/
Tit. / so schnell als möglich vorzulegen/ so erforderten dennoch
einerseits die voluminöse Arbeit an und für sich/ andererseits
der Druck und ganz besonders die französische Uebersetzung mehr
Zeit als wir anfänglich glaubten/ und daher konnte dieser
Bericht in der letzten Sitzung nvch nicht vorgelegt werden.
Ich trug daher auf eine Extrasitzung an / weil man nicht war-
ten konnte bis zur Maisitzung/ wo/ wenn möglicherweise von
der Tagsatzung ein Schiedsgericht verlangt werden möchte/ eö

dann zu spät wäre. So und unter solchen Vorgängen ist

also jetzt die Angelegenheit hiehergckommen / und da es sich

für jetzt bloß um die Frage des Eintretens handelt/ und da
ich nicht einsehe/ warum man nicht sollte eintreten wollen;
so will ich mich jetzt nicht weiter in die Sache einlassen/
fondern leinfach darauf antragen/ daß eö Ihnen gefallen
möchte / in die Anträge der Kommission einzutreten und
dieselben / einen nach dem andern / zu behandeln.

Morlot. Der Hr. Rapporteur trägt auf das Eintreten
an. Er hat auch gesagt/ daß es mit der Vorlegung dieses
Berichtes lange gegangen sei; eö ging 2 Jahre/ Tit. Nun
aber hatte der Große Rath kaum einen Monat Zeit/ die Sache
zu lesen. Entweder muß man nun voraussetzen/ der Große
Rath besitze soviel Talent und Wissenschaft/ daß er in so kurzer
Zeit diese wichtige Frage 'gründlich untersuchen könne; oder
man glaubt/ er habe nicht nöthig zu wissen/ was eigentlich im
Berichte enthalten ist. ES ist nicht möglich in dieser kurzen
Zeit sich zu belehren. Man hätte den Mitgliedern alle mögliche
Mittel in die Hände geben sollen. Man sprach von den Rechts,
gucachten dreier Universitäten/ welche sich die Stadt habe geben
lassen. Ich glaube/ wenn der Große Rath / oder die Speeial-
kommission sich so wie die Stadt auch solche Gutachten hätte
machen lassen/ so hätte man dann besser vergleichen können.
Ich trage darauf an/ heute nicht einzutreten/ sondern die Sache
noch zu verschieben.

Belrichard. Ich muß dem Herrn Präopinanten zu
bemerken die Ehre haben / daß / wenn die Kommission eine so

lange Zeit nöthig gehabt hat/ um ihre Arbeit zu präparire»/ eS

nicht in ihrer Macht lag/ abzukürzen- Man muß berücksichtigen
die weitläufigen Untersuchungen / denen sie sich widmen / und
die zahlreichen Dokumente/ welche sie in den verschiedenen
Archiven berathen mußte. WaS die Rechtögntachten betrifft/
von denen man gesprochen hat/ so berühren diese bloß die
Dotationsurkunde an und für sich/ während wir dagegen unsere
Nachforschungen viel weiter ausgedehnt haben.

A b st i m m u n g.

Einzutreten t6L Stimmen.
Dagegen 2 „

Kohler/ RegierungSrach. Es kann lediglich darum zu
thun sein/ daß der Kroße Rath über die auf pag. 257 und
258 deS Berichtes befindlichen Anträge der Kommission
entscheide. Ich gehe daher sogleich zu den einzelnen Anträgen
über. Bet Antrag I. kann N'.chc darüber diökutirt werden/ ob
die Ueberzeugung/ zn welcher die Kommission gekommen ist/
daß nämlich der Große Rath rechtmäßige NeklamationSforde-
rungen machen könne/ durchgehend!) und vollständig begründet
sei/ weil sonst der Große Rath implicite sich zum Richter
aufwerfen würde; sondern eS fragt sich lediglich: sind irgend
Gründe vorhanden/ die dem Staate gegenüber der Stadt ein
Klagerccht geben. Ehe und bevor aber die daherige Ueber-
zeugung der Kommission als unrichtig angefochten wird/ wäre
eö ein Mißbrauch Ihrer Gcducd/ wenn ich, da Sie ja einen
weitläufigen und sehr gut abgefaßten Bericht darüber in Händen
haben/ jetzt auch noch ausführlich darauf eingehen wollte. Ich
beschränke mich darauf Ihnen zu zeigen, welche Motive "die
Kommission zu ihren Anträgen geleitet haben. Die Aufgabe
der Kommission war,, die Gültigkeit der DolationSurkunde zu
untersuchen Die Kommission fand die Ansprüche der Stadt
Bern in dieser Hinsicht gegründet. Infolge der Mediations-
Urkunde sollte nämlich eine Ausscheidung statt finden/ h-er wie
in andern Kantonen / zwischen dem StaatSvermögen und dem
Stadtvcrmögcn. ES sollten demnach die früher souveränen Hauptstädte

einerseits für die Bestreitung ihrer Munizipalbedurfmsse
dotirt/ auf der andern Stire sollte ihnen ein Burgergut zu-
geschieden werden. Dieses geschah von der Behufs dieser Do-
tation niedergesetzten Kommission/ welche in jeder Beziehung
als kompetente Behörde angesehen und anerkannt worden ist.

Die DotarionSurkundc ist demnach ein rechtsgültiger Akt/
und alles/ was infolge dieser Akte der Stadt Bern zugewiesen
worden / ist ein unantastbares und heiliges Eigenthum der Sradk
Bern. Und wenn auch schon die abgetretene Regierung die
mcdiationsmäßige Regierung mit allen ihren Folgen aufgehoben
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hat/ und zwar sowohl im politischen als finanziellen Theile,
so könnte man freilich immer und ohne Ungerechtigkeit sagen,
die Dotation sei auch dahin gefallen; allein einerseits würde
die Bürgerschaft von Bern unschuldig darunter leiden, denn

nicht fie hat die mcdiationSinäßige Regierung gestürzt; und
andererseits müßte immerhin der Gemeinde von Bern einiges
Vermögen zugcschieden werden Uebcrdicß aber stehen alle diese

DotationSurkunden unter Sanktion und Garantie der gcsainmten
Eidgenossenschaft. Also ist auch in dieser Beziehung die
DotattonSurkunde als durchaus gültig anzusehen. Aber eben aus
dieser gültigen DotattonSurkunde folgt jetzt, daß alles dasjenige,
was von dem vor 1798 vorhanden gewesenen Vermögen nicht
der Stadt Bern durch die Dotacionsurkunde zugewiesen worden
ist, dem Staate gehört. Ja, Tit., das ist etwas, das einen

langen Stiel hat. In der Ansstcurungöurkunde für die Stadt
Bern vom 20. Herbstmonat I803 (pag. 77 des Berichtes) hctßt
es: „Nach Vollziehung des Inhalts dieser Urkunde sollen die
Ansprachen der Stadtgemeinde Bern an ein ihren Munizipal-
bedürfnisscn angemessenes Einkommen vollständig befriediget,
und ihre wirklichen oder vermeinten vormaligen Rechte an das

übrige noch vorhanden bewegliche oder unbewegliche Vermögen
des KantonS Bern ausgeglichen und beseitigt sein. " Nachdem
also die spezielle VcrmögcnSzuwcisung stattgefunden'hatte, sollte
die Stadt Bern für alles übrige abgewiesen sein. Somit geht
hervor, daß, wenn die Stadt Bern gegenwärtig irgend eine

Art von Vermögen besitzt, das schon vor 1803 vorhanden
gewesen war, aber der Stadt nicht durch die Dotationsurkunde
zugewiesen ist, — sie dieses Vermögen widerrechtlich besitzt

Außer dieser städtischen DotattonSurkunde wurde, nachdem die

Stadt ihre spezielle VcriuögenSanweisung erhalten hatte, von
der nämlichen schweizerischen Liquidationskommission unterm 15.

Juni 1804 eine 2. Urkunde über Bestimmung der dem Kanton
Bern eigenthümlich zurückfallenden Güter ausgefertigt Der
H. i tu. -1 dieser Urkunde (pag. 96 des Berichtes) lautet:
t) Es sollen von nun an dem Kanton Bern nachbcnamsete

Güter als wahres und unbestreitbares Kantonalcigen-
thu m mit dem im 2 §. festgesetzten Vorbehalt zufallen
und überlassen werden:

». alle von der Stadc und Republik Bern beim Eintritt der

Revolution von 1798 besessenen, im gegenwärtigen
Kanton Bern gelegenen und annoch unveräußerl
gebliebenen, theils zu allgemeinen, theils zu

besondern Zwecken bestimmten Güter, Liegen-
schalten, Gefälle und Einkünfte mit Ausnahme je-
doch derjenigen, welche kraft der VcrmittlungSurkunde den

Kantonen Aargau und Waadt eigenthümlich zugefallen und

mit der fernern Ausnahme desjenigen Theils derselben,
welche d nrch die A u s stc u r u n g Su r k un de vom 20. Sept.
1803 der Stadt Bern zu Wiedererrichtung ihres
StadteigenthumS spezial angewiesen sind.
Dieser H. sagt nun in allgemeinen und umfassenden AnS-

drücken, daß alles vor 1798 vorhanden gewesene Vermögen mit
Ausnahme desjenigen, was den Kantonen Aargau und Waadt
kraft der Vermittlungöurkunde zugefallen oder der Stadt Bern
durch die AussteurungSurkunde angewiesen worden sei, dem

Staate gehöre. Also zerfällt die ganze TheiluugSmasse in zwei
Theile; den einen Theil erhielt die Stadt, den anderen der Kanton.

WaS dem einen nicht zugeschieden ist, das bekömmt der
andere, das ist so klar, daß man sich verwundern muß, wie
dagegen solche Behauptungen aufgestellt werden konnten, wie
wir sie in letzter Zeit gehört haben. Nach der litt. -1 des H. 1

der Kantonalurkunde folgen die litt. l> und «- die also lauten:
G „Die annoch unvcräußerten inländischen Zinsschriften.
c. Die bisher unter der Aufsicht der Regierung ge¬

standenen Kirchen-. Schul- und milde Stiftungen aiS:
1) der Chorherren Sciftfond,
2) die Insel,
3) das äußere Krankenhaus oder das Sonder-Siechenspital,
4) die sogenannte MuShafcnstiftung,
Z) der Schulseekel.

Mit allen ihren Gütern und Einkünften; jedoch mit
demjenigen Vorbehalt und den Bedingungen, welche in
oberwähn er AussteurungSurkunde vom 20. Sept. I803
ausdrück! ick: enthalten sind."

Man sieht also, daß sich die Liquidationskommission sehr
gut erinnerte, daß sie der 5 letztern Gegenstände bereits in der
Ausstcnrungskunde der Stadt Erwähnung gethan und dieser in
Beziehung auf dieselben gewisse Rechte eingeräumt habe, unter
welche das Eigenthum des Staats bedingt wurde. Nunmehr
ist darüber eben der Streit, daß die Stadt glaubt, alle in der
AussteurungSurkunde benannten Institute und Stiftungen seien
ihr eigenthümlich zugcschieden, weil sie als Unterabtheilung
des V. Abschnitts derselben bezeichnet seien; während wir
glauben und nachweisen können, daß diese Unterordnung einzig
keineswegs ein Eigenthumörecht der Stadt begründe. Ich will
hier nicht weitläufig sein, eS ist im Berichte viel darüber gesagt
worden. Ich will nur ein Beispiel anführen, nämlich den
Chorherrnstiftfond. Nach Litt. 0. des Artikels 4. des fünften
Abschnitts der städtischen Urkunde auf pag. 93 der Beilagen
müßte der Chorherrnstiftfond ebensogut Eigenthum der Stadt
sein als die Mushafenstiftuog und der Schulseckel; und doch
ist es der Stadt Bern bis jetzt nicht zu Sinn gestiegen diese»
Fond als Eigenthum anzusprechen. Wir haben uns auch tn
dieser Beziehung überklagt, denn der Chorherrnstiftfond wird
von der Regierung ingchabt und verwaltet. Hingegen steht der
Stadt in Bezug auf dieses Stift ein doppeltes Recht zu, näm-
lieh erstens daö Vorschlagsrecht in Bezug auf StadtgciAliche,
und zweitens muß aus diesem Stiftsfond die Regierung laut
Nr. 8 des 2. Abschnitts der städtischen Urkunde (pag. 87 der
Beilagen) der Stadt zum Unterhalt des KirchengebäüdeS, der
Vorsinger, Organisten u s. w. jährlich die Summe von Fr. i4Zo
abliefern. Also nur in dieser Beziehung ist der StiftSfond in
der städtischen Urkunde erwähnt. Denn nach Nr. 1., Litt. e.
s 1. der Kamonaliirkunde ist der StiftSfond Eigenthum des
KantonS, sowie es auch in der städtischen Urkunde selbst heißt,
die Verwaltung des StiftSfond stehe unmittelbar unter der
Kantonsregierung. Wäre dieser Fond Eigenthum der Stadt,
so würde gewiß niemand der Regierung zugcmuthet haben, sie
solle aus diesem Fond jährlich der Stadt Fr. 1450 bezahlen.
Dieser Punkt ist ein noch besseres Argument als die Nr. s des
V. Abschnitts („letztlich an Archiven") zum Beweise, daß die
Unlerabtheilnngcn durch Buchstaben und Zahlen in Betreff des
EigcnlhumSrechtS durchaus nichts beweisen. Ich habe denn auch
gefunden, daß tm Jahr I8ii als Loskaufsumme dieses jährlichen
Beitrags von 1450 aus dem Sciftfond an das Ktrchcngut der
Stadt Bern aus der Staatskasse Fr. 36250 an Kapital bezahlt
worden sind. Dieß zeigt wohl klar, daß wenn schon ein Gegen-
stand in der städtischen Urkunde aufgezählt ist, er deßwegen noch
nicht Eigenthum der Stadt sei.

So fand die Kommission, daß die beiden DotationSurkundcu
bis zur Stunde noch nicht vollzogen seien, indem sich die Stadt
bis auf diesen Augenblick das Eigenthumsrecht über die Insel,
daö äußere Krankenhaus, die Mushafenstifrung und den Schul-
seekel zugeeignet hat. In der städtischen Urkunde sind diese
Gegenstände der Stadt Bern nicht eigenthümlich zugcschie-
den worden, also gehören sie — wie früher gezeigt worden —
dem Kanton. Es fällt vielleicht auf, daß eö 30 Jahre lang
gehen konnte, bevor der Staat diese Gegenstände reklamirle.
Aber ich muß wiederholt daran erinnern, daß die Kantonalurkunde

nie und zu keinen Zeiten dem Großen Rathe des Kantons

vorgelegt worden ist, sondern sie wurde von der damaligen
Finanzbehörde stillschweigend ins Lehensarchiv gesteckt. Auch
bei Abschließung des „Vergleiches zwischen der Negierung des
KantonS Bern und dein Stadtrath von Bern" vom 6. August
1804 (stehe Nr. 28 der Beilagen) ging es merkwürdig zu.
Vorerst ist derselbe lediglich von Schultheiß und Rath des
KantonS mit dem Stadtrath von Bern abgeschlossen worden und
zwar wie der Vergleich sagt, zu Vollziehung der AuSsteurungS-
Urkunde und zu gänzlicher Sonderling derjenigen Besitzungen,
die der Stadt eigenthümlich zufallen von denjenigen die dem
Kanton verbleiben. Nun stützt man sich von Seite der Stadt
so sehr auf die AussteurungSurkunde; und dennoch ging man
im Vergleich weiter als die Urkunde, so namentlich in Bezug
auf „Felder und Waldungen" (siehe Titel XI. des Vergleichs
pag. 106 der Beilagen), dort ist von einer Vcrkommniß die
Rede, infolge welcher der Stadt auch das Grauholz nnd der
Sädelbach übergeben worden. Diese Vcrkommniß ist einer
derjenigen Punkte, die wir nicht auffinden konnten. Wenn man
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nun einen Vertrag vollzieht, kann man denn dabei weiter gehen

alö der Vertrag selbst? Wie kannte damals die Regierung zur
Stadt Bern sagen: In Vollziehung der AuSsteurungSurkunde
geben wir euch auch noch daS Grauholz und den Sädelbach,^
obgleich dort von diesen nirgends die Rede ist? In Bezug auf
die Insel zeigen sich eben so ausfallende Thatsachen. Nirgends
ist in der städtischen Urkunde davon die Rede, daß die Insel
der Sradt eigenthümlich gegeben werde. Freilich ist die Insel
5n!, l>!!. j. des Artikels s des sünften Abschnitts der städtischen

Urkunde namentlich aufgeführt (stehe pag. 9l der Beilagen);
allein eS wird dort nur gesagt / wie cS hinsichtlich der Verwaltung

der Insel gehalten smi, nicht, wem sie dem Eigenthum
nach gehören solle. Die LiguidanonSkommlstion wollte damit
lediglich bezwecken, daß alle im 3. Artikel genannten milden
Stiftungen alö solche nach wie vor bestehen bleiben; sie wollte
damals noch nicht über daS Eigenthum präjudlcircn; hingegen
in der später ausgefertigten Kantonalurkuude werden die Insel
und daS äußere Krankenhaus deutlich dem Kantone alS Eigen-
thum zugeschieden. Ich bitte Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit
einem Punkte in dem „Vergleiche" über die Exekution der
AuSstenrungSurtiinde zu widmen, welcher Punkt ähnlich ist jenem
oben erwähnten über den Srtftsfond. Da wird nämlich in
Betreff des großen BurgerspitalS, welcher ein unbestreitbares
Eigenthum der Stadt ist, im Titel XIV. (siehe pag. 107 der
Beilagen) vorgeschrieben:

„Der große Burgerspital sammt seinen Gebäuden, liegenden
Gütern, Kapitalien, Zehnten, Bodcnzinsen und Vorrechten :c.
ist ausschließlich bestimmt zur Unterhaltung gebrechlicher und
dürftiger Stadlburger und zu Unterstützung armer Reisender,
dem also die sogenannte Kindbmstubc, Grtndstube und
Probekurstube sollen abgenommen werden, um solche in die Insel
oder daö äußere Krankenhaus zu verlege».

Die Art und Zeit der Abnahme oberwähmer drei Stuben
sollen in einem allsogleich abzufassenden Verkommniß deö nähern
bestimmt werden, unterdessen und bis dieses Verkommuiß
abgeschlossen sein wird, sollen vom 18. März 1.80) an- dem Spital
alle ihm wegen diesen drei Stuben auffallenden Ausgaben von
der KantonSregicrung vergütet werden."

Wenn nun damals die Insel nicht als eine StaatSanstalt
angesehen wurde, wie konnte denn die Regierung in d:e Ver-
pfljchtuug kommen, dem Burgerspital alle wegen dieser 3 Stuben
ihm auffallenden Ausgaben zu vergüten? Die Stadt hat 2
Waisenhäuser; nehmen wir nun an, es sei nöthig geworden,
daß daö eine Waisenhaus dem andern irgend eine Last
abnehme wie könnte da die Regierung verpflichtet werden, hiefür

dem einen Waisenhause eine Vergütung zu leisten! ES geht
somit aus allem hervor, daß die Insel damals alS Eigenthum
des KantonS betrachtet wurde. Denn sonst harre die Regierung
niemals dem Burgerspiral dieSfallS eine Vergütung leisten müssen.

Die Kommission fand, daß außer diesen Gegenständen die
Regierung auch noch auf gewisse ZinSschrrften Anspruch habe,
deren Aufzählung Sie, Tit., in Nr. ö der Beilagen finden.
Die Regierung besaß nemlich vor dem Eindringen der Fran-
zosen ziemlich viel im Auslande angelegtes Geld. AlS nun bei
der Revolution der berntsche Schatz nebst jenen ausländischen
ZinSschriften nach Paris geführt wurde, so gab man sich von
Seite Berns alle Mühe, diese Schriften zu retten. Man kann
sich hievon aus dem Berichte über die äußern Gelder des nähern
überzeugen. ES gelang; diese Schriften konnten mit großen
Geldopfern wiederum eingelöst werden. Allein nun waren sie
in den Händen der helvetischen Regierung. Da aber die Ge-
meindSkammcr von Bern diese ZinSschriften zu haben wünschte,
so stellte sie in dieser Absicht ein Ansuchen an die helvetische
Regierung. Die helvetische Regierung 'war damals gut dis-
ponirt für die Stadt Bern. Sie amorisirte daher die Verwal-
tungSkammer von Bern, diese Schriften der Gemeindökammer von
Bern zuzustellen, jedoch unter ausdrücklicher Verwahrung ihreö Ei-
genthumörechteS (siehe Nr. 6 der Betlage), die Vcrwalrungskammer
nun trat diese Schriften unterm 4 Febr. 1802 der Sradtbe-
Horde von Bern ab, bei welcher Verhandlung sie weiter gicng,
a!S sie gehen sollte. Sie bestand größentheilS aus Bürgern
von Bern, und übersah daher die ausdrückliche Verwahrung
deS Eigenthums, denn sie trat der Stadt Bern eigenthümlich
ab, was sie nicht eigenthümlich hätte abtreten sollen; (siehe

Nr. 6 der Beilagen) indem diese Schuldtittel dem Eigenthum
nach der helvetischen Regierung zustanden, weil alles Kantonal,
vermögen alS helvetisches Nationalvermögen erklärt war. Der
2. Artikel in diesem Vertrage, ist eben so unbegreiflich. Es
heißt darin: die Gemeindskammer von Bern erkannte durch
dlese Abtretung sich für alle ihre Ansprüche auf die bcrnertschen
fremden Schuldschriften ausgewiesen u. f. w.; „so daß bei dem
endlichen SönderuttgSgeschäfte dieser Gegenstand der fremden
Schuldschriften weder in Soll noch im Haben zum Vorschein
kommen soll." AuS welcher Bestimmung wohl unbestreitbar
hervorgeht, daß es damals darum zu thun war, diese Vermö-
genSlheile der Stadt Bern unentgeldlich in die Hände zu spielen.
Die nachherige Regierung kassirte aber diese Beschlüsse und
indem sie der Verwaltungskammer davon Kenntniß gab, ver-
laugte sie die Zurückgabe der empfangenen Schuldtittel (siehe
Nr. 13 und is der Beilagen). Die Verwaltungskammer
erklärte hierauf, sie könne die Schuldtittel nicht mehr ausliefern,
indem dieselben bereits an die Gemeindskammer von Bern
abgetreten seien. Als jedoch die Gemeindskammer sah, daß jeue
der Verwaltungökammer ertheilte Autorisation zurückgezogen
und die Abtretungsakte kassirt worden sei, und sie sich darüber
werde ausweisen müssen, so suchte man der Sache eine andere
Wendung zu geben. Es wurde demnach ein Revers ausgestellt,
zufolge welches jene Bestimmung, um in Zukunft Mißverständnisse

zu verhüten, dahin abgeändert ward: „daß die besagte
Abtretung lediglich auf Rechnung sämmtlicher Ansprachen
der Gemeindskammer von Bern überhaupt geschehe." DaS
beweist, was für Machinationen aller Art damals
stattgefunden haben und daß die Stadt Bern das Eigenthum an
jenen ZinSschriften rechtsgültig nicht erwerben konnte, weil in
dem erster» Fall über das Eigenthum nicht präjudizirt werden
sollte und die Abtretung auf Rechnung antcdatirt und zu eine»
Zeit gemacht worden ist, wo der Verwaltungskammer überhaupt
kein VcrfügungSrecht mehr über jene ZinSschriften zustand.
Achnlich verhält cö sich mit mehreren andern Schriften, was
alles in dem ausführlichen Berichte gehörig durch Akten belegt
ist. Ohne nun in den Detatl dieser einzelnen Umstände ein-
zugchen, konnten Sie sich schon aus dem angeführten
überzeugen, daß diese ZinSschriften nicht Eigenthum der Stadt
Bern werden konnten, weil schon die erste Uebertragnng
derselben, so wie sie geschah, widerrechtlich und inkompetent war.
In dieser Hinsicht hat also die Kommission im Allgemeinen die
Ansicht gewonnen, daß der Regierung von daher Reklamationen
zustehen, und hierauf sind auch ihre Anträge gestützt. Bei der
Eile deö Druckes ist eS dann geschehen, daß aus Versehen
derjenige Antrag, welcher der Natur der Sache nach der i. hätte
sein sollen, nun auf pag. 2S3 des Berichtes als der s. erscheint.
Ich erwarte, daß sowie der Große Rath den Postpachtverlän-
gerungSvertrag der abgetretenen Negierung und die Schenkung
von i (ft Million Franken an die Insel und das äußere
Krankenhaus seiner Zeit alS unbefugt aufgehoben hat, — er auch
die vom Großen Rath ertheilte Ratifikation der Uebereinkünfte
vom 4. Mai und 17. August 1831 in Betreff? des Eigenthums
und der Verwaltung deö Insclspitals und des äußern Kran-
kenhaufts aus den bereits oben angeführten Gründen alS
unbefugt aufheben werde. Dieser Beschluß ist dann aber Gegenstand

eines besondern, von den übrigen Beschlüssen getrennt
abzufassenden Dekretes. —

Hr. Landammann- Da allerdings in der Reihenfolge
der Anträge ein Versehen stattgefunden hat, indem der Antrag
V. hätte der I. sein sollen ; so erkläre ich hiemit die Diskussion
zuerst über den Antrag V. für eröffnet.

(Dieser Antrag V. wird hierauf nochmals verlesen; (stehe
Verhandlung No. 28 S. 3).

Morlot. Ob die abgetretene Regierung zu jenen
Uebereinkünften vom Mai und 17. August 1831 noch berechtigt war
oder nicht, daS will ich für jetzt dahingestellt sein lassen. Ich
weiß aber, daß der Zweck davon sehr gut war. WaS wax der
Zweck? Die Regierung wollte dieses große und so sehr
wohlthätige Institut selbftftändig machen und sicher stellen vor den

Folgen anfälliger späterer polirischen Ereignisse. Und was für
eine Anstalt ist dieß? Ist sie eine Anstalt für die Burger der
Stadt Bern? Wenn Sie die Rechnungen nachsehen, so werden



Sie finden, daß auf 4300 — H00 dort verpflegte Kranke kaum
6 Burger fallen; und unter 13 Krankenzimmern ist eine einzige
Burgerstube, die noch dazu in der Regel leer ist. Also ist die
Insel eine Anstalt, die, wenn sie auch nicht eine cantonale
heißen sollte, doch ihrem Wirken nach wahrhaft cantonal
ist. Also im Interesse der Anstalt und des Cantons sollte man
jene Dotation nicht zurückziehen. Ich glaube auch, daß das
Interesse der Insel erfordere, daß fie vollkommen selbstständig
sei und unabhängig von der Stadt sowohl als von der Regierung,

— versteht fich, — immer nnter Oberaufsicht der Lehrern.
Auch anderwärts finden fich solche Anstalten selbststäudig. Wenn
Sie übrigens die Dotation zurückziehen, so werden die vielen
bisher dorthin gefallenen beträchtlichen Legate zurückbleiben.

Bel richard. Der Hr. Präoptnant hat die Sache nicht
gut begriffen, wenn er glaubte, daß es sich um Zurücknahme
der Dotation für die fraglichen Spitäler handle. So was findet

fich nirgends in unsern Anträgen und bereits in ihrem ersten
Rapporte hatte die Kommission die Meinung ausgesprochen, daß
es ihr angemessen schiene, die Dotation, welche diesen Etablissements

im Jahr 1831 gemacht worden war, für dieselben zu
bewahren, da die Wohlfahrt dieser Etablissements für den ganzen

Canton ebenso nöthig als nützlich ist. Es handelt sich also
für den Augenblick nur darum, zu wissen, ob die zwischen der
alten Regierung, als sie nur provisorisch war, mit der Stadt
abgeschlossene Convention, welche letzterer die beiden Spitäler
eigenthümlich zuwies, in Kraft bleiben oder annullirt werden
soll. Nun aber besteht die Kommission auf der Annahme der
letztern Alternative.

Fellenberg. Das Interesse selbst, das wir an der Selbst-
ständigkeit der Anstalt nehmen, erfordert, daß wir diese Sclbst-
ständigkeit rechtlich begründen, und daß wir sie nicht durch einen
Act suchen, der nicht haltbar ist. In der Stellung, in welcher

die Regierung damals im Jahr 1831 war, konnte sie

unmöglich — so gut auch die Absicht war — rechtskräftig über
die Zukunft verfügen, da sie ja bloß noch eine provisorische
war. Also gerade damit die Gründe des Hrn. Doktor Morlot
realisirt werden, müssen wir die Sache auf den rechtlichen
Standpunkt ziehen, und durch die gegenwärtige Staatsbehörde
die Dotation festsetzen. Ich stimme zum Antrage der Kommission. —

Der Hr. Rapporteur hat nichts beizufügen. —

Abstimmung.
Für Annahme des Antrags V große Mehrheit.
Dagegen 7 Stimmen.

A v t r a g I. (Stehe Nro. 28. S. 3.)
Kohler, NegierungSrath. Ich habe demjenigen, was

ich bereits über den ersten Artikel gesagt habe, nichts bcizufü-
gen. Wir glauben, der Große Rath solle sich erklären, ob er
dafür halte Klage führen zu können. Glaubt der Große Rath
zur Klage Grund zu haben, so wird er gewiß auch klage»
wollen; hingegen wenn er nicht glaubt, Grund zu haben, so wird
er nicht klagen.

Tillier. Ich will hier nicht in die Sache selbst eintreten.

Nur scheint es mir, daß, wenn wir die Sache so anfassen,
wie sie hier ausgedrückt ist, wir uns bereits als Richter seyen.
Wir haben hier lediglich einen Bericht unserer Kommission;
diesen nehmen wir, so lange er nicht widersprochen ist, als
glaubwürdig an, allein ob derselbe ganz richtig ist, das kann
man erst wissen, wenn man die Gegenparthie angehört hat.
Darum möchte ich hier nur sagen: wir geben den Austrag, die
Ansprachen des Staates gegenüber der Stadt zu verfolgen. Mir
wollen die Verbalien dieses Antrages nicht gefallen, denn auf
heutigen Tag kann niemand von uns sagen, die Ansprachen des
Staates seien rechtmäßig begründet.

Kohler, Regierungsrath. Daß die Diskussion nicht auf
ein unrichtiges Feld gerathe, muß ich erklären, daß die
Ansichten der Kommission ganz diejenigen deS Hrn Tillier sind.
Hinsichtlich deS Punkts V haben wir vorhin einen Akt der Sou-
veränetät ausgeführt und jenen Punkt definitiv erledigt; Hingegegen

bezüglich auf die übrigen Punkte find wir da alS
Vertreter des FiScuS, als Parthei, als solche halten wir unsere

Ansprachen gls rechtmäßig begründet und wollen daher klagen.
Jedoch soll durch diesen Auöspruch keineswegs in irgend etwas
präjudicirt werden, denn der Große Rath entscheidet hier,
nicht wie vorhin alS Behörde, sondern als Parthei, die sich

zu einer Klage sberechtigt glaubt; sonst wäre ja zwischen
Antrag I und Antrag II ein Widerspruch. Wenn aber jemand
eine bessere Redaktion vorzuschlagen weiß, so habe ich nichts
dagegen.

v. Jenner, Regierungsrath. Ich sehe gar wohl, daß
die beiden HHrn. Präopinanten über den Sinn einverstanden
sind, aber ich glaube, eS sei nicht hinlänglich, daß man den
Sinn einer Phrase erkläre, sondern die Phrase soll den Sinn
wirklich ausdrücken. Daß aber jener Sinn nicht in der Phrase
liegt, davon ist der beste Beweis der, daß wir so eben zwei
verschiedene Ansichten darüber gehört haben. Darum sollte es
einfach heißen: „der Große Rath der Republik Bern findet
hinlänglichen Grund, um die u. s. w. u. s. w. Ersatzforderungen zu
Handen deS Staates vor den Gerichten zu vindiciren." Der
Satz muß doch sagen, was er sagen soll. "

Fellenberg. Es wird nicht gelingen, dieses klar zu
machen, wenn man nicht zwei Gegenstände trennt. Sie haben
vorhin als Gesetzgeber erklärt, daß jene Schenkung der Insel
u. f. w. auf dem damals eingeschlagenen Wege nicht rechtsgültig
sei, sondern daß dieselbe von Ihnen ausgehen solle. Dieß ist
nun eine abgethane Sache, die daher auch besonders
ausgesprochen werden muß. Jetzt kommen die andern Anträge, und
diese sind wiederum besonders zu motiviren. Da könnte ich
nun nicht zugeben, daß die im Antrag I enthaltene Motivi-
rung ganz unrichtig wäre, denn wenn der Große Rath nicht
erachten würde, daß er rechtmäßig begründete Ersatzforderungen
machen könne; so würde er diese nicht dem Regierungsrath
auftragen. Eben in dieser Ueberzeugung aber ertheilen wir dem
Regierungsrath im Namen des ganzen Landes den Auftrag,
diese Reklamationen vor dem zu bestimmenden Richter anzuheben.

Mühlemann. Es ist hier noch nicht darum zu thun,
daß wir erklären, wir wollen jedenfalls vor irgend einem
Gerichte auftreten, sondern der Große Rath soll einfach hier
sagen, er halte seine Reklamation für rechtmäßig begründet. Wie
er aber diese Reklamationen geltend machen wolle, das zu bestimmen

ist den folgenden Anträgen vorbehalten. ES kann z. B.
der Fall sein, daß die Gegenparthci keines derjenigen Gerichte
annimmt, die wir ihr vorschlagen, und daß dann selbst die
Tagsatzung Gründe findet, fich zu inkompetent zu erklären.
Für alle diese möglichen Fälle darf fich daher der Große Rath
das Recht nicht vergeben, nachher zu machen, was er für gut
findet. Nehmen wir aber die von Hrn. Regierungsrath von
Jenner angetragene Redaktion an, so würden wir nachher
gebundene Hände haben. Ich müßte somit zur wörtlichen Annahme
der von der Kommission vorgeschlagenen Redaktion stimmmen.

Morlot. Dieser tz. enthält den Grundsatz der
Rechtmäßigkett unserer Reklamationen und Ersatzforderungen. Darüber

muß ich mir im Allgemeinen etwas erlauben. Die
Helvetische Liquidationskommission war eine verfassungsmäßige
kompetente souveräne Behörde; die von ihr ausgegangene
Dotationsurkunde ist demnach eine rechtsgültige, rechtskräftige
und für die Negierung verbindliche Verhandlung, sie besteht
âe jure und llv I.ielo. Der H. l8 der Verfassung sagt:

„Alles Eigenthum ist unverletzlich.
Wenn das gemeine Wohl die Aufopferung eines Gegenstan-

deS desselben erfordert; so geschieht cö bloß unter dem Vorbehalte

vollständiger Entschädigung. Die Frage über die
Rechtmäßigkeit der Entschädigungsforderung und die Ansmittelung
des Betrags der Entschädigung, werden durch den Civilrichter
entschieden.

Und der §. 94 der Verfassung sagt:

„ Die GcmeindSversammlungen wählen die sämmtlichen Ge-
meindövorgesetzten. Die AmtSdauer der Letztern soll höchstens

auf sechs Jahre festgesetzt werden; jedoch find dieselben sogleich

wieder wählbar.
In jeder Kirchgemeinde oder jedem GemeindSvercine, sollen

je nach den Bedürfnissen die zur Besorgung der Gemeinde
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angelcgcnhetten im Allgemeinen, des VormundöschaftswcsenS,
der Armenpflege, der OrtSpolizei, der Sittenpolizei/ deö Schul-
Wesens, so wie der nicht streitigen Gerichtsbarkeit, erfordern,
chen Gemeindsbchörden, nach Anleitung deö Gesetzes aufgestellt
werden.

Alle GemeindSvcrfassungen müssen der Genehmigung des

Regierungsrathes unterworfen werden; welcher befugt sein soll,
ans besondern Gründen, jedoch nur in Betreff der Organisation
der Bebördcii/ Abweichungen von der gewöhnlichen Regel zu
gestatten.

Alle Burgcrgüter sollen ausschließlich unter der Vcrwal-
tung der Burger der betreffenden Gemeinde stehen; auch sollen
sie als Privateigenlhum angesehen werden, über welches die

Regierung bloß daß Recht der Oberaufsicht auszuüben hat."
Weder der RegierungSrath noch der Große Rath haben das

Recht, hier irgend etwas zu entscheiden, und würde er eö thun,
so würde er verfassungswidrig handeln und in die Justiz
eingreifen. Von der Verjährung übrigens hat man nichts gesagt,
und doch meine ich, durch den sojähngen ruhigen Besitz sollte
die Burgerschaft von Bern gegen jeden daherigen Angriff
geschützt sein. Ich erkläre hiermit zu Protokoll, daß ich in diesen

Antrag nicht eintreten will, sondern daß ich ihn von der Hand
weise. Dieses erkläre ich zu Protokoll.

Jaggi- Oberrichter. Ich theile ganz die Ansicht des

Hrn. NegierungöstatthalterS Mühlcmann.

M a ni, Gerichtspräsident. Auch ich könnte Hrn. Regie-
rungSrath v. Jcnner nicht beistimmen. Nach seiner Redaktion
könnte man uns zumuthen, vor die Gerichte von Neuenburg,
Baselsiadt oder gar von Schwytz zu treten, und daher stimme
ich wie Hr. Oberrichter Jaggi.

Tscharncr, Schultheiß. Wenn man bloß angetragen
hätte.zu erklären, daß der Große Rath Grund finde, seinen
Reklamationen Folge zu geben, so hätte ich dazu stimmen
können; aber wenn der Sinn der ist, daß der Große Rath erkläre,
alle seine Ansprüche seien rechtlich begründet, — dem könnte
ich nicht beistimmen. Ich hoffe, die Gerechtigkeit werde gegen
Alle gleich walten, gegen Partikularen wie gegen Gemeinden,
welche sie seien. Wenn ich dieses voraussetze, so frage ich, ob

nicht, wenn der Staat im Falle war, irgend gegen wen An-
sprüchc zu machen, — allemal, seit dem die neue Regierung
eingesetzt ist, und seit die Grundsätze der Verfassung v?n Tag
zu Tag sich mehr entwickelt haben, wenn das Finanzdepartement
anrieth, man solle einen Proceß anfangen, ob man da nicht in
Abwirkung von frühcrhtn, wo man solche Processe oft sehr
schnell anfing, — vor allem auö die Sache dem Justizdepartement

zu näherer Untersuchung zuschickte, und sich von RechtS-
gelehrten vorher Bericht geben ließ, in wie fern wirklich die
Ansprüche deö Staates begründet seien? DaS, Tit., war seit
der neuen Verfassung immer der Fall. Nun frage ich: wäre es

im vorliegenden Falle diesem bisherigen Verfahren, wäre eö der-
jenigen Besonnenheit und Weisheit, welche stätS die Handlungs-
weise des Großen Raths leiten soll, angemessen, auf den
einfachen Bericht einer Kommission hin, — deren Einsichten und
Ansichten und gehabten Mühewalt ich nicht verkenne, aber doch
einer Kommission, die den Auftrag dazu nicht erhalten hatte,
sondern bloß die Gültigkeit der Dotationöurkunde, aber nicht
alles, was seit so Jahren gegangen, untersuchen sollte, —
und die selbst sagt, sie habe nur unvollständige Resultate
gewinnen können, — um sogleich einen Proceß zu erkennen?

Abgesehen von diesem Gutachten der Kommission glaube
ich, daß wenn man thun will, was man bis jetzt in solchen
Fällen gethan hat, man diese Angelegenheit noch zu näherer
Untersuchung zurückschicken müsse, um sich namentlich alle die
Schriften und Akten vorlegen zu lassen, welche eine solche
Ansprache begründen können. So wird dann, wenn man uns
darüber einen ueucn und vollständigen Bericht vorgelegt hat, und
wenn alsdann die Gegcnparthei nicht von freien Stücken sich
vergleicht, — der Große Rath mit Ueberzeugung entscheiden
können, daß der Weg Rechtens verfolgt, oder waö sonst den
Umständen angemessen sein mag,'vorgckehrt werden solle. Aber
unmöglich könnte ich auf diesen Rapport hin schon heute erkennen,.

der Große Rath finde seiue Ansprachen rechtmäßig begrün¬

det. ES wäre hierüber noch mehrereS zu bemerken; ich will
mich aber nicht weiter dabei aufhalten. Vor allem aus sind
wir Gerechtigkeit schuldig und was man gegen den geringsten
Partikularen thut, das soll man auch thun gegen ein Publi-
kum, welches mag dasselbe auch Anlaß gegeben haben,
wozu cö will immerhin nicht ganz unbedeutend ist. Ich
trage also auf Zurückscndung und nochmalige Untersuchung der
ganzen Sache an.

Belrichard. Indem die Kommission dem Großen Rathe
vorschlägt, die Reklamationsforderungen von Seite des Staates

als rechtmäßig gegründet zu erklären, will sie keineswegs
ihre Ueberzeugung den Mitgliedern des Großen Rathes aufdriu-
gen; diese sind ganz frei, die-Anträge anzunehmen oder nicht.

v. Sinn er. ES ist von einem Hrn. Präopinanten da-
rauf aufmerksam gemacht worden, daß die Burgerschaft von
Bern seit so Jahren im ruhigen und unangefochtenen Besitze
dieser reklamirten Gegenstände sich befinden, und daß ihr sonm
kraft der Verjährung jedenfalls das EigcnthumSrecht darüber
zustehe. Diesem ist nicht widersprochen worden. Ans diesen
und aus den von Hrn. Schultheiß Tscharner angebrachten Grün-
den stimme ich ebenfalls zur Zurückschickung und nochmaligen
Untersuchung, so wie dieses bei minder wichtigen Sachen auch
schon oft der Fall gewesen ist.

Michel. Man hat davon geredet, wir sollten noch rechtliche

Befinden einholen. Ich glaube, der Bericht, den wir
hier haben, und der auf deutliche Aktenstücke gegründet ist,
sei bereits ein rechtliches Befinden, und daher könnte ich nicht
finden, daß cS nöthig sei, noch des wettern zu Juristen zu
gehen. Eö ist genug am Tage, daß man sagen kann: der Staat
ist setner Zeit übervortheilt worden. Alles weitere ist nun Sache
deö Gerichts. Nach meinen Ansichten ist der Antrag der Kom-
mission nur zu milde. Ein jetzt abwesendes Mitglied der Ver-
sammlung sagte bei einem frühern Anlaß, die Eidgenossen
seien, als sie sich mit dem Pabstc in Unterhandlungen einließen,
über den Löffel barbirt worden. Lassen wir uns mit der Stadt
Bern in Unterhandlungen ein, so laufen wir Gefahr, das
gleiche LooS zu erdulden. Ich möchte die Rechte der bernischen
Nation wahren auf dem Wege deö strengen Rechtes. Ich stimme
mit Ueberzeugung zum Antrage der Kommisston.

Müller, RegierungSstatthalter. Ich unterstütze dagegen
die Ansicht des Hrn. Schultheiß Tscharncr. Wir können nicht
vergessen, daß wir hier in eigener Sache entscheiden. Sobald
dieses richtig ist sollen wir mit der größten Zartheit die Sache
behandeln. Kann eS faktisch nachgewiesen werden, daß die Stadt
Bern sich im Besitze von Gegenständen befindet, die dem Staate
gehören; so werde ich der erste die Ansprüche des Staates un-
tcrstützen helfen; aber ich könnte unmöglich dazu stimmen, schon

zum voraus zu erklären, die Ansprüche deö Staates seien recht-
mäßig begründet, denn sonst sprechen wir zum rwrsuS ein
Urtheil in eigener Sache. Aus diesen Gefühlen und Rücksichten
müßte ich ganz dem Hrn. Schultheiß Tscharncr beipflichten.

Kohl er, RegierungSrath. Auf dasjenige, was Hr. Re-
gierungSSrath v. Jcnner beantragt hat, ist bereits von ver-
schiedcnen Seiten geantwortet worden. Ich komme nun auf
den Einwurf der Verjährung, welchen Hr. Doktor Mor-
lot erhoben, und über welchen man von anderer Seite gesagt
hat, ihm sei nicht widersprochen worden. Ich möchte hier nicht
aufrühren, und eS thut mir in dieser Hinsicht leid, genöthigt
zu sein, nur etwas darüber sagen zu müssen. Ich will daher
die betreffenden Herren einfach auf dasjenige verweisen, was auf

töt deö Berichts unten mit gesperrter Schrift gedruckt ist,
dieses bttteich lesen und sich damit begnügen zu wellen. Wenn
man sagt, man solle diese Sache vorher an den RegierungSrath

und an das Justizdepartemcnt u. s. w. weisen, so glaube
ich dagegen, der Große Rath, habe so klug daran gethan, die
ganze Untersuchung an etne Kommission zu weisen und nicht an
den RegierungSrath und an daö Justizdepartement. Offenbar ist
dieß ein Gegenstand von sehr delicater Natur, und mancher hätte

") ES wird dort aufgestellt, die Satzung 7 des I Theils und xxix
Titels der GerichtSsatzung von :76l sage, daß „gestohlen
G u t k cin e r Verjährung u utc r wo rfen se ft "
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da leicht in eine Stellung versetzt werden können, wo es schwer
gewesen wäre, seine Unbefangenheit zu bewahren. Die Spczial-
kommisston wurde gemäß dem Großrathsreglemente ernannt,
heute nun rapprtirt sie, und es ist am Großen Rathe, das Gut,
dünkende zu verfügen. Die Kommission will keineswegs durch
ihren Antrag präjudiciren; aber wer klagen will, muß doch
sagen, daß er glaube, eS stehen ihm Klagerechte zu; denn
wer keine solchen zu haben glaubt, der wird doch nicht klagen
wollen. Wenn also der Große Rath erklärt, er erachte seine
Reklamationsforderungen für rechtmäßig begründet, so ist das
kein Entscheid einer Behörde, sondern das ausgesprochene Da.
fürhalten der Klage führenden Partbei. Ucbrigens muß ich
noch bemerken, daß ich auf keinen Fall vom RegterungSrath
viel Licht in dieser Sache erwarten könnte, denn vom Äugen,
blicke an, wo von Seite der Stadt Widerstand geleistet zu wer.
den anfienq, wollte eS mit der Vollziehung sogar bereits be,
schloßener Maaßregeln nicht recht vorwärts. Und in welcher
Beziehung könnte aus einer solchen Untersuchung durch den
RegierungSrath ein mehreres Licht hervorgehen. Hat
derselbe andere Akten, als die Kommisston, so lange er die Ar,
chive der Stadt nicht össnen will? Ich zweifle daran. Hin-
gegen glaube ich ^ die Anträge der Kommission seien so beschaffen,

daß nicht bald in einer ähnlichen Angelegenheit mildere
und gerechtere gemacht worden seien. Ich könnte hierüber
kompetente Urtheile von Männern, die nicht unserm Cantone
angehören, ausweisen. Uebrigcns ist der ganze Bericht durch
Aeten belegt, welche über die Bcgründtheit unserer Ansprüche
keinen Zweifel mehr walten lassen, und ich habe unter dieser
Regierung noch keinen Rapport abstatten gesehen, der einen so

schwierigen Gegenstand so gründlich und aktengcmäß dargestellt
hätte. Aus ihm geht schwarz auf weiß hervor, daß wir das

Recht zu klagen unbezweifelt haben. ES fragt sich also jetzt
bloß: will man gestützt auf die moralische Ueberzeugung, welche
dieser Bericht von der Rechtmäßigkell unserer Ansprüche giebt,
klagen oder nicht? Ich muß mich daher jeder Zuröcksendung
an Regierungsrath und Departement widersetzen So gut als
seiner Zeit eine besondere Kommission ohne den RegierungSrath
Vorschläge über das Militärwcsen bringen konnte, eben so gut
war auch die gegenwärtige Spezialkommission befugt, ihre An-
träge unmittelbar dem Großen Rathe vorzulegen. Wenn Sie
auch zehnmal die Sache zu näherer Untersuchung zurückschickten,
ohne Oessnung der städtischen Archive wird kein neues Licht
erhältlich sein, ES ist übrigens sehr leicht möglich, daß bet
Oessnung der städtischen Archive auch manches zu Gunsten der
Stadt zum Vorschein kömmt. Jedenfalls darf nicht vergessen
werden, daß wir hier nichts von uns aus entscheiden wollen,

sondern daß wir der Stadt einen unpartheiischen Richter
vorschlagen. Wenn nicht sehr starke Gründe zum Prozesse da sind,
so bin ich immer der Meinung, der Staat solle nicht prozediren.
Aber so lange die Stadt Bern steht, ist kein gerechterer Pro-
zeß von Scire des Staates geführt worden, als dieser da sein
wird. ES fragt sich also: will der Große Rath anerkennen,
daß dem Staate ein Klagerecht gegenüber der Stadt zustehe
oder nicht? Ich stimme zur Annahme des Antrags der Commission.

Hr. Landammann (um seine Meinung befragt): Die
gegenwärtigen Anträge sind in meinen Augen nichts anderes,
als eine Wegwcisung für den, welcher später die Rechte des
Staates vor dem Richter auSzufcchteu haben wird. Wenn die
Stadt Bern Widerlegungen irgend einer Art zu machen hat,
so kann sie eS immerhin thun, das betreffende Gericht wird
dann entscheiden. Aus diesem Gesichtspunkt also betrachtet, daß
nämlich die Stadt nicht verkürzt wird, ihr Widerlegungen zu
machen, und daß bei dem Richter ihre Widerlegungen ebensoviel
Gewicht haben werden als diejenigen des Staates, können wir
zum Antrag I., wie er ist, stimmen. Man hat gesagt, es sei

von Seite des Regicrungsraths schwerlich'ein mehreres Licht
zu erhalten; ich will dieß weder bejahen noch verwerfen. Ich
wetß nicht, was darüber im Negiernngsrath gegangen ist, und
ob allenfalls der RegterungSrath der Kommission mehr Hand,
bietung hätte leisten können. Jedenfalls haben Sie, Tit., diese

Specialkommission niedergesetzt in Gemäßheit des Regimentes,
also ist dieselbe völlig in der nämlichen Stellung, in welcher
z. B. die Kommission für die neue Militärorganisätio» war.

Ich sehe also die Nothwendigkeit nicht ein, die Sache an den
RegierungSrath zu übermachen.

Abstimmung.
Den Artikel I. zurückzuschicken 15 Stimmen.
Einzutreten Große Mehrheit.
Fur unveränderte Annahme dcö Antrags I. „ „Für etwas anderes .25 Stimmen.

Morlot. Der Hr. Rapporteur hat vorhin hinsichtlich der
Verjährung gefunden, es sei eine allzu delikate Sache, um
abzulesen, was der Bericht darüber sagt. Ich hingegen habe nicht
so schwache Nerven, ich will es schon ablesen, aber dann werde
ich darauf antworten.

Der Hr. Landammann macht dem Hrn. vr. Morlot
bemerklich, daß es jetzt nicht der Ort dazu sei, sondern daß er
seine Bemerkungen allenfalls bei der folgenden Diskussion
anbringen möge.

Antrag II. (stehe Nr. 28. pag. 3.)
Kohler, RegierungSrath Ungeachtet Sie jetzt, Tit., den

Antrag I. angenommen haben, so fragt es sich nun, ob, wie
und wo Sie das Recht suchen sollen und wollen. Durch die
Annahme des Antrages I ist also hierin im Geringsten nichts
präjndicirt. Die Kommission trägt Ihnen hier vielmehr an,
zu erklären, vor einem unparteiischen Richter Recht nehmen zu
wollen. Wir mußten finden, daß w?r in diesem Falle den Rich-
ter nicht bei uns selbst suchen können. Nicht nur ist das In-
tcresse, welches hier ins Spiel kömmt, so (roß, daß bet einem
aus Bürgern unseres Kantons bestehenden Gerichte die Unbe-
theiligthcit in Hintergrund treten dürfe; sondern namentlich in
Bezug auf unser Obergcricht ist zu bemerken, daß dasselbe einerseits

zum großen Theile aus Burgern der Stadt Bern besteht, daß
aber anderseits die Mitglieder des ObcrgcrichteS vom Großen
Rache gewählt werden, welcher dann auch diese Behörde seiner
Zeit zu ergänzen hat, und sogar vermöge seines OberaufstchtS-
rechteS Mitglieder des ObergerichteS abberufen kann. Somit
können wir schon aus diesen Gründen im vorliegenden Falle
das Obergericht nicht für kompetent halten. Sollte denn aber
die Stadt Bern keines der in erster Linie vorgeschlagenen
Gerichte anerkennen wollen; so bliebe uns nur noch ein solches
Gericht übrig, welches die nämlichen Eigenschaften besäße wie
diejenige Behörde, welche seinerzeit die Dotationsurkunde
aufgestellt hat, und die damals sich von der Stadt Bern Beweise
vorlegen ließ, daß gewisse im Berichte verzeichnete Gelder nicht
mehr da seien. Deshalb schlagen wir in zweiter Linie vor,
uns an die Tagsatzung zu wenden, wett wir glaubten, die Tag-,
satzung werde dann wohl an die Stelle der helvetischen Ligm.
dalionskommission ein besonderes und kompetentes Gericht für
diesen Fall aufstellen. In erster Linie also schlagen wir vor
entweder einen der obersten Gerichtshöfe — sei es der von
Zürich oder der von Luzern; oder dann ein von bechen Parteien
gewähltes Kompromißgertcht. ES schien uns, der oberste
Gerichtshof eines unserer Mitstände, und der das unbedingte
Zutrauen des ganzen betreffenden Kantons habe, sein ein ehren-
wertheS Gericht- Wir würden auch Aargau und Waadt
vorgeschlagen haben; allein man hätte glauben können, diese seien
mehr oder weniger befangen, weil allenfalls Aargau und Waadt
als frühere Bestandtheile des Kantons Bern auch noch Ansprüche
erheben könnten. Waadt und Aargau können aber durchaus
keine Ansprüche mehr machen, weil sie seiner Zeit in Absicht
auf ihre Rechte an ZinSschriften u. s. w. aklcS daSjeniae
herausbekommen haben wozu ihnen der Wtcnerrezeß eine "Ansprache
gegeben hatte; und weil dann Aargan und Waadt gegen
Anerkennung ihrer Souveränetät auf alles Uebrige förmlich verzichtet
haben, so daß wir von daher rechtsgültige Titel haben um
alle fernern etwaigen Reklamationen zu beseitigen. Also von
Zweien EinS: entweder entscheidet die Stadt für den Gerichtshof

von Zürich oder Luzern, oder sie zieht ein von beiden Parteien

gewähltes Kompromißgericht vor. Sind hierüber beide
Parteien einverstanden, so wird der übrigen Schweiz nicht viel
daran gelegen sein. Sollte aber die Stadt weder das Eine
noch das Andere annehmen, so bliebe uns nichts übrig als vor
die Tagsatzung zu gehen, von welcher wir billig erwarten dürfen,



daß sie ein kompetentes Gericht aufstellen werde. Sonst würde
es sich dann fragen: will der Stand Bern in diesem Falle auf
seine Ansprachen verzichten/ oder ist er befugt/ sich selbst Recht

zu verschaffen und sich von sich aus in den Besttz des von ihm
angesprochenen Eigenthums zu setzen/ der Stadt Bern
überlassend/ gegen den Staat Klage zu führen? Dieß sind die

Anträge/ welche die Kommission machen zu müssen glaubte/ und

ich denke/ daß sich diese Anträge auf Unparteilichkeit und Mäßig-
keit gründen/ und daß wir den Vorwurf von Leidenschaftlichkeit
nichr verdienen / welchen man uns in Zirkeln und von Seite
solcher Personen gemacht hat/ von denen solches am allerwenigsten

zu vermuthen war.

v. Jenner, Regierungsrath. Vor allem aus und bevor

ich über den Artikel II. selbst eintrete/ möchte ich den Hrn.
Berichterstatter darauf aufmerksam machen/ daß in den Anträgen
der Kommission einer vergessen worden ist/ nämlich derjenige
auf pag. 2ZZ/ wo eS heißt: „i) daß die Dotationsurkunde vom
20. September 1803 durch die Aufhebung der Mediationsakte
ihre RechtSgültigkeit nicht verloren habe." Ich wünsche/ daß

dieser Gegenstand bei der Abstimmung nicht vergessen werde/
denn dieses machte den Hauptgegenstand der der Kommission
ursprünglich gegebenen Aufgabe aus. Ueber den Antrag II/
welcher jetzt in Umfrage ist/ habe ich auch ein Paar Bemerkungen

zu machen. Ich sehe hier eine Alternative vorgeschlagen
in Absicht.auf den Gerichtsstand/ den man der Stadt Bern
vorschlagen will / und ich finde dieselbe / ich muß es sagen —
sehr „honorig"/ aber mir scheint der 3te Gerichtsstand ausgelassen

zu sein. Freilich habe ich gegen diesen scen Gerichtsstand
einige Gründe vom Hrn. Rapporteur anführen gehört/ aber die
haben mich noch nicht überzeugt/ daß deßhalb über einen deut-
lichen Artikel unserer Verfassung hinweggegangen werden dürfe.
Unser natürliche Gerichtsstands Tit./ ist zu Bern. Wenn die
Stadt Bern diesen anrufen sollte/ so kann er ihr nicht refüsirt
werden; ich für mich zwar würde ihn nicht anrufen. Allein
unsere Verfassung spricht darüber deutlich, und in diese sollen
wir kein Loch machen. WaS man unsern Gerichten vorgeworfen
hat, ist gewiß ungegründet/ und ich wenigstens möchte mich
hüten, hier unsere Gerichte als parteiisch zu erklären. Die
Regierung hatte schon mehr dergleichen Prozesse zu führen, und
die Gerichte waren, glaube ich, dabei nicht parteiisch; sie werden

auch hier ebenso unparteiisch urtheilen. Ich weiß zwar
wohl, daß etwa ein oder zwei Berner mehr im Obergericht sitzen,

als Richtberner; aber dieser Umstand kann die Verfassung nicht
umstoßen; deßhalb muß durchaus unser Obergericht ebenfalls
hier erwähnt werden. Es wäre doch wahrhaftig unschicklich zu
erklären, in einer Streitsache zwischen der Staatsgewalt und
einer Korporation müßten alle bernischen Gerichte als parteiisch
angesehen werden. Dieß ist der eine Punkt, über welchen ich
mir Bemerkungen erlauben mußte. Man geht ferner von der
Ansicht aus, es seien uns im Antrag II. lauter unparteiische
Gerichtshöfe vorgeschlagen worden. Ich zweifle, ob dieses der
Kommission ganz gelungen sei. Ich hörte freilich sagen, Aargau
und Waadt seien bei dieser Sache nicht mehr betheiligt; —
nun ja, Tit., aber die Eidgenossen sind dabei betheiligt.

Lesen Sie die Dotationsurkunde für den Kanton Bern, so
werden Sie finden, daß derselbe von den äußern Geldern keine
erhalten hat. Wenn man nun vom Grundsatze ausgeht, es seien
fremde Fonds damals vorräthig gewesen, welche der
Liquidationskommission hätte eingeschossen werden sollen und es nicht
wurden; so kommen diese Fonds, da sie ja mit alS helvetisches
Nationalgnt erklärt worden waren, am Ende nicht dem Kanton
Bern, sondern der gesammlen Eidgenossenschaft zu. Denn da
diese äußern Fonds durch keine Verkommnlß mit der
Eidgenossenschaft dem hiesigen Stande zugewiesen worden sind, so ist
klar, daß sie entweder der gesammten Eidgenossenschaft oder
aber der Stadt Bern gehören. ES ist also nicht so ganz richtig,
wenn man behauptet, die vorgeschlagenen Gerichtsstände seien
ganz unbethciligt. Wenn ich der Stadt Bern einen Rath zu
geben hätte, — ich würde den Gerichtshof von Zürich aus.
wählen, an dessen Spitze ein Mann steht, vor welchem ich die
größte Achtung habe. Dort würde eS nicht viel Advokatur
brauchen; man könnte die ganze Sache seiner Rechtlichkeit und
seinen Kenntnissen unbedingt überlassen. Ueber den 2tcn Satz
des Antrags II. erlaube ich mir ebenfalls ein Paar Worte.
Man schlägt da vor, die Stadt Bern solle innerhalb 14 Tagen
antworten. Wann hat aber die Kommission ihren Auftrag
erhalten? Am 9. März 1833. Sie hatte also Zeit, viel Zeit.
Während nun die eine Partei 3 Jahre lang Zeit hatte, ihr«
Batterien alle zu dressiren, — sind da 14 Tage ein gehöriger

Termin, um ein solches Werk zu beantworten? Die
Behörde von Bern muß doch, um sich hierüber auözuspre-
chen, diesen Bericht in allen Theilen verfolgen und prüfe«.
Vergessen Sie übrigens nicht, Tit., daß eö sich hier um Sachen

handelt, die sich meistens vor 30 und mehr Jahren zuge.
tragen haben, und daß viele von denjenigen Personen, welche
damals darüber verhandelt haben, bereits gestorben und daß
seitdem verschiedene Behörden und verschiedene Constitmionea
vorübergegangen sind, und daß Sie eS also nicht mehr mit
denjenigen zu thun haben, welche damals gehandelt. Darum ist
es für die gegenwärtige Stadtbehörde gewiß ein schwieriges
Geschäft, sich auf diese Gegenstände einzulassen, indem letztere
den meisten Mitgliedern der nunmehrigen städtischen Behörden
ebenso fremd sein werden als uns. Und wie geht eS bei den
Verhandlungen solcher Corporationen zu? Zuerst muß eine Be-
hörde beauftragt werden, zu untersuchen, zu rappörtiren; dann
erst muß der Gegenstand kraft des GemeindegesetzeS vor die
Gemeinde gebracht werden. Run frage ich: sind 14 Tage dazu
genug? Ja ich frage: verträgt sich eine solche Frist selbst Zmit
dem Gemetndsgesetze? Nachdem bereits 30 und mehr Jahre
vorüber gegangen sind, scheint mir jetzt in einem etwas mch-
rern Verzüge kein großer Nachtheil zu liegen; 3 Monate wären

dann ein Termin, der jedenfalls angemessener sein möchte als
14 Tage. Ich schließe daher für jetzt legiglich dahin, daß eine
Frist von 3 Monaten anstatt von 14 Tagen gestattet werde.

(Fortsetzung folgt.)
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IXi 0. ZO.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Außerordentliche Frühlingssitzuug, 1836.

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der t. Sitzung. Donnerstag den 7. April I8Z6.)

(Bernische Dotationsverhältnisse.)

Fellenberg. Nachdem Sie, Tit., erklärt haben, Sie
wollen durch Ihren frühern Beschluß dem richterlichen Ent-
scheide keineswegs vorgreifen, sondern bloß Ihre Ueberzeugung
aussprechen, daß dem Bcrncrvolke Unrecht geschehen sei, und
wollen demnach auf richterlichem Wege das Recht suchen; so

würden wir jetzt gewiß einen großen Fehler begehen, ja uns
einen groben Verstoß gegen unsere Verfassung erlauben, wenn
wir ohne wetterS nur vor ein fremdes Schiedsgericht gehen

wollten. Ich muß aber da noch ein paar Bemerkungen
vorhergehen lassen, zu denen ich schon früher veranlaßt wurde
und welche so ziemlich an ihrer Scelle sein werden. ES sind
hin und wieder schon Aeusserungen vorgekommen, als ob wir
in unserer eigenen Sache hier schallen und walten würden.
So kam bei der Diskussion über die Zehnren vor, eS sei zwar
an uns, die SraatSzehnten zu verschenken, wofern wir es für
gut fänden; hingegen dürfe unser Gesetz die Korporationszehnten

nicht beschlagen. Schwerer Irrthum liegt solchen Be-
Häuptlingen zu Grunde. Wir find nicht Stellvertreter deS Volkes
in Absicht auf fein Eigenthum, wiewohl wir die Pflicht auf
unS haben, daö Eigenthum deS Staates oder deS gesammtcn
Volkes unbeschädigt zu erhalten und in diesen Sachen lediglich
im Interesse des Volkes zu handeln. Wir handeln also hier
nicht in unserer eigenen Angelegenheit, sondern in einer An-
gelegcnheit deS Bernervolkcö, dem wir dafür verantwortlich
sind, obgleich bis jetzt noch kein VerantwortliehkeitSgesey
erhältlich war. Da wir somit in einer Angelegenheit deS Ber-
ncrvolkeS zu Rathe gehen, so dürfen wir am wenigsten da
vergeben die Gerechtigkeit, die Rücksicht auf die öffentliche Meinung,
und dürfen nicht den geringsten Schein von Unrecht oder Vcr-
letzung der Gesetze über unS kommen lassen. ES ist von großer
Wichtigkeit, daß wir diesen Standpunkt wohl im Auge haben.
Eine andere Bemerkung ist die, daß die gegenwärtigen Ber-
ncrburger ein ebenso großes und dringendes Interesse haben
müssen, allem aufzubieten, damit nicht ungerechtes Gut wie
eine schwere Schuld auf unserm Gemeinwesen hafte, als der
Staat lntcrcssirt ist, dasjenige wirklich zu erhalten, was ihm
rechtlich zukömmt. Was irgend in dieser Angelegenheit je
widerrechtliches geschehen sein mag, daS lasse ich nicht der Bur-
gerschafl von Bern zur Lass fallen, denn cS geschah von ein-
zelncn Beamten und Dikasierien, welche in ihrer Prävention
glaubten, dem Vacerlande damit einen Dienst zn leisten, und
man war damals gewohnt, in d?r Berncrburgerschaft zunächst
daö Vaterland zu erblicken. ES ist eine wesentliche Bedingung
unseres öffentlichen Wohlstandes, daß wir jeden Stein deS

Anstoßes wegschaffen; cS soll alles in'S Klare gebracht werden,
waS n'gcnd unrecht sein, was unS beflecken könnte. Ich bin
überzeugt, daß, wenn wir jetzt, nachdem die Berncrburgerschaft
diesen Bericht gelesen haben wird, ihre Stimmen sammeln
könnten, die große Mehrheit erklären würde: wir wollen alles
wegthun, waS unö nicht gehört. Ich möchte daher nicht, daß

aus nnzcitigem Eifer jetzt die Vertheidiger der Ansprüche des
Staates eine neue Anklage gegen die Bürgerschaft von Bern
cm Allgemeinen schleudern; es ist Zeit, daß wir endlich einmal
unterscheiden, waS an rechtlichem Sinne bei ihr waltet, und
von woher hingegen aus unbesonnenem Eifer auf einen Besitzstand

gedrungen worden, der vielleicht nicht zu rechtfertigen
ware. Nachdem ,ch nun die Vordersätze festgesetzt habe, von
welchen wir ausgehen sollen, fo wäre eS sehr übel und vorqe-
griffen, wenn wir nicht dächten, daß jetzt endlich auch von
à-ile der Bürgerschaft eine gründliche Untersuchung eintreten
wolle. Wie ich gehört, so hat die Behörde der hiesigen
Burger,cyan beschloßen, zu erwarten, was die Repräsentanten des
Bcrnervolkcs im Interesse derselben beschließen werden ES
ist nun zu hoffen, die Bürgerschaft werde gründlich untersuchen,
und zwar um ,o eher, als dieselbe bei den Hülfsmitteln, welche
sie ,n ihren Archiven findet, bedeutendes Lieht über diese Sache
finden kann. Warum sollten wir nicht erwarten dürfen, daß
die Sradt unS mir Freundlichkeit entgegen kommen werde, wenn
wir ihr mit Frenndlichkelt entgegen kommen? Hängt denn nicht
von der AuSsöhnuug der Partheicn unser gegenseitiges Heil ab?
Liegt es nicht an unS, daö Beispiel dazu zu geben. Wir sollen
auch den Schein von Entzweiung heben und in aller Gurmü-
thigkcil des BerncrcharakterS unsern Mitbürgern von Bern
sagen: wir wollen mchtS, als was recht ist; 'aber wir sind
durch unsere Pflichten gebunden. DaS was recht ist, für unser
Volk wirklich zu verlangen, und wir haben die Ueberzeugung,
daß dem Volke von Seile der Stadt Unrecht geschehen ist,
indem die Stadt durch den unzeitigcn, obgleich wohlgemeinten
Elfer von Beamten Gut an sich gezogen, was ihr nicht qe-
buhrce, wir erwarten, daß, sobald die Bürgerschaft von Bern
dieses eingesehen haben wird, sie uns Hand biete, um auszu-
mitrcln, welches die rechtmäßigen beiderseitigen Ansprüche seien.
Wenn auf dieses die Burgerschaft nicht entspricht, dann ist
eS noch immer Zeit, sich an den Richter zu wenden. Da wüßte
ich aber nicht, warum wir diesen Richter nicht in unserer
Mitte finden sollten. Wer etwa da Verführung und dergleichen
besorgen sollte, bedenke, waS für ein Gewicht durch die öffent-
liche Meinung auf der andern Seite in die Waagschale gelegt
ist. Die gerichtlichen Behörden unseres Kantons würden sich
da in einer so delikaten Stellung befinden, daß sie sich gewiß
aufS sorgfältigste hüten müßten, sict, am Eigenthum des
gesammtcn Volkes zu vergreifen. Ich möchte also nicht zum
Antrag II. stimmen, sondern bei unsern Richtern bleiben; auch
möchte ich nicht sogleich an den Richter sprechen, sondern
zuvor eine ArcundlichkcitSerklärung an die Bürgerschaft thun
und diesen Bericht da offiziell durch den Rcgiernngsrath an die
bürgerliche Behörde schicken, um auf diese Weise die Burger-
schaft zu veranlassen, daß sie in ihrer großen Gemeinde den-
selbe» in Berathung ziehe. Ich bin überzeugt, daß wir so
unsern Zweck weit eher erreichen werden alö auf andere Weise.
Sollten wir aber daS Unglück haben, uns in unsern Hoffnungen
getäuscht zu sehen, sollten diejenigen, welche sich bisher als
BcvorrcchligungSsüchtige ausgeschieden haben, noch fernerhin
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als solche sich darstellen wollen/ und sollten wir bei unsern
richterlichen Behörden nicht zum Zwecke gelange«/ dann ist es

noch immer Zeit sich weiter umzusehen. Diese Angelegenheit
aber eidgenössischen Behörden zu übertragen/ die gar leicht diese

Sache zu einer eidgenössischen machen würden/ das könnte gegen
die Interessen unseres Staates gehen. Ich will nicht wiederholen

/ was Hr. Regicrungsrath v. Jenner hierüber sehr richtig
gesagt hat. Hinsichtlich der gewährten Frist glaube ich auch/

Tage seien zu wenig. Jedenfalls aber ist diese Frist nicht
gesetzt/ damit die Burgerschaft auf die Reklamationen selbst

eine Antwort gebe/ sondern die Stadt soll bloß erklären/ ob

sie auf irgend eine Weise auf die Anträge der Repräsentanten
des Volkes eintreten wolle. Würde sie dieses verneinen/ dann
erst wäre dieser Gegenstand einer neuen Berathung zu
unterziehen. Wir sollten also hier nichts erkläre«/ alS daß alles
nach unsern Landesgesetzen und vor unsern Gerichten geführt
werden solle. Ich stimme daher für Zurückweisung des Antrages
II. zu ganz anderer Abfassung gemäß den vorgelegten Grundsätzen.

Zahler. Ich ergreife daS Wort in der Hoffnung/
vielleicht die Diskussion etwas abzukürzen. Ich würde lediglich
sagen: „er erklärt sich bereit hinsichtlich derselben vor einem
„unpartheiischen Richter Recht zu nehmen." — Man schlägt
uns vor/ der Stadt eine Frist von t4 Tagen zu gcben; daS

ist zu kurz. Man schlägt unS vor/ Schiedrichter zu ernennen;
wir wissen nicht wohin das führen kann. Man schlägt uns vor,
vor die Tagsatzung zu gehen; daS möchte ich gar nicht. Wenn
wir prozediren wollen, so müssen wir den Prozeß einem Manne
übergeben, der die Sache versteht, und der weiß, welches der
kürzeste Weg zum Ziele ist. Wenn wir hier nun schon zum voraus

einen Weg bezeichnen, der dann vielleicht dem Beauftragten
nicht gefällt, so könnte dieses der Sache nur zum Nachtheile
gereichen. ES ist auch von sehr großer Wichtigkeit, so mir
nichts dir nichts zu erklären, eS sei keine hiesige Behörde
kompetent, über eine Streitigkeit zwischen dem Staate und einer
Corporation zu entscheiden. Spricht man aus, daS Obcrge-
richt sei als Gericht nicht competent, so ist zugleich entschieden,
auch der Regierungsrath sei nicht competent, die über solche

Streitigkeiten gefällten Urtheile zu exequircn. Denn der Re-
gierungSrath vertritt ja da offenbar die eine Parthei. BtSher
wurde bereits in vielen solchen Fällen das Obergericht als
compétente Behörde angesehen, und ich würde keinen Augenblick

anstehe», ihm als einem geschworenen Richter alles zu-
trauenövoll zu überlassen. Wahrscheinlich zwar würden auch
allfällig aufgestellte Schiedsrichter einen Eid leisten müssen, aber
man kann eben nicht wissen, wohin dieses führen würde. Ich
halte dafür, unser Obergericht sei als Gericht befugt, in dieser

Sache abzusprechen. Würden allfällig Personen darin sitzen,
die an dem Streite ein unmittelbares Interesse hätten, die
reicher oder ärmer dadurch werden könnten; dann steht ja der
Weg der Récusation offen. Uebrigens, bis die Sache soweit
gediehen iscin wird, tritt ja der Termin der periodischen
Ergänzung des Obergerichts ein. Ich mache eS mir zur Pflicht,
hier auSzusprechen, daß das Oberzericht das in dasselbe gesetzte

Zutrauen bis jetzt gerechtfertigt hat und eg hat in dieser Be-
zichung die Vcrgleichung mit keiner andern Staatsbehörde zu
scheuen. Wir kenzien den schleppenden Gang vor der Tagsatzung;
wir wissen, daß solche Sachen dort immerfort all i-â>i-e>,ll,>m
genommen werden, und daß zuletzt nichts dabei heraus kömmt,
darum wäre es nach meinen Ansichten viel besser, von allem
dem zu abstrahircn. ES ist ja auch möglich daß wir in Freundlichkeit

zu unsern Ansprüchen kommen, und jedenfalls wird der
Anwald, der daS Recht des Staates dann besorgt, sich wohl
hüten, drein zu springen; er wird um Rath fragen,
Rechtskollegien konsultiren u. s. w. Da ich nun in gar nichts präjudi-
ciren möchte, was eine Freundlichkeit verhindern oder den
RechtSanwalt binden könnte, so wiederhole ich meinen Antrag,
den ich anfangs gestellt habe.

Tillier. Die Rechtmäßigkeit der Ansprachen von irgend
jemanden läßt sich nach 2 Rücksichten hauptsächlich zum voraus
müthmaßcn, l) nach der Grundlage dieser Ansprachen und 2)
nach der Art und Weise, wie derjenige, der die Ansprachen
crhebr, sein Recht verfolgt. Verfolgt er sein Recht auf die
geradeste und rechtmäßigste Weise, so giebt das schon eine weit

vortheilhaftere Meinung für sein Recht, als wenn er dasselbe
auf Umwegen suchen müßte. Davon können wir uns nicht genug
überzeugen. Der Weg, welchen die Kommission unS nun
vorschlägt, scheint mir an sich unter Privaten durchaus nicht un-
billig, aber er scheint mir, wenn man einen Zwangsweg daraus
machen will, verfassungswidrig und für uns nicht schicklich.
Wir stehen unserer SeitS in der einfachen Stellung von Vor-
mündern; alles was solche thun würden, schickt sich für
uns. Die Verfassung zeigt uns ganz deutlich, wer einzig in
dieser Sache unser Richter sein kann. Wenn wir von diesem
Wege abweichen, so kann ich nicht sehen, wie wir zu einem
erklcklichcn Ziele kommen können. Unser erster Schritt auf
dem ordentlichen Zivilwege ist eine Notifikation an unsere Ge-
genparthci, also im vorliegenden Falle die offizielle Uebersen-
dung dieses Berichtes an die betreffenden Stadrbehörden. Was
man denn weiter thun will, hängt von der Antwort ab, die
man unS alsdann geben wird. Der Antrag der Commis-
sion weicht nun von diesem Wege gänzltch ab. Bevor wir
wissen, ob die Gegenpartei unser Recht anerkennt, gehen wir
da mit einer Bestimmung des Forum'S zu wcge, die sich gar
nicht rechtlich begründen läßt. Man sagt, das Obcrgcricht fei
nicht competent. Warum nicht? ES seien ja so und so viel
Berner von der Sradt und so und so viel vom Lande darin.
Ja, Ttt., wenn wir so weil sein sollten, daß wir jedesmal
abwägen müßten wie viele Mitglieder sind von der einen, wie
viele von der andern Seite dann wären wir nicht mehr würdig,

einen selbstständigcn Staat zu bilden. Entweder sollen wir
unsern verfassungsmäßigen Gerichten zuweisen, was ihnen ge-
hört, oder wir sollen, wenn wir dieß nicht mehr thun können,
dieselben abjctzcn. Der Große Rath müßte sich ja schämen,
solche Richter eingesetzt zu haben, denen er nicht unbedingt
trauen dürfte. Was die Tagsayung betrifft, so muß ich in dieser

Beziehung die Bemerkungen theilen. welche man darüber
gemacht hat. Wir gewinnen auch mchtS, wenn wir zu einem
forcieren Termine schreiten wollen, 14 Tage alS Frist
zischen, — das ist wahrhaftig ein Scherz, aber ein Scherz, der
sehr unzcitig ist. Ich spreche mich hier öffentlich gegen jede Ge-
waltSmaßregel irgend einer Art aus, und jeder reinliche Mann
hier in dieser Versammlung muß meine daherige Ansicht thei.
len. Unmöglich kann im gegenwärtigen Momente die Rede
davon sein, zu entscheiden, was wir thun wollen, wenn man uns
nicht in so kurzer Frist antworte. Wollen wir der Stadr vor-
schlagen, ein Schiedsgericht zu wählen, so habe ich insofern
nichts dagegen. Wenn man unö aber sagt: Wenn die Stadt
unsere Vorschläge nicht annehme, oder wenn die Tagsatzung
sich alS incompetent erkläre, so wollen wir uns aus eigener
Machtvollkommenheit in den Besitz der angesprochenen Gegen-
stände seyen und dann erwarten, ob die Stadt klagen wolle; —
so kann eS mit dieser Aeußerung dem Hrn. Berichterstatter un-
möglich Ernst gewesen sein. Sich gewaltthätig in den Besitz
einer Sache setzen, — was ist daS anders als stehlen? Wo
würden wir hin gehören, wenn wtr uns dieses erlauben wollten?

ES kann Ihnen, Tit., gewiß nicht in Sinn kommen, auf
anderm als auf völlig rechtlichem Wege in den Besiy Ihres beglaub,
ten Eigenthumes zu gelangen. Wir sind hier in keiner andern Slel-
lung alS in welcher sich jeder Privatmann oder jede Corporation in
ähnlichem Falle befinden würde, und ich bin überzeugt, daß,
wenn irgend ähnliche Ansprüche gegen Thun oder Burgdorf er.
hoben würden; eö niemanden von Ihnen in Sinn käme, einen
andern alS den gesetzlichen Weg einzuschlagen. Ich kann zu
nichts stimmen als dazu, daß die Anforderungen des Staates
auf streng rechtlichem Wege verfolgt werden sollen und zwar
vor unsern eigenen Gerichten.

Joh. Schnell. ES ist nicht gut, gegen und mit jedermann
generös zu sein; gewisse Leute steigen nur desto höher zu Roß,
desto derber hauen sie zu. Nach meiner Ueberzeugung hat der
Staat das Recht, hier fiskalisch einzugreifen und sich in den
Besitz desjenigen zu setzen, was durch Malversation von unredlichen

Verwaltern ihm seiner Zeit entzogen worden ist. Die
Kommission hätte uns also gar füglich ein solches Verfahren
antragen können, aber ich begreife äußerst wohl, daß ein Volk,
das sich stark, und daß eine Negierung, die sich kräftig fühlt,
allenfalls nicht diesen Weg gehen will, sondern daß sie, um die



öffentliche Meinung sich zu bewahren und als gänzlich bescheiden
und leidenschaftslos zu erscheinen, sagt: wir wollen als die
Stärker» für einmal nicht alle Mittel in Anwendung bringen,
die wir in Anwendung bringen könnten; sondern wir wollen
gegenüber diesem schwächer« Gegner so auftreten, daß er gar
keine gegründeten Beschwerden vorbringen kann. Anstatt also
diesen Gegner als den zu bezeichnen, der er ist, und wie er
bezeichnet zu werden verdient, alS welcher sich den Stempel
der Malversation aufgedrückt hat, —sagt man: wir wollen
die Sache untersuchen, wir wollen Recht nehmen und zwar nicht
bei unsern Gerichten, sondern bei einem solchen Gerichte, dem
auch nicht von ferne ein Schein von Parteilichkeit beigemessen
werden könne. Kann man billiger, ruhiger, gelassener, würdiger
einem Gegner entgegenkommen über eine streitige Sache, zumal
wenn man in derjenigen vortheilhaften Stellung sich befindet,
in welcher unser Große Rath gegenüber einer Behörde steht,
die, als eine sattsam bezeichnete, von mir,nicht näher bezeichnet
zu werden braucht? Kann man anders als diesem Großen Rath
Dank wissen für solche Milde, Ruhe und Billigkeit? Anstatt
dessen kömmt man aber und wirft uns vor: ihr wollt die
eigenen Gerichte übergehen, ihr trauet ihnen »ichr! — während
doch man einzig darum die inländischen Gerichte zu übergehen
vorschlägt, weil der Gegner sagen könnte: diese Gerichte sind
nicht ganz unbefangen, sie sind ja unmittelbar aus der Behörde
hervorgegangen, welche als Kläger auftritt. Also anstatt uns
Dank zu wissen'für diese Schonung und diese Rücksicht, wirft
man uns Ungerechtigkeit und Mißtrauen in unsere Gerichtsbehörden

vor; anstatt unS Dank zu wissen, daß wir, obgleich
wir könnten, nicht fiskalisch eingreifen wollen, mulhet man uns
zu, wir sollen unS sogleich mit gebundenen Händen dem Gerichte
übergeben und unö ja nicht die Mittel vorbehalten, im Fall
wir das Recht nicht finden sollten, das Angemessene vorzukehren;
anstatt uns Dank zu wissen, daß man nicht auf die Thaten und
Handlungen jener Bezeichneten eingeht, welche auf jeder Seite
dieses Berichtes zu Tage kommen, und anstatt uns Dank zu
wissen, daß man nicht strenge Rechenschaft von Ihnen verlangt,
sagt man, wir suchen unS in eine vorthcilhafte Stellung gegen
diese Leute zu setzen; — sagt, man hätte die Dotationöakte hier
geradezu als valid erklären sollen, ohne zu untersuchen, in wie
fern die Liquidationskommission damals richtig berichtet gewesen
sei; wir sollen uns also verfänglich machen und für valid
erklären, was möglicherweise nicht valid istl? Ja, Tlt, es ist
wahrhaftig nicht gut, mit alle» Leuten generoö zu sein. Hätten
wir gleich von Anfang den Weg eingeschlagen, den wir hätten
einschlagen können; so würde man am Ende gefunden haben,
das, waö jetzt vorgeschlagen ist, sei sehr billig; aber weil wir
gleich von Anfang so milde verfahren sind, so findet man diese
Anträge nun hart und ungerecht! Wenn ich also der
Kommission hier eine Erklärung zu geben hätte, so würde ich ihr
sagen: wie mochtet Ihr so wenig fordern? Wie mochtet Ihr
unS antragen, aus unserer so vortheilhaften Stellung
herauszutreten, gegenüber denen, die man kennt? Indessen ich
begreife die Kommission ganz wohl; sie wollte der ganzen Welt
zeigen: so ist das Bcrnervolk und so seine Regierung, von
welcher man sagt, sie sei gewaltthätig, parteiisch, sie drücke
ihre Gegner zu Boden; da habt Ihr diese verschriene Regie-
rung! seht, wie sie handelt! Anstatt sich der ihr mit Fug und
Recht zustehenden Gewaltsmittel zu bedienen, bietet sie den
Gestempelten und Bezeichneten an, unparteiisches Recht zu neh-
men? DaS war die Absicht der Kommission, und ich finde, sie
habe recht gethan, so zu handeln ; das ist die Handlungsweise, die
einem freien Volke zukömmt. Allein mehr zu verlangen und in
der Mäßigung noch weiter zu gehen, das wäre die Gerechtigkeit
auf den Kopf gestellt. Mich soll der Himmel bewahren, daß
ich da nocb um ein Haar breit nachgebe. Denn ich glaube es
schon jetzt kaum verantworten zu können, wenn wir in unserer
vorthcilhaftcn Stellung unS herablassen, bei einem unparteiischen
Gerichte Recht zu nehmen. Indessen will ich zu den Anträgen

-der Kommission, wie sie sind, stimmen.

K a st hofer. Hr. Professor Schnell geht vom Faktum aus,
es habe Malversation stattgehabt, und daraus schließt er, der
Große Rath solle sich wieder in den Besitz dieser Gegenstände
setzen. Um zu entscheiden: — ist Malversation da? — wer

kann darüber richte»? Nicht wir. ES ist eine Sache über mein
und dein; cS isi eine Sache, die. vor Gericht gehört. Ich
werde mich wohl hüten, auch wenn es Millionen anlangt, "die
Verfassung zu verletzen. Hr. Fellenberg hat die Sache von einer
Seite behandelt, wofür ich ihm Dank weis. Ich fühle mich
berufen!, es noch weiter auseinander zu setzen. Er erklärte.
die Burgerschaft von Bern und er als Burger von Bern werden
nie ungerechtes Gut genießen wollen, und sie würden immer
bereit sein, durch den Richter entscheiden zu lassen, ob dieses
Gut der Burgerschaft gehöre oder nicht. ES ist einige Jahre
her, daß mich 60 oder 80 meiner Mitbürger mit dem Zutrauen
beehrt haben, mir aufzutragen, ich solle ihnen doch Licht zu
verschaffen suchen über diese Sachen. Purch diesen Bericht da
ist jetzt Licht gekommen, mehr als ich erwartete. Ich stellte
mich damals voran, weil ich eS gern thue, wofern das Interesse

der guten Sache es verlangt oder sonst niemand es thun
will. Die Aufgabe des sogenannten Webernvereins ist jetzt
mehr alS gelöst. Diese Männer aus der Bürgerschaft glaubten
im Recht zu seist, zu verlangen, daß man letzterer endlich sage,
was ihr gehöre und was der Einwohnerschaft. Daß der Staar
so viele Ansprüche haben werde, wie sich dieß jetzt gezeigt hat,
das wußten wir nicht, wir dachten nicht von ferne daran. So
wie ich aber als Burger von Bern schon oft das Eigenthum
und die Rechte der Burgerschaft gegen Anmaßungen des Stadt-
regiments vertheidigt habe, so fühle ich mich jetzt mehr als
nie berufen, im Schooße der obersten Landesbehörde auszusprc-
chen, waS nach meinem Dafürhalten gleich nach Veröffentlichung
des Berichtes der Spezialkommission die Bürgerschaft von Bern
einmüthig hätte ausdrücken sollen. Ich erkläre demnach, daß
ich alS Burger von Bern für mich und meine Nachkommen auf
alles und jedes Etgenthum, auf alle und jede Genüsse verzichte,
die nicht nach der strengsten Gerechtigkeit wirklich der Burgerschaft

gehören; daß ich, soviel an mjr, darauf bestehe, daß
von den Reichthümern und Besitzungen, welche gegenwärtig
unter Verwaltung deS BurgcrrathcS liegen, dem Staate, der
Einwohnerschaft und allfälltg den Kantonen Waadr und Aargau
treu und redlich verabfolgt werde, waS nach dem AuSspruche
konstitutioneller Richter denselben zukommen sollte: Ich erkläre
ferner, daß ich alS Burger von Bern nicht nur das Heil meiner
Vaterstadt weder in Vorrechten oder unrechtmäßig erlangten
Reichthümern noch auch in einer Burgeraristokratie oder gar
in einer Batzenaristokratie suche; sondern ich verschmähe den
Besitz solcher Vorrechte und solcher Schätze als eine Ouelle
des Verderbens für die Stadt Bern und der Zwietracht und
Feindschaft zwischen ihr und den übrigen Theilen der Republik.
Ich weiß, Tit., daß ich hier auch die Gesinnung eines großen
TbeilS der Burgerschaft der Stadt Bern ausdrücke. — Es ist
nun viel über das Forum gestritten worden. Man sagte, das
Obergericht sei nicht unpartheiisch, man müsse an ein Schiedsgericht

oder gar an die „hohe" Tagsatzung (das Wort „hohe"
wird wohl nur ein Dtuckfehler sein) sprechen. Ich glaube,
das Obergertcht sei befugt, in dieser Sache zu entscheiden und
ebenso ist die Stadt Bern oder die Bürgerschaft von Bern
befugt, das Sbergericht anzusprechen. In diesem Falle hoffe ich,
der Große Rarh werde sich dessen auch nicht weigern. Wenn
wir Oberrichter gewählt haben, die nicht in allen Theilen
unpartheiisch sind, so haben wir Unrecht gethan, aber das
berechtigt uns nicht, unsere verfassungsmäßigen Gerichte zu re-
kusiren. Die Zeit ist übrigens nicht mehr fern, wo das
Obergericht zum Dritthcil erneuert werden muß. Anstatt des
ObergerichtS will man uns an die Tagsatzung verweisen. Während

die Bundeöakte noch gilt, die abscheuliche Bundesakte, ist
allerdings die Tagsatzung m gewissen Streitfällen kompetent;
allein mit dieser Sache kann sich die Tagsatzung nicht befassen.
Dieselbe hat nur Streitigkeiten zwischen Kantonsregierungen
zu entscheiden, aber nicht Streitigkeiten zwischen einem Kantone
und einem Bestandtheile desselben. Die Tagsatzung, welche seit
dem Treffen bei Prattelen immer mehr rückwärts gegangen ist,
wäre übrigens das allerkläglichfte Tribunal, dem ich nichts
überlassen möchte, was ein wenig in'S Polnische eingreift. Sie
könnte ja, wenn sie gerade ein Bischen übel gelaunt wäre,
unS zu Schiedsrichtern geben die Richter des unglücklichen
Imfeld, des Belmond, des Herger. Ich bemerke hier, daß
ich nicht von den Individuen rede, welche an der Tagsatzung



fitzen, sondern ich rede von der Tagsatzung als einer Konferenz
von Diplomaten; ich habe allen Respekt vor denjenigen edlen
Eidgenossen/ welche Mitglieder davon sind. Der Tagsayung
also möchte ich hier keine Erwähnung thun. Ich stimme auch
nicht für ein Schiedsgericht/ denn die Stadt wird sagen: wir
wollen bei der Verfassung bleiben. ES ist überhaupt dieser
Versammlung nicht würdig/ der Stadt Propositioncn zu machen/
sondern wir sollen sagen: der Verfassung gemäß gehört dieses

vor unsere, Gerichte. Anstatt ferner der Stadt einen Termin
zu setzen/ möchte ich lieber dem RegierungSrath einen Termin
setzen/ damit derselbe unverweilt und ohne länger zu diploma-
tisircn/ einen Anwald aufstelle und die Ansprüche des Staates
geltend mache. Die Sache ist für uns eine sehr delikate; diese
Behörde ist jetzt die stärkere/ und wir haben sehr beharrliche/
eigensinnige und feindliche Gegner. Aber mißbrauchen wir
darum unsere Gewalt nicht. Es handelt sich hier um Grund-
sätze; und die Grundsätze stehen höher als Millionen. Gott
bewahre uns vor solchen Millionen/ welche den Grundsätzen
unserer Verfassung entgegen erworben worden wären! Nehmen
wir uns in Acht/ daß wir nicht in Geldgier und Schatzgräberei
verfallen! Was haben der alten Regierung im Jahr 17S8 die
Schätze genützt? WaS hat ihr im Jahr k830 der Separatfond
genützt? Millionen haben noch keinen Staat gerettet/ wohl aber
Gerechtigkeit; handeln wir nach der Gerechtigkeit!

Schnell/ alt-Regierungörath. Ich habe jetzt eine
geraume Zeit zugehört und gesehen/ daß man von den meisten
Seiten her diese Sache alS eine simple Zivilsache ansieht. Das
ist sie nicht / sondern wenn man sie in ihrem eigentlichen und
wahren Lichte betrachten / und wenn man sie dahin stellen will/
wohin sie nach Gesetz und Verfassung gehört/ so ist sie eine
Criminalsache. Wen» nun die Kommisston / obschon sie in ihren
Akten wirkliche b'-Ass aufgedeckt hat/ darauf anträgt/ nicht zu
criminalisiren / sondern ordentlich mit diesen Leuten umzugehen/
und die Sache durch einen unpartheiischen Richter entscheiden
zu lassen; so handelte die Kommission außerordentlich nachsich-

tig und schonend / und es wird dem ganzen Großen Rache da-
ran gelegen sein / daß auch fernerhin mir möglichster Nachsicht
und Schonung verfahren werde. Deßwegen sagt auch die
Kommission in ihrem Gutachten: wir wollen den Herren der Stadt-
Verwaltung erklären: ihr habt jetzt die Akten gelesen/ ihr wer-
dct darin wie in einem Spiegel gesehen haben / wie dieser oder
jener ist; — wißt ihr was? wir wollen nicht lange die StaatS-
aucorilät geltend machen und alS Souverän auftreten und alle
die Mittel gegen euch anwende»/ die unö zu Gebote stehen/
damit ihr nicht etwa sagen könnt/ wir wollen euch unterdrücken;
sondern wir wollen miteinander conveniren für einen unpar-
iheiischen Richter/ entweder für das Obergericht zu Zürich oder
für dasjenige zu Luzern oder endlich für ein Schiedsgericht; —
gebt die Hand dazu und zeigt/ daß ihr uns hierin entgegen
kommen wollt/ — wir wollen euch mit der Großmuth voran-
gehen- Sonst aber wollen wir noch ein drittes Mittel in
Anwendung bringe»/ das heißt/ bei der Tagsatzung das eidgenössische

Recht begehre«/ nur damit ihr sehet/ daß der Große
Rath lieber unpartheiische Personen entscheiden lassen als seine
Staatsautorität geltend machen will. Ganz gewiß kann man
nicht nachsichtiger sein gegen Leute / die sich haben zu Schul-
den kommen lassen/ waö jene Herren. Freilich sagt man/ diese
Herren haben ja nichts davon für sich bezogen/ sie thaten das
alles zu Gunsten einer Corporation; aber wenn ich zu Gun-
sien irgend eines dritten etwas bchändige / das mir nicht gehört/
ist es nicht dasselbe/ wie wenn ich es für mich genommen
hätte? Item sind sie eS/die genommen haben/ und der Staat
ist eS/ dem man genommen hat. Die Kommission will nun/
damit sich die Stadt hierüber auSiprechen könne / derselben einen
Termin setzen. Wenn nun die Stadt alles ausschlagen sollte/
was ihr hier angetragen wird/ so ist cS jedenfalls an den,/
vor ein inländisches Gericht zu geben / sondern der Große
Rath wird sich dann seiner SouveränetätSrechte bewußt sein und

gut findenden Falles sich selbst Recht verschaffen. So lange
man kan»/ will ich gerne zeigen / daß man so unpartheiisch
alS irgend möglich verfahren will. Nur gehen wir nicht aus
unserer Stellung / und sehen wir nicht alS Civilsache an/ was im
wahren Lichte betrachtet/ eine Criminalsache ist. Darum wird
eS am allerbesten sein/ man trete lediglich in nichts ein / alS
waS in den Anträgen der Kommission enthalten ist/ damit/
wenn das großmüthige Anerbieten der Regierung von Seite
der Stadt nicht angenommen würde/ die Regierung noch inimer
berechtigt sei zu thun was sie im Interesse des Landes thun
soll. Will man mehr alS ti Tage Frist gestatten/ z. B. einen
oder auch 2 Monate / so habe ich nichts dagegen.

Mühlcmann. So sehr ich dieser Kommission für ihre
Arbeiten und Untersuchungen Dank weiß/ so bin ich doch im
Falle/ bei diesem zweiten Antrage einen Angriff darauf zu ma-
chen. Ich will nicht weitläufig darüber eintrete«/ ob unser
Obergcricht kompetent sein könne/ ja oder nein. Der allge-
meine Grundsatz ist / daß ein Richter / der ein persönliches
Interesse am AuSgange der Sache hat/ rekusirt werden soll. So-
bald man dieses annimmt/ so müßte ja im vorliegenden Falle
das Obcrgericht zu einer Null herabsinken. Indessen will ich
mich nicht dabei aufhalten. Ich betrachte die Sache an und für sich
so/ wie sie so eben erklärt worden ist. Ich möchte dann eben
auch nicht sogleich den strengen Weg einschlagen, sondern ich
billige den von der Kommission angetragenen Weg insoweit,
alö von einer Convention über ein uupartheiischeS Gericht oder
von einem von beiden Seiten frei zu wählenden Schiedsgerichte
die Rede ist. Hingegen, was die Tagsatzung betrifft, da könnte
ich nicht eintreten, aus Gründen, die ich etwas näher ange.
ben will. Ich glaube, die Kommission habe sich bereits in ihrer
rechtlichen Deduktion in etwas geirrt. Sie stellt, nämlich als
NcchtSgrundsatz auf, daß, wenn nach Beurtheilung eines Pro-
zesseö neue darauf bezügliche Umstände bekannt werden, welche
der Erörterung bedürfen, man deßhalb nur bei demjenigen
Richter Recht suchen solle, welcher zuletzt den Prozeß entschie-
den harte. Die Kommisslon sagt also, wenn man sich in die-
ser Angelegenheit nicht über ein unparthciischeS Gericht ver-
ständigen könne, so müsse man bei der Tagsatzung verlangen,
daß sie am Play der frühern Liquidationskommission, welche
als letzter Richter in dieser Angelegenheit geurtheilt halte,
einen neuen Richter aufstelle. Dieser Grundsatz ist allerdings
rechtlich und möchte hier angewendet werden, wenn möglich
die frühere Dotationskommisslon von der Tagsatzung bestellt ge-
wcsen wäre. Allein das war sie nicht, sondern sie war persön-
lieh vom damaligen ersten Consul ernannt; dieser aber ist nicht
mehr da, und also kann jener allgemeine Rechtögrundsay hier
keine Anwendung mehr finden, also schon aus diesem Grunde
möchte ich hier nichts von der Tagsatzung sagen. Ein 'zweiter
Grund ist der, daß nach dem Bundesvertrag von t8Z5 die Tag-
sayung nur dann einschreiten kann, wenn es sich um Streitig-
ketten von Kanton gegen Kanton handelt. Im ganzen Bundes-
vertrage ist der Tagsatzung nirgends das Recht eingeräumt,
einzuschreiten, wenn eine Regierung mit einer Corporation
oder mit einem Theile des Landes in Streit kömmt. Et»
dritter Grund, warum ich nichts von der Tagsatzung will, ist
der, weil ich alö Stellvertreter des Berncrvolkeö nicht glaube,
ein dem Bernervolke zustehendes Recht an irgend wen vergeben
zu dürfen Das Bcrncrvolk würde nämlich besonders insoweit
um sein Recht verkürzt, alS ihm die Tagsatzung leicht einen
Schiedsrichter wählen dürfte, den eS seiner Ueberzeugung nach
nicht billigen könnte. Dazu könnte ich nun nicht helfen. Ich
würde nur insofern Billigkeit statt Recht im vorliegenden Falle
eintreten lassen, alS man sich conventionsweise über einen Bericht
verständigen kann. Von der Tagsatzung aber will ich nichts
wissen.

(Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung der k. Sitzung. Donnerstag den 7. April 1836.)

(Bernische Dotationsverhältnisse.)

(Fortsetzung der Rede des Hrn. Mühlemann.)
Mein Schluß geht also dahin, daß ich gerne helfen

will der Burgerschaft von Bern auf die allerfreundschaftlichste
Manier entgegen zu kommen, und dem Regierungörath den
Auftrag zu geben, ihr zu sagen : ihr habt jetzt gesehen, wie sich alles
verhält; ihr habtauch bessere Gelegenheit, euch von der Richtigkeit

alles dessen zu überzeugen, als selbst der Regierungörath.
Wenn ihr also glaubt, daß in unsern Ansprachen irgend etwgS
begründet sei, so wollen wir euch entgegen kommen und vor
einem unpartheiischen Gerichte Recht nehmen; wenn ihr aber
trcugemeint glaubt, daß das hier Aufgestellte nicht richtig sei,
so zeigt uns eure Acten; lauten diese gegen uns, so werden

wir uns begnügen. — Ich möchte auch nicht zum voraus
bestimmen, was man, im Falle die Stadt keinen dieser
Anträge annehmen würde, thun wolle, sondern ich würde den Ar-
tikel einfach so stellen: „er erklärt sich bereit, hinsichtlich
derselben vor einem unpartheiischen, durch Übereinkunft der Par-
thcien bestellten, Richter Recht zu nehmen, und beauftragt zu
diesem Zwecke den RegierungSrath, der Stadt und Bürgerschaft
von Bern entweder u. s. w. oder u. f. w- vorzuschlagen; sollte aber
keiner dieser Anträge bei der Stadt und Burgerschaft von Bern
Anklang finden, so wird der Große Rath später das angemessene

verfügen."

Sträub. Ich muß anfeinen früher gemachten Antrag
zurückkommen, nämlich bloß zu erklären, daß man sich
anerbiete, vor einem unpartheiischen Richter das Recht zu suchen.
Ich halte nämlich verfassungsgemäß jede Person oder Corpo-
ration so lange für unschuldig, bis sie des Gegentheils überwie-
sen ist; ebenso denke ich jetzt in Absicht auf die Stadt Bern.
Denn wenn wir hier schon einen unzcitigen Bericht haben, so

wissen wir doch nicht, ob nicht möglicherweise die Stadt Bern
Gegenbeweise aufbringt. Wir haben in der letzten GroßrathS-
sitzung Friedensgerichte bestellt; warum wollen wir nicht gleich
hier mit einer Freundlichkeit anfangen? bieten wir doch der
Stadt Bern zuvor die Freundlichkeit an; will sie dann nicht,
so wird eS sich immer zeigen, wie man etwa die Sache angreifen

wolle. Wenn man finden sollte, daß Rechte, welche die
Stadt Thun oder Burgdorf seit 3v Iahren besessen hat, dem
Staate zukomme», — würde man auf dieses hin sogleich
zugeben, daß durch ein fremdes Gericht darüber entschieden werde?

In unserer Verfassung ist deutlich gesagt, wer der natürliche
Richter ist. Durch Convention-können wir allerdings ein
anderes beliebiges Gericht dazu ernennen, aber die Tagsatzung
möchte ich zuletzt. Will die Stadt Bern aber nicht mit uns
convcniren, fo bleibt uns nichts übrig, als den durch die
Verfassung angewiesenen Weg zu betreten. Man sagt, man habe
nicht Zutrauen zum Obergericht, es seien viel Burger von Bern
darin. Wenn bei Amtsgerichten Streitigkeiten vorkommen,
welche die Burgergemeinde eines der Mitglieder betreffen, so

haben diese Amtsrichter immer so viel Takt, bei den daheri-

Bern

gen Verhandlungen nicht zu sitzen. Aehnlich würde es wohl
auch beim Obergerichte gehn. Ich möchte also lediglich sagen,
daß wir uns bereit erklären, vor einem unparteiischen Rieh-
ter die Sache beurtheilen zu lassen, aber erst, wenn der
Freundlichkeitsversuch fruchtlos ablaufen sollte; — um hierauf zu ant.
Worten, möchte ich der Stadt auch einen längern Termin
gestatten als hier vorgeschlagen wird.

May. Der Rapport, der hier vorliegt, sagt, eS sei zu
vermuthen, daß der Staat gewisse Gegenstände von der Stadt
zu reklamiren habe, und er will zugleich die Art und Weise
bestimmen, wie diesen Reklamationen Folge gegeben werden
solle. Sobald eS dabei geblieben wäre, hätte ich kein Wort
dagegen gesagt. Aber eS ist seit kurzem ein ganz anderer Geist
in die Deliberation gekommen. Bei der Deliberation über solche
Fragen soll immer ein Geist der Unparteilichkeit, der Ruhe und
Gerechtigkeit herrschen; aber wenn ich hier die Großmmh
hervorstcllen höre, so erweckt das bei mir das größte Mißtrauen.
Ich sah immer, daß es schwerer sei, gerecht zu sein, als
großmüthig zu sein, und daß diejenigen, welche glauben, groß,
müthig zu sein, oft vor lauter Großmuth ungerecht werden
So wünsche ich, daß man bei einer Frage über Mein und
Dein die Gerechtigkeit und weiter nichts im Auge habe. Ganz
unzeitig aber ist eS, von vorn herein zu sagen, eS wäre eigent-
lich der Fall vorhanden, eine Kriminaluntersuchung zu verhän-
gen. Wo stehen wir? Sind wir eine gerichtliche Behörde?
Haben wir zu entscheiden, wo und wie diese oder jene Unter-
suchung geleitet werden soll? Wenn wir das thun, so weichen
wir von den ersten Grundsätzen der Verfassung, welche die
Trennung der Gewalten auSspricht, ab, und da eben würde der
Vorwurf eintreten,, daß die gerichtlichen Behörden des Kantons
Bern abhängig seien vom Großen Rathe. Wenn ich die Stel-
lung der gerichtlichen Behörden hier wie überall in der Welt
betrachte, so soll ich glauben, dieselben werden sich durch nie-
manden leiten lassen. Wenn wir aber hier uns äußern, eS
sei ein außerordentlich mildes Verfahren, daß man nicht gleich
von hier aus einen Entscheid nehme, so sind wir nicht mehr
in der Stellung, welche der Hr. Rapporteur im Anfange
bezeichnet hat, daß nämlich in dieser Sache der Große Rath da
sei als Partei, um Namens des FiSkuS Reklamationen zu
machen. Ich bitte den Großen Rath, doch ja nicht in
leidenschaftlich und einseitige Aeußerungen zu verfallen. Ebenso
wenn ich sehe, daß man von vorn herein jemanden als einen
Gestempelten und Bezeichneten darstellen will, — so sind das
wahrhaftig Aeußerungen, die nicht geziemend sind in einer
Deliberation, wie sie hier stattfinden soll. In Nechtfachcn soll
durchaus keine vorgefaßte Meinung sein; man soll anhören,
untersuchen, strenge prüfen, aber man solle nicht zum voraus
sagen: du bist ein ungerechter Mensch. Auch hier also, wen»
man irgend eine FiSkalklage anheben will, soll niemand als
unredlich angesehen werden, bevor et dessen überwiesen ist. Ich
lasse der Komimssion alle Gerechtigkeit widerfahren in Aufsin-
dung von Akten, aber diese Kommission sagt selbst, ihr Bericht
habe noch nicht die nöthige Vollständigkeit erlangt. Sollen wft



nun die nicht anhören, gegen welche der Bericht gerichtet ist?
Ich begehre hier durchaus nichts anderes, als daß man nieman-
den ungehört verdamme. Man soll daher auch nicht von Mal-
versation u. dergl. schon jetzt reden. Denn das sind die schwer,
stcn Beschuldigungen, die man gegen jemanden erheben kann.

Ich konnte mich nicht enthalten, diese hohe Versammlung auf
diese Uebelstände aufmerksam zu machen, und sie zu bitten, daß

man die Deliberation in dem Sinne fortführen möchte, in
welchem sie angefangen hat.

Weber, Regierungsstatthaltcr. Ich bin im Allgemeinen
mit demjenigen einverstanden, was Hr. alt-Regierüngsrath
Schnell angeführt hat. Ich erlaube mir jedoch, einige Modi,
fikationcn vorzuschlagen. Vor allem aus glaube ich, dasjenige
Verfahren sei anzurathcn, das auf rechtmäßige Art aber bald
uns anö Ziel führe. Wenn man bedenkt, daß wir schon oft
Beispiele gehabt haben, daß geheime Fonds einem Staate nichts
taugen, so muß man ohne andres wünschen, daß dieser Gegenstand

so schleunig als möglich beleuchtet werde. Allgemein
bekannt sind die Ereignisse von 1803, 1814, 1831. Die Gelder
dazu wurden wahrscheinlich eben aus diesen geheimen Fonds
hergenommen Anno 1803 und 1814 reüssirte man damit, im
Jahre 1831 nicht. Auch vielleicht in diesem laufenden Jahre
wurden solche Gelder angewendet zu Versuchen, die jetzt freilich
nicht gelungen sind. Wenn wir uns mit den zwei Gerichten
von Zürich oder Luzern begnügen könnten, so wäre das sehr

anzurathcn; denn lassen wir uns auf ein Kompromtßgerichl ein,
so werden wir herumgezogen und hingehalten und kommen zu
nichts. Die Tagsatzung ist gar nicht tm Falle, sich damit zu
besassen, wie uns dieses bereits gezeigt worden ist. Aber auch
diese würde uns gewiß Jahre lang herumtreiben. Bekannt ist,
wie da alles üll relereneliun, all inslriienlliiin, ail aiillienllmn
und vielleicht noch manches lln», genommen wird. ES ist also

ganz der Fall, daß man sich mit den Gerichten von Zürich und
Luzern begnüge. Weit entfernt dann, irgend ein Mißtrauen
in den Negierungsrath zu setzen, aber in Berücksichrigung, daß

der Regierungsrath außerordentlich viel zu thun hat, und daß
viele Mitglieder desselben cS gleichfalls wünschen müssen, ist
meine Meinung, daß man alles Fernere einer Kommission über-
lasse. ES ist gewiß nicht der Verfassung zuwider, allfällige
besondere Administrativgcgenstände dem Regicruiigsralh abzu-
nehmen, und sie einer besondern Kommission zu übertragen.
Dadurch, daß der Große Rath daS Rechthal, dem RegierungS-
rath Gegenstände zu übertragen, ist cö nicht gesagt, daß er sie

gerade ihm übertragen müsse. Dann aber möchte ich später
dem Großen Rathe durch diese neue Kommission noch einmal
Bericht erstatten lassen, damit wir, je nachdem unser Gegner
bis dahin progredirt, unsere Maßnahmen ergreifen können. Ich
stelle daher an den Großen Rath folgenden Antrag:

„Er erklärt sich bereit, hinsichtlich derselben vor einem
unparteiischen durch Ucbcreinkunft der Parteien bestellten, nach
RechtSgrnndsätzen entscheidenden Richter Recht z» nehmen und
beauftragt zu diesem Zwecke die zu ernennende Kommission:

Der Stadt und Burgerschaft von Bern den obersten Ge-
richtöhof entweder des Kantons Zürich oder des KantonS Luzern
als Kompromißgcricht vorzuschlagen; dieselbe aufzufordern,
innert 30 Tagen über die Annahme oder Verwerfung dieses
Antrages der Kommission ihren Entschluß mitzutheilen, indem
daS Stillschweigen als Weigerung, einzutreten, angesehen werden

würde, und in diesem letztem Falle, so wie im Falle einer
verneinenden Antwort, dem Großen Rathe sogleich Bericht
zu erstatten." —

Wuß, RegiernngSralh. Diese Angelegenheit ist weder
eine Civil- noch eine Crimlnalsache, sondern sie ist eine staatS-
rechtliche Angelegenheit. Mit Durcheinanderrüttcln und Ver.
wirren der Begriffe kömmt man nicht in'S Klare. Wenn man
glaubt, diese oder jene Personen haben damals malversirt, so

kann man dieses untersuchen, aber dieses ändert die Natur
der Sache nicht. Sie finden, sagen Sie, die Stadtverwaltung
im Bessy von Gut, von dem man glaubt, es sei zur Zeit, wo
die Theilung zwischen Staar und Stadt geschah, Hinterhalten
worden. Ich vergleiche nun diesen Fall mit einem GcldStage.
Wenn heutiges Tages nach unsern civilrechtlichen Begriffen ein
GcldStag verführt und das Vermögen liquidirt worden ist,

und dann nachher Vermögen zum Vorschein kömmt, das nicht
in der Liquidation begriffen war, so bewirbt man sich auf
dem Wege der Revision bei der Behörde, welche die erste Li-
quidatton gemacht hatte, um einen NachgeldStag. Nach den
gleichen Begriffen und da die erste Ausscheidung zwischen Staatö.
und Stadtgut eine staatsrechtliche Ausscheidung durch eine
eigens dazu niedergesetzte Behörde war, wobei weder der Civil,
noch der Criminalrtchter des Kanton'S Bern zu thun hatte; so

soll jetzt, wenn Vermögen zum Vorschein kommt, von dem
man vorläufig glaubt, es habe in die Theilung gehört, dieses
staatsrechtlich erörtert werden. Man kann nun der Stadt Bern
vorschlagen, an ein Schiedsgericht oder sonst an dieses oder
jenes Gericht zu sprechen; aber ich glaube, wir können da nicht
wohl die Tagsatzung, welche die oberste eidgenössische Central-
behörde ist, in staatsrechtlichen Sachen mit Stillschweigen über-
gehen. Thue man eS gern oder ungern, wir müssen sie darum
begrüßen. Wenn wir die Tagsatzung heute mit Stillschweigen
übergehen, und nachher die Stadt Bern sagen würde: wir be.
trachten die Frage als eine staatsrechtliche, und da ist die erste
Behörde — die Cenlralbehörde; mit welchem Grunde könnten wir
diese rekusiren, da ja die erste Theilung auf staatsrechtlichem
Wege geschah? Also kann man nicht wohl die Tagsatzung über,
gehen u. s. w. Mir scheint überhaupt der Antrag der Kom-
Mission den Umständen am angemessensten; was wir daran ver.
ändern würden, wäre nicht verbessert, wohl aber verschlimmert.

Neukomm. Der Bundesvertrag giebt der Tagsatzung bloß
die Befugniß, in Streitigkeiten zwischen Kantonen einzuschreiten.
Solche Anlässe dienen nur am bcßten dazu, die Mängel unserer
Centralverfassung sichtbar zu machen und den Wunsch nach bes.
fern Einrichtungen, namentlich nach Aufstellung eines eidge.
Mischen ObcrgerichtS allgemeiner zu erregen. Ich möchte nun
hier der Tagsatzung nicht mehr zumuthcn, als ihr durch den
Bundeövcrtrag zur Pflicht gemacht ist. Was denn unsere Kau-
toual-Gerichte betrifft, so sind da die Gewalten nicht so sehr

getrennt, daß man nicht möglicherweise sagen könnte, der
Große Rath influenzire auf die Gerichte, den» sowie der Re.
gierungSrath, so steht ja auch daS Obergericht unter der Ober-
aufsieht deS Großen Rathes. WaS denn ein Kompromißgcricht
betrifft, so sind solche so ziemlich dem Loose überlassen. Ich
schließe mich daher dem Antrage des Hrn. RcgicrungSstatthallcrS
Weber an, indem ich bloß die 2 Obcrgerichte von Zürich und
Luzern vorschlagen möchte.

Wüthrich. Die Sache ist im Grunde bald entschieden,
und cS wäre eigentlich gar nicht nöthig gewesen, solche An-
träge hieher zu bringen, denn ich betrachte diese Angelegenheit
als eine bloße Vollziehungösache. Die Urkunden, welche dem
Staate gewisse Güter anweisen, sind da, aber sie sind noch
nicht vollzogen worden. Der Staat braucht sie also nur zu
vollziehen. Obgleich man also daS Wort „Großmuth" hat
lächerlich machen wollen, so ist eS dennoch dem also Wir
wären gar nicht schuldig gewesen, uns in Mehreres ciuznlasseii,
als einfach zu erklären: der Große Rath excquirt jetzt den Be-
schluß von 1803 und erklärt demgemäß daö und das für StaatS-
gut. Ich stimme für den Antrag der Kommission.

Michel. Vor allem aus muß ich den Antrag von Hrn.
Regierungsstatthaltcr Weber unterstützen. Derselbe will anstatt
des RcgicrungörathS eine besondere Kommission aufstellen, und
die hohe Tagsatzung nicht admittiren, der RcgieruugSralh von
Bern ist gewiß außerordentlich mit Geschäften überladen und
die Tagsatzung ebenfalls, und zwar so sehr, daß sie in der Regel
vor lauter GSchejfm, auseinandcrgeht, ohne etwas vollzogen
zu haben. Gegen den Vorwurf, daß wir Zweifel setzen in die
Gerechtigkeit des ObergcrichreS, muß ich bemerken, daß dieses
nichr der Fall ist. Wenn der Große Rath glaubte, in die Nn-
Parteilichkeit des ObergerichtcS Zweifel setzen zu müssen so

kann er im kommenden Herbste solche Erncuerungswahlen treffen,
d'.e dann zu Gunsten der Nation entscheiden. Wenn also das
Obergericht hier ruchr crwäbnt wird, so geschah eS von Seite
der Kommission einzig, um der ganzen Welt zu zeigen, daß
man gar nicht begehre, vor einen Richter zu gehen, den man
irgend für influcnzlrl ansehen könnte. Wenn die Sache von
mir abhingc, so würde ich die ganze Geschichte dem Oberge-



richtspräsidenten von Luzern oder demjenigen von Zürich mit
dem gröften Zutrauen überlassen u. s. w. — Ich stimme mit
voller Ueberzeugung zum Antrag deS Hrn. Regierungsstatt.
Halters Weber.

Köhler, RegierungSrath. Man wirft der Kommission
vor, sie habe das Obergcricht als xarthciisch bezeichnet; dem
muß ich widersprechen, sie hat es als inkompetent bezeichnet.
Die Stadt Bern sollte dafür der Kommission Dank wissen- Denn
der Große Rath kann ja nächsten Herbst einen bedeutenden Theil
des Obergerichtes erneuern. Ueberhaupt muß ich aus demjenigen,
was von verschiedenen Rednern hinsichtlich der Qualtfizirung
dieser Angelegenheit vorgebracht worden ist, vermuthen, daß
dieselben diesen Bericht nicht gehörig gelesen haben; denn es

ist darin deutlich nachgewiesen, daß es sich hier nicht um eine
Civtlsache handle. Also nicht aus MiStrauen gegen das Ober-
gericht, sondern weil dasselbe nicht kompetent ist, hat die Kom-
mission in ihren Anträgen desselben nicht erwähnt. Die
Kommission wollte ferner ja freilich delikat und großmüthig zu
Werke gehen. Sie weiß, daß jedes Gericht in dieser Sache zu
Gunsten des Staates urtheilen müßte, denn die Beweise, welche
sie beigebracht hat, sind allzu schlagend. Aber eben deßhalb zog
sie vor, vom Obergcrichte zu abstrahiren, weil man dann würde
gesagt haben, es habe nicht ganz unabhängig von der Staats,
gewalt entscheiden können. Wenn man behauptet, dieser Streit
sei ein Civilstem, so läßt man verschiedenes unberücksichtigt.
Es sind von der Liquidationskommission zwei verschiedene Ur.
künden ausgefertigt wordene Nach diesen beiden Urkunden,
sind mehrere Gegenstände dem Kanton eigenthümlich gegeben

worden; die Stadt hat sie aber im Besitz behalten. Die schwet.
zerische Liquidationskommission war nämlich niedergesetzt zur
Ausscheidung der verschiedenen Kantonalvermögen, damit jedem
der betreffenden Kantone dasjenige zugeschicdcn werde, was
ihm gehöre, — einerseits und andererseits zur Aussonderung
deS Stadtvcrmögens vom Staatsvermögen in denjenigen Kan-
tonen, wo vorher Staatsvermögen und Stadtvermögcn vereinigt
war. Das waren die Funktionen der Liquidationskommission.
Sind das civilrichterliche Funktionen gewesen? Keineswegs,
sondern staatsrechtliche. Nun besitzt die Stadt Bern gewisse

Gürer, in wohlthätigen Anstalten und gemeinnützigen Fonds
bestehend, — nach ihrem Vorgeben gestützt auf jene Verfügungen
der Liquidationskommission, welche unter eidgenössischer
Garantie stehen. Ferner besitzt die Stadt Bern ebenfalls in Folge
einer Verfügung der Liquidationskommission bedeutende auS-

ländische Kapitalien, welche seiner Zeit auf Rechnung sämmtlicher

Ansprachen der Gcmeindskammer abgetreten worden.
Diese Kommission ward nun damals von Behörde auS hinter's
Licht geführt, das sieht man deutlich. Denn sonst würde eS

Mit diesen Zinöschriften ebenso gegangen scm, wie mit den

Rebgütern am Bielersee, welche der Gemctndskammer bereits
am '27. Jenncr t802 als Eigenthum übergeben, allein bei der
endlichen Aussteurung in der dahertgen Urkunde, wie billig in
Rechnung gebracht worden sind. — Ihre Kommission hat nun
gefunden, daß, was man der Liquidationskommission und dem

Konsul Bonaparte damals gesagt, nicht wahr ist, und daß beide
durch unrichtige Vorgeben hintergangen worden sind. Auch in
Betreff der Insel, deS äußern Krankenhauses und mehrerer
Fonds, hat eine Täuschung Statt gehabt, indem die Urkunde,
welche dem Staat das Eigenthum an diesen Gegenständen über-
trägt, dem Großen Rath nie vorgelegt worden ist. Erst heute
wird die Zuscheidung dessen, was der Kanton Bern damals
erhalten sollte, dem Großen Rath von Bern amtlich und durch
Urkunden bekannt gemacht- Gestützt auf diese Urkunde behaupten
wir, daß die Stadt Bern besitzt, was ihr nicht gehört. Die
gegenseitigen Rechte der Stadt und deS Staats, hinsichtlich
jener Vermögcnöauöscheidung - beruhen hauptsächlich auf zwei
Hauptakten, nämlich, der städtischen und der Kantonalurkur.de.
Zufolge der unzweideutigen Bestimmungen dieser beiden
Urkunden steht die Stadt an einiger in ihrer Urkunde speziell
genannten Gegenständen entweder ein Benutzungsrecht, oder ein
Verwaltungsrecht, oder eine Befugniß dieser oder jener Art,
dem Staat aber das Eigenthum au diesen Gegenständen zu
Die Stadt versteht indeß die Sache nicht so, sondern nimmt
auch hier das EigemhumSrccht in Anspruch, dem klaren Wort¬

verstand beider Urkunden direkt zuwider. Wir sagen ferner,
die Stadt sei dermal im Besitz von bedeutenden Kapitalsummeu
von ausländischen Zinsschriften herrührend, von welchen sie der
Liquidationskommission fälschlich vorgab, sie seien geraubt, au
milde Stiftungen verschenkt, oder zu öffentlichen Zwecken
verwendet worden und wollen diese Behauptung durch die Urkunden
ihrer eigenen Beamten und Behörden erwähnen, und man sagt
uns, wir sollen nicht von Malversation reden! dürfen wir denn
nicht dem Kinde den rechten Namen geben? das sprechen wir
übrigens nicht aus als Richter, sondern als Parthei, die sich
vorerst überzeugen soll, ob und in wie weit thr Unrecht ge.
schehen sei, ehe sie ihren Gegner darüber zu Rede stellt und
vor Gericht belangt. Die Parthei, die klagt, untersucht: zu
was qualifizirl sich diese Klage? Ist sie zivilrechtlicher oder
kriminalrechtlicher Natur, oder keines von beiden? Man hat
von einer Seite her die Vergleichung angestellt, ob, wenn
Thun oder Burgdorf sich im Besitze von Gut befänden, das der
Staat anspreche, man dann auch solche Maaßregeln vorschlagen
würde, wie es hier geschehe. Aber Fälle dieser Art, wo, was
der Staat reklamirt, ihm von einer schweizerischen, souveränen
und durchaus kompetenten Behörde zugewiesen worden ist, lassen
sich doch unmöglich mit jenem Beispiele vergleichen. Das hätte
dem ehrenwerthen Redner, welcher diese Vergleichung angestellt
hat, nicht entgehen sollen Jetzt, nach mehr als 30 Jahren
hinten her, wollen wir Klage führen, daß die Stadt bis dato
nicht heraus gegeben hat, was zufolge jener Urkunden unwider-
sprcchlich dem Staate zukommen sollte- Nun müssen wir doch
mit uns selbst einig werden, vor welchem Richter wir klagen
wollen? Weil wir delikat zu Werke gehen wollten, haben wir
es unterlassen, darauf anzutragen den kriminalrechtlichen Weg
einzuschlagen, obschon vielleicht dazu hinreichende Gründe vor,
Handen gewesen wären. — ES thut mir leid, daß man dieses
hier nur aussprechen muß; allein man provozirt und will es in
GolteS Namen so haben. Es ist uns wahrhaftig nicht darum
zu thun, einzelne Männer, welche die Hände dabei im Spiele
gehabt haben, zu kompromitNren; wir wollen nur, obgleich wir
allerdings berechtigt wären, tiefer einzudringen, die Anforderungen

des Staates sicher stellen. Dessenungeachtet verliert
diese Angelegenheit ihre staatsrechtliche Natur nicht. Darum
hüten wir uns wohl, uns durch Scheingründe aus unserer
richtigen Stellung verdrängen zu lassen. Denn wenn wir jetzt vor
unsern eigenen Gerichten klagen wollten, und diese dann uns
unser rechtmäßiges Eigenthum zusprechen würden; so würde die
Stadt nicht ermangeln, zu protestiren und die Sache als eine
staatsrechtliche vor die Tagsatzung zu ziehen. Ein gleiches.Ver¬
hältniß wie zu Bern existirt in dieser Hinsicht auch zu Basel,
zu Zürich u. f. w. so daß ich glaube, man habe die Sache
irrig angesehen, wenn man sie als Civilsache betrachtet; viel-
leicht ist sie eine staatsrechtliche Angelegenheit, also können wir,
was den Hauptgegenstand unserer Reklamationen anbetrifft,
darmit nicht vor den Civilrichter gehen. Die Reklamationen
in Betreff des Grauholzcs und des Sädelbach's könnten wir
zwar wohl vor den Civilrichter ziehen, aber dieses ist für jetzt
eine untergeordnete Frage.

Um übrigens zu zeigen, in wiefern man sich des Ausdrucks
Malversation bedienen darf, will ich nur ein einziges Beispiel
anführen. Am t2. Mai 1802 (siehe Nr. 12 der Beilagen)
wurden von der GemeindSkammcr von Bern der Jnscldirektton
„ zu eigenthümlichen Handen " übergeben: t) zwei Originalvcr.
schrcibungen vom Kaiser Joseph II. von sc>o,oo0 Gulden;
2) 4)000 Pf. St. alte Südseeannuitäten. Jetzt finden wir auf
der andern Seite einen Revers der Jnseldircktion vom näm-
lichen Tage (siehe pag. 60 der Beilagen), laut welchem die
Jnseldircktion erklärt, obgedachtc Summen bloß „als
Depositum" empfangen zu haben und auf Begehren derjenigen,
welche von der GemeindSkammcr rechtlich dazu beauftragt sein
werden, wieder zurück zu stellen und einzuhändigen. Die 44000
Pf. St. befinden sich gegenwärtig in der Staatskasse. Wie
kamen sie dahin? Im Jahr t8i6 bekam man sie von Zürich
her nebst den übrigen Schuldtitteln über die englischen Gelder,
wo dann dle ausstehenden Zinse zu Tilgung der helvetischen
Nationalschuld verwendet, die Kapitalsummen dagegen in die

Staatskasse gelegt wurden. Hingegen die 600,000 Gulden vom
Kaiser Joseph — wo sind diese? Hat sie etwa die Insel?



Nein, Tit., sondern sie sind im Reservefond der Stadt Bern.
Während der langen und ausschließlichen Verwaltung dieser
Gelder entwickelte sich nämlich eine gewisse Begehrlichhcit in
den städtischen Behörden. Im Jahr Í80t schon gab die Insel,
direktion der Hoffnnng Raum, daß sie im Besitze dieser Summe
bleiben werde. Im Jahr i8t9 gieng diese Hoffnung in eine
eigentliche Ansprache über, die 1824 aufs Neue sich geltend
machte und im Dezember 5 322 in einem Vortrag von Seite
des Finanzraths an den Kleinen Rathö kräftig unterstützt
wurde. Wir sehen aus dem Manual des Kleinen Rathes vom
2t. Mai 1823, wie dagegen der damalige Kleine Rath diese
Sache angesehen hat. ES heißt dort (pag. 177 und 178 der
Beilagen):

„So wenig die Insel aus dem Umstand, daß darum, weil
von MnGhhrn. und Obern geraume Zeit 'vor der Revolution
aus besondern Gründen bedeutende Kapitalien auf den Namen
der Insel in die österreichischen Fonds gelegt worden, und daher
ein Recht auf diese Fonds gewinnen konnte, eben so wenig kann
ihr ein solches aus den spätern Verhandlungen erwachsen,
welche einzig dahin zielten, dieselben zuerst dem Feind, und
nachher einer verschwenderischen Regierung, und zuletzt zur
Zeit der Liquidationskommission der Verwendung zu Bezahlung
helvetischer Schulden zu entziehen und zu Handen des Staat'ö
und der Stadt zu retten, wie dieses die Verhandlungen selbst,
der von der Jnseldirektion ausgestellte Revers und namentlich
auch der Umstand beweist, daß die Insel- und Außer-Kranken.
hauSdircktion sich nie in der Stellung geglaubt, diese Fonds
anzusprechen, vielmehr die daherigen Titel nach dem Tenor des
darüber ausgestellten Reverses wieder herausgegeben hat, und
dieses zwar geraume Zeit nach dem Endbeschluß der Liquida.
tionSkommission."

Unterm 13. Dezember 1826 (siehe Nr. 4). der Beilagen)
stellte dann die Jnseldirektion zum Zinsbezug und beliebigen
Versilberung jener östreichischen Schuldverschreibungen der Fi-
nanzkommission der Stadt Bern eine Procur aus. Einige Jahre
später scheinen sich die Ansichten geändert zu haben, denn eS

wurden unterm 24. Dezember 1830 diese sou,voo Gulden durch
Beschluß des Kleinen Raths (stehe Nr. 46. der Beilagen) der
Stadtverwaltung eingehändigt Da durch die spätere Ueber-
einkunft die'Insel selbst der Stadt als Eigenthum übergeben
wurde, so wäre zu erwarten gewesen, jene 600,oav Gulden
würden alS Dotation derselben wiederum zugestellt werden. Aber
nein, man nahm Fr. t,2S0v00 auö der Staatskasse, um die
Insel und das äußere Krankenhaus zu dortren; die 60000»
Gulden hingegen verblieben der Stadt. Also sind auf diese
Weise volle 2 Millionen Franken unbefugter und ungerechter
Weise aus der Staatskasse in die Sradtkasse übergegangen. Soll
man nun über solche Dtnge nichts sagen dürfen, während man
doch Pflicht und Eid auf sich hat, den Schaden der Republik
zu wenden? Man wirft uns Leidenschaft vor, wenn wir solche
Handlungen aufdecken; und wenn wir sagen, daß im Falle die
Stadt Bern kein Gericht anerkennen will, oder die Gerichte
uns wider Erwarten nicht Recht verschaffen wollten, wir be-
rechtigt und sogar verpflichtet seien, den Staat eigenmächtig
in den Besitz seines rechtmäßigen Eigenthumes einzusetzen; so

sagt man, würden wir alsdann ins Schcllenwcrk gehören. Wir
fragen, wohin gehören denn die, welche jene 2 Millionen dem
Staate entzogen haben?!

In Bezug auf die Anträge selbst, so scheint eS der Kom-
mission nicht ganz geglückt zu sein, gerade diejenigen auszuwählen,

die Ihnen, Tit allerseits convenircn. Von Zwang ist
hier natürlich nicht die Rede. Ohne die Einwilligung der
Stadt Bern können wir — mit Ausnahme deö von der Tagsatzung
zu bestellenden — keines der angetragenen Gerichte ansprechen;
und waS den Termin von 14 Tagen betrifft,.den man zu kurz
finder, so wußte die Stadt alles, was vorging, so gut als wir;
und seit der Zeit, wo wir den Bericht der Kommission in den
Händen habeu, hat sie ihn auch gehabt. Die Stadt hat übn-
genS schon vor Jahr und Tag Gutachten über diese Angelegenheit

von mehreru deutschen Hochschulen eingeholt, dessenungeachtet

kann man ihr die Frist um etwas verlängern. AIS wir
44 Tage vorschlugen, hatten wtr die Möglichkeit im Auge, daß
wir vielleicht an die Tagsatzung sprechen müssen; daher wünschten
wir jede Verzögerung möglichst zu verhindern. Wenn Sie hin¬

gegen finden, man solle sich über die Kompetenz der Tagsatzung
dermal nicht auSsprechen, um sich nicht die Hände zu binden,
so fällt diese Rücksicht weg. Ich könnte mich dann dem An.
trage dcS Hrn. RegiernngSstatthaltcrS Mühlcmann anschließen.
Wenn die Stadt unsere Anträge verwirft, so mag eS dann der
Fall sein mit weitern Anträgen zu kommen. Immerhin aber
glaube ich, daS hiesige Obergerichc sei auf keinen Fall als
kompetent anzusehn. Man glaubte sich zwar dagegen auf die
Verfassung stützen zn können. Ich stütze mich auch auf die Ver.
fassung, wenn ich sage: daS Obergericht ist nicht kompetent.
Wir stützen nämlich unsere Reklamationen auf verschiedene erst
in der letzten Zeit entdeckte und aufgefundene Aktenstücke, als
neue Beweismittel und sind somit im Falle, hinsichtlich dieser
Titel das „neue Recht" zu suchen. Wo soll nun das neue
Recht gesucht werden? Schon unsere alte Gerichtösatzung sagt,
daß das neue Recht allemal bei dem Nichter gesucht werden
müßte, so der letzte über die Prozedur gcurtheill hat." DaS
neue Gesetz (Satz. 324. P.) sagt, das neue Recht müsse bei
demjenigen Richter gesucht werden, bei welchem der Prozeß
verhandelt worden. Nun hat tn dieser Sache in erster und
letzter Instanz einzig die helvetische Liquidationskommission ent-
schieden; wenn wir also über diesen Entscheid neues Recht
verlangen, so können wir nicht vor unsere Gerichte gehen,
sondern der einzig gesetzliche Weg (wofern nämlich beide Parteien
nicht freiwillig über irgend ein anderes Gericht conveniren)
ist der, daß wir bei der Tagsatzung die Aufstellung eines solchen
Gerichts verlangen, das die seiner Zeit von der Liquidationskommission

besessenen Befugnisse und Eigenschaften besitze, vor
welchem dann der Staat seine Rechte auf gmsindende Weise
geltend machen kann.

Der Antrag des Hrn. RegierungSstatthalterS Weber weicht
in einigen Punkten von den Anträgen der Kommission ab;
indeß wird die letztere sich Ihrem daherigen Beschluß gerne
unterwerfen; sie hält nicht so sehr an ihren Anträgen fest, alS
daranl, daß den Ansprüchen dcs Staates Gerechtigkeit wider,
fahre. Im Einverständnisse mit der Kommission schlage ich hier
nur noch den kleinen Zusatz vor, daß in dem in die Abstimmung
kommenden Antrag II. nach dem Worte „Nichter" eingeschalter
werde: „welcher nach strengen RcchrSgrundsätzen zu urtheilen
verpflichtet sein soll;" denn wir wollen entweder ganz Recht
oder ganz Unrecht haben.

A b st im m u n g.
Für den Artikel wie er ist mit Vorbehalt der Frist

und der vom Hrn. Rapporteur vorgeschlagenen
Einschaltung 76 Stimmen.

Für gefallene Anträge it? „
DaS Obergericht mit aufzunehmen 13 „
Davon zu abstrahircn Große Mehrheit.
(Hr. Zahler schließt sich dem Antrage des Hrn.

RegierungSstatthalterS Weber an.)
Für den Antrag des Hrn. RegierungSstatthalterS

Mühlemann n Stimmen.
Dito des Hrn. Regierungsstatthalters Weber Große Mehrheit.

(Schluß der Sitzung um 4 '/> Uhr.)

Zweite Sitzung.

Freitag, den 3. April.
Morgens um 9 Uhr.

Präsident: Herr Land a m m an» Meßmer.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des Proto-
kolls giebt der Hr. Landammann von folgenden eingegangenen
Vorstellungen, Anzügen u. s. w. Kenntniß:

t) Vorstellung der Gemeinde Herbligen, Aufhebung
oder Modification der Satzung 72 des Personenrechts be.

gehrend;
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2) Bericht des Hrn. Großraths Briigger in Bezug auf die
gestern vorgelegte Erklärung mehrerer Staatsbürger der
Gemeinde Jnncr-Kirchct deren Präsident er ist, —
wodurch er einen Theil der darin enthaltenen Angaben alö
falsch erklärt — wird verlesen.

Z) Anzug des Hrn. Glauö, eine Revkston des Armenwe-
sens betreffend;

l) Anzug des Hrn. Forstmeister Kasthofcr, den
Antrag zu Ernennung einer Kommission enthaltend / um
Untersuchungen über den Zustand des Forstwesens anzustellen.

s) Mahnung der Hrn. Jaggi Oberrichtcr, und Plüß/
die Behandlung deS AnzngeS dcS Hrn. RegicrungSrath
Ctockmar über Oeffentlichkcit der Sitzungen des Rcgierungö-
rathcS begehrend;

6) Mahnung des Hrn. v. GoumoenS/ betreffend den in
Berathung gelegenen GcsetzeScntwurf über daö von
Gemeinden bezogene Ohmgcld.

Tagesordnung:
Fortsetzung der Behandlung der von der Dotations-

kommission gestellten Anträge.
Antrag III. (stehe Nr- 28. pag. 3.)

Köhler, Regiernngsrath. Dieser Antrag, Tit., muß
jetzt in Gemäßheit deS gestern genommenen Entscheides modifi.
cirt werden. Man wird sagen, er verstehe sich von selbst; die
Kommission sagt aber: nein. Der Gegenstand, um den es sich

handelt, ist von solcher Ausdehnung, und der Mann welcher
das Geschäft leiten soll, muß mit solchen Kenntnissen ausgerüstet
und mit Muth und Unbefangenheit so sehr begabt sein, daß cö

der Kommission geschienen hat, eö bedürfe eines solchen Artikels

um so mehr, als der aufzustellende Sachwalter deS Staates,

so lange daS Geschäft dauert, davon ganz in Anspruch
genommen werden wird, so daß er alle andern Geschäfte fahren
lassen muß. Man wird einem solchen dann ein permanentes
Honorar für die Zeit seiner Anstellung aussetzen, da dieß kein
gewöhnliches Rechtsgeschäft ist. — Ich will erwarten, welch/
Bemerkungen etwa dagegen fallen werden.

Jaggi. Oberrichter. Anstatt deS Wortes „RegicrungS-
rath" möchte ich die neu zu erwählende Kommission setzen,
die aber aus fünf statt aus drei Mitgliedern, wie vorgeschlagen

ist, bestehen sollte.

Belrichard. Durch die Modifikation, die Sie gestern mit
dem Artikel 2 vorgenommen haben wird nun eine Aenderung im
Artikel 3 nöthig. Vom Augenblicke an, wo die Mitwirkung des Re-
gierungSraths abgelehnt wird, scheint eö mir natürlich, daß
die Ernennung des Bevollmächtigten der Kommission selbst
eingeräumt werde und somit stelle ich den Autrag dafür.

Fellenberg. DaS ist jetzt sehr wichtig, Tit., und die
Schritte, die wir jetzt thun, werden für die ganze Angelegenheit

bedeutende Folgen haben, so daß cS nothwendig ist, den
Gegenstand von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Der
Antrag daß der Große Rath am Platz deS RcgierungSrathS eine
Kommission für die Leitung dieses Geschäftes ernenne, hat
viel für steh indem wir erfahren haben, wie viel mehr bei
solchen Kommissionen herauskömmt, als wenn man den
Regierungsrath, der so furchtbar mit Geschäften beladen ist, auch
noch mit diesem belasten wollte. ES ist nicht möglich, daß der
RegicrungSrath diese Bürde übernehme. Ich will daS den

Mitgliedern des RegierungörathS durchaus nicht zur Schuld
anrechnen. ES ist unsere Schuld. Ich habe schon wiederholt
darauf aufmerksam gemacht, daß wir den RegicrungSrath
erdrücken, und daß wir ihn in die Unmöglichkeit setzen, einen
umfassenden Regierungsgedankcn zu haben. ES ist gerade, wie
wenn wir den Regierungsrath in die Emme würfen, wo er durch
die Wogen ungeachtet alles WiderstrebcnS hingerissen würde. Zu
solcher Lage befindet er sich in der Emme seiner Geschäfte.
Daher ist es gekommen, daß die wichtigsten Geschäfte in S

Stocken gerathen, daß wir mit Schande vor dem ganzen
schweizerischen Publikum da stehen, indem noch nichts von demjeni-
gen bei uns geschehen ist, daö schon längst hätte gemacht werden

sollen. Im Armenwesen, im Finanzwesen, im Schulwesen,

allenthalben der gleiche Jammer, der gleiche Krebsgang,

der gleiche MaraSmuS! Wir können nicht vorwärts kommen,
wenn wir unö nicht in allen wesentlichen Sachen durch Äom-
Missionen helfen lassen. Wie viel uns diese fördern, haben wir
jetzt erfahren. Ich bin nun ganz einverstanden, daß wir in
dieser Angelegenheit weder mit sogenannter Großmuth noch mit
Willkühr oder Wegwerfung der uns zu Gebote stehenden recht-
lichen Hülfsmittel zu Werke gehen sollen; aber wir sollen in
allem und also auch hier unö der dem Stellvertreter eines
freien Volkes geziemenden Großartigkeit befleißen. Darum habe
ich gestern beantragt, wir sollen der Burgerschaft von Bern
volles Zutrauen beweisen. Erst wenn diese zeigt, daß unser in
ste gesetztes Zutrauen ungcgründet war, dürfen wir ân weitere
Maaßregeln denken. Ich werde später darauf zurück kommen.
In Absicht auf die gegenwärtige KommissionScrnennnng ist cS
aber von großer Wichtigkeit, daß wir die gemachte Erfahrung
benutzen. Die bisherige Kommission hat wesentliches geleistet,
und wir find ihr Dank schuldig. Hier dürfen wir aber nicht
stehen bleiben, sondern damit Niemand das Unglück habe, irgend
ungerechtes Gut zu behalten, müssen wir die angebahnte
Untersuchung noch weiter fortsetzen. Da finde ich eö nun von
großer Wichtigkeit, daß der Große Rath in Betracht der
gemachten Erfahrungen wiederum eine gleiche Kommission
aufstelle. Auch in Absteht auf den vorgeschlagenen Anwald hat es
viel für sich, daß, damit Einheit im Geschäfte sei, die
Kommission selbst thn ernenne. Aber auf der andern Seite bedürfen
sowohl die Kommission alö der Anwald aller Hülfe der
ausübenden Gewalt, d. i. dcö RcgierungSrathS. Diese Rücksicht setzt
mich einigermaßen über diesen Antrag III in Zweifel. Wir
sollten zu bewirken suchen, daß in diesem Falle alle Zweige der
Staatsgewalt zusammenstimmen, und daß alle Garantie in Ab-
ficht auf die Ausführung gewährt sei. Ich habe Gelegenheit
gehabt, einen Theil der Verhandlungen in Absicht auf die
bernischen Fonds, welche unö von den Franzosen geraubt worden
waren, crwaS näher kennen zu lernen. Ich habe nämlich den
Hrn. v. Jciincr, als er nach Paris gesendet worden war, um
wieder heraus zu fischen, was herauszufischen war, so zu sagen,
alle Tage gesehen und war genau von allen seinen Operationen
unterrichtet. Ich sah, wie viel da mit Geld gemacht worden
ist. Nun find gewiß die damals betretenen Wege nicht
aus dem Gedächtniß entfallen; die Erfahrung, was man mir
Geld bewirken kann, ist da. Ich will überzeugt sein, daß der
Anwalt, den Sie bestellen werden, ein durchaus rechtlicher
Mann ist. Dessen ungeachtet muß in Geschäften, wo so viel auf
dem Spiele ist, alle mögliche Sorgfalt angewendet werden,
damit nicht Verführung irgend einer Art eintrete. ES wäre
daher vielleicht gut, drei Anwälde zu ernennen, und zwar einen
durch den RegicrungSrath, die zwei andern von unö aus. Noch
eine andere Bemerkung ist die: wir müssen nothwendig die
öffentliche Meinung im ausgedehnten Grade in Anspruch
nehmen, wir müssen daher machen, daß zur öffentlichen Kunde
alles komme, was irgend im Verlauft der Untersuchung
aufgefunden wird. Unsere Feinde müssen lediglich durch die öffentliche

Meinung zurückgeschlagen werden. ES soll auch nicht ein
Schatten von Unrecht auf unS fallen, wie sehr gewisse Zeitungen

in jeder Nummer versuchen, allen Unrath auf die Repub-
lik auözugießen. Wie können wir nun daS bewirken? dadurch,
daß wir die Sonne der Wahrheit und des Rechtes klar über
uns leuchten und in jeden Schlupfwinkel der Verläumdnng scheinen

lassen. Wir sollen aber für jetzt in Absicht auf unsere Gegner

alles Gute voraussetzen, eben weil wir vielleicht in den Fall
kommen, strenges Recht auszuüben, strenges Recht sageich,
nicht Großmuth, nicht Gnadenwillkübr, wie man gestern her-
vorstellen wollte. Ich klage hier nickt die Kommission an, ste

hat bewiesen, daß ste den Gegenstand sehr richtig auffaßt. Ich
ftage jeden: wenn er etwas hat in seinem Sacke, daS ihm nicht
gehört, wird er nicht demjenigen Dank wissen, der ihm zeigt,
wem es ist, damit er nicht für einen Schelm gehalten werde?

diesen Dienst sind wir der Burgerschaft von Bern schuldig.
Nicht ste hat in dieser Sache agirt, daS geschah unter emem
Systeme, daS auf ganz andern Principien beruhte, alö das
gegenwärtige. Wir müssen aber äußerst sorgfältig verfahren,
damit wir Männer erwählen, die in jeder Beziehung dem
Gegenstand gewachsen seien. Wir müssen bedenken, daß eS ein
verwickelter Gegenstand ist, der vor mehr als 30 Jahren beim
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Einfall der Franzosen begonnen nnd sich bis jetzt fortgesponnen

hat. Bis auf unsere letzte StaatSrcfonn war nicht viel dage-

gen zu sagen ; wir mußten damals unser StaatSvermögcn sicher

stellen gegen den gierigen Schlnnd der unersättlichen französi.
scheu Agenten, so wie auch nachher gegen die Helvetik. Da
mußte man alle möglichen Kriegslisten brauche» / und jedermann
wird das sehr natürlich finden. Nun soll unser Auwald auch

diese Operationen in ihr wahres Licht setzen und unsere

Mitbürger, welche jetzt mit der Schmach der Ungerechtigkeit bela-
den erscheinen, davon befreien. Haben wir nun den Anwald
oder die Anwälde mit großer Sorgfalt gewählt, so sollte dann

durch ein besonderes Blacr dem Volte alle mögliche Auskunft
über die Resultate der Untersuchungen gegeben werden. Ich
schließe also dahin, daß der NegicrungSralh einen Anwald und

wir zwei ernennen und daß wir eine AnwaldSkommission aufstellen

welche ausschließlich die ganze Operation leiten und dafür
sorge, daß alles in ein solches Licht gesetzt werde, daß alle Zweifel

über die Nechlmäßigkcit unserer Ansprüche verschwinden.

Mani, Gerichtspräsident. Wenn wir den Anwald von
uns aus ernennen, so nehmen wir zwar auch die Verantwortlichkeit

davon auf unS. Indessen fordert dennoch seine Stellung,
daß er nicht so ganz abhängig von der Kommission sei. Ich
trage also auf Ernennung des AnwaldcS durch den Großen
Rath an.

Hügli. Ich trage an, daß man jedenfalls die Ernennung
des AnwaldeS bis nach der Ernennung der Kommission ver.
schiebe. Da aber die Kommission nicht dem Anwalde, sondern
der Anwald der Kommission untergeordnet sein sott, so wünsche

ich, daß die Kommission dem Großen Rathe Vorschläge mache

für den Anwald, die aber nicht bindend sein dürfen.

Mühlemann. ES handelt sich in diesem §. um die Vcr-
folgung deö Rechtes, nachdem das Gericht ausgemtticlr sein

wird. Der Sachwalter, von welchem hier die Rede ist, hat
zum Zwecke, die Rechte des Staates vor diesem konvenirtcn
Gerichte zu verfolgen. Die Ernennung desselben möchte ich auch
dem Großen Rathe vorbehalten, und ich glaube nicht, daß es

absolut nöthig sei, daß derselbe immer in Verbindung mit der
Kommission opcrire. Außer demjenigen, waS im Antrag I.
enthalten ist, finde ich dann noch im Antrag VI. eine ganz
andere Aufgabe, und zwar eine wahrscheinlich ziemlich weit
aussehende, die Aufgabe nämlich, die 8 noch nicht völlig aufge-
klärten auf pag. 216 des Berichtes verzeichneten Punkte auch
noch zu erörtern. Diese Aufgabe wird jetzt wahrscheinlich eben-

falls der Spezialkommission übergeben werden. Um dieser
Aufgabe zu genügen, hat die Kommission einen Geschäftsmann
nöthig, der ihr alle Tage zu Gebore stehe. Diesen Geschäftsmann

sollte daher die Kommission von sich aus erwählen. Hin-
gegen die Ernennung des AnwaldeS möchte ich dem Großen
Rathe vorbehalten mit allfälltgem VorschlagSrcchte von Seite
der Kommission.

Kohler, Regicrungörath. Diese letzt geäußerte Ansicht
könnte ich unmöglich theilen; der Hr. Präopinant unterscheidet,
waS eben nicht unterschieden werden kann. Die im Antrag VI.
erwähnten 8 unerörterten Punkte stehen in der engsten Verbindung

mit den bereits erörterten. Warum sollten wir nun den

Anwald in ein anderes Verhältniß stellen als denjenigen Mann,
welcher die 8 Punkte zu erörtern haben wird? Diese beiden
Aufträge können unmöglich von einander getrennt werden. Was
denn die Wahl des Sachwalters anbetrifft, so muß man in dieser
Beziehung die Stellung der Kommission in'S Auge fassen.
Dieselbe soll auS der Mitte des Großen Rathes erwählt werden;
sie ist dann die Behörde, welche alles da Hineinschlagende leiten
und also über alle wichtigen Angelegenheiten mit dem Anwalde
sich verständigen soll. Dieser Anwald ist also gleichsam die ar-
bettende Maschine, die Kommission dagegen die leitende
Aufsicht. Die Kommission ist für alles dem Großen Rathe verant-
wörtlich. Ihre Stellung und Aufgabe hat Hr. Fellenberg
gut bezeichnet. Die Kommission muß daher aus Mitgliedern
bestehen, welche das Zutrauen deö Großen Rathes besitzen,
und welche sachverständige Männer sind- Diesen soll man dann
erwaS überlassen dürfen, nämlich die ganze Leitung und Richtung

deö gesammrcn Geschäftes. Demgemäß muß der Anwald

der Kommission untergeordnet sein. Versetzen Sie aber den
Auwald in eine andere, von der Kommission unabhängige Stel-
lung, so wird er im Falle abweichender Ansicht sich den
Weisungen der Kommission nichl unterziehen. Da brauchte es

keine Kommission, sondern die Sache würde dann den gewöhn,
lichen Weg gehen wie in andern Fällen. Will man aber eine
Kommission, so müssen Sie ihr dann nicht einen Mann gegen-
über stellen, der sagen könnte: ich bin ebensogut vom Großen
Rathe ernannt wie ihr, ich mache es daher, wie ich will. Alle
Verantwortlichkeit liegt auf der Kommission; sie und der Sach.
waltcr müssen daher einig sein; aber die Kommission ist der
Auftraggeber, der Anwald hingegen ist der bestellte Advokat,
der das Geschäft führt und dafür bezahlt wird. WaS unS
denn drei Anwälde nützen sollten, daö vermag ich nicht einzusehen.
Der Anwald soll ja ein rechtskundiger Mann und die Mit.
glieder der Kommisston müssen sachverständige Leute sein. Also
haben wir da alle nöthige Garantie. Die Kommission eben
wird dann sein, waS Hr. Fellenberg mit den zwei andern An-
wäldcn bezwecken wollte. Ich müßte daher wünschen, daß Sie,
nm mit ihrem gestrigen Beschlusse konsequent zu bleiben, die
Wahl des Auwaldes der Kommission überlassen.

Hr. Fellenberg zieht seinen Antrag zurück.

A b ft i m m n n g.

Für den Antrag III.- wie er ist, jedoch mit
Vertauschung von „ RegierungSrath" gegen
--Kommission" Hl Stimmen.

Für gefallene Meinungen 8 »

Antrag IV. (Verhandlungen Nr. 28 pag. 3,)
Kohler, RcgicrungSrath. Die Kommission schlägt jetzt

hier Behufs der Prozeßführung eine Kommission vor, die aus
drei Mitgliedern bestehe. Wir glaubten, eine aus wenig
Mitgliedern bestehende Kommission handle oft schneller. Indessen
kann dann leicht ein Mitglied fehlen nnd auf diese Weise die
Arbeiten der Kommission hindern. Daher mag man die vorge-
schlagcne Zahl um etwas vermehren. Diese Kommission wird
an und für sich keine Beschlüsse nehmen, sondern bloß geschäft.
leitende Behörde sein, sie wird im Namen deö Großen Rathes
alS Kläger auftreten, und ohne ihre Einwilligung soll nichts vor
der Richter gebracht werden. ES versteht sich von selbst, daß
die Mitglieder dieser Kommission zuverlässige und sachverstän.
dige, keinen Einwirkungen bloß gestMe Männer sein müssen.

Wüth rich. Ich setze voraus, daß die Kommission auch
dasjenige machen soll, waS im Antrag VI. steht. Dazu ist aber
eine Kommission von 3 Mitgliedern zu klein. Ein anderer
Grund für Vermehrung der Mitgliedcrzahl ist der, daß die
Kommission möglichst auö Mitgliedern von verschiedenen Theilen
des Landes bestehe, damit das ganze Land desto genauere Kennt,
niß von ihren Arbeiten bekomme. Ein gedruckter Bericht kann
niemals die mündlichen Vervollständigungen überflüssig machen.
Ich schlage 7 Mitglieder vor.

Ob recht. Das muß ich ganz unterstützen, und zwar zur
Sicherung der Existenz dieser Kommission. Wenn man die
Geschichte lieöt, so sieht man, daß das Geld das Zte Element
in der Welt ist, und das hat sehr viel Kraft, eS hauSt gar
fürchterlich mit dem Menschen. Ich finde daö, daß zum Exempel
die Herren von Bern als die Franzosen kamen, das Geld
gerettet haben, — das sei ganz recht, jeder Partikular hätte da
auch gerettet. Nachher, alö sie es der helvetischen Regierung
entzogen, da hatten sie auch Recht. Sie haben wahrscheinlich
gedacht, der Kanton Bern sei ein arbeitsamer Kanton, und
seine Regierung habe große Schätze gesammelt, und jetzt sollte
dieser Kanron sein Erspartes da mit den Feicrragkantoncu theilen

Sie hatten also Recht, cS damals zu retten. Auch daß
sie eS nachher dem Inselspital gaben, war Recht, aber daß sie

am.gleichen Tage einen NeverS ausstellten, um cS dem Insel,
spiral gelegentlich wieder nehmen zu können, daS war nicht
recht, da ging der Tag der Rache an. Vielleicht ist im Jahre
1831 über die damaligen Schenkungen auch ein solcher Revers
ausgestellt worden. Ich unterstütze den Antrag, eine
Kommission aus 7 Mitgliedern niederzusetzen.
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Weber/ von Iltzenstorf. Ich müßte das auch unterstützen. '

Wir hatten jetzt eine Kommission / welche unS einen sehr amen
Bericht gemacht hat. Ich möchte daher diese Kommission
behalten, aber sie mit wenigstens noch zwei NechtSgelehrtcn ver.
mehren / aber nur aus der Mitte des Großen Raths.

Fellenberg. Ich glaube doch/ cS sei da von Wichtig,
kcit/ daß wir den Geschäftsgang der Kommission nicht durch
allzu viele Mitglieder erschweren. Wir können ja durch Sup,
pleanten helfen/ wie wir solche bcrcicS in verschiedenen Behörden
haben. So können wir die intensiv gesteigerte Handlung für
rascheres Fortschreiten erhalten/ wenn wir bei drei Mitgliedern
bleiben. Die Supplcamen sollten dann aber auch zu gewissen
Berathungen jedenfalls beigezogen werden. Wir müssen hier
Sorge tragen/ daß da keine Art von Vorurtheil walte. Wir
müssen uns wohl bewußt bleiben/ daß das Personal der Burger.
schaft mit diesen Geschäften nichts zu thun hatte/ ja nichts
davon wußte. Wir bekommen erst jetzt Licht darüber. Ehemals
wurde in Allem nach dem Gehcimenrarhssystem gehandelt; so

wußten denn zu jeder Zeit von den Bürgern nur sehr wenige/
was in Bezug auf die Stadtangelegenheiten geschah. Ich kann
mich nicht überzeuge»/ daß/ sobald die Burgerschaft diesen Be.
richt liest/ sie dann nicht der daraus hervorgehenden Ueberzeu-
gung folgen werde. UcbrigenS kann man erst von der Zeit am
wo die Mehrheit der Staatsbürger den neuen Grundvertrag
angenommen hat/ wesentliches gegen das Vergegangene einwen,
den. Denn erst von da an haben diejenige»/ welche jene Gelder
verhehlt haben/ ein Verbrechen begangen. Damals allerdings
hätten sie anzeigen sollen daß dieses oder jenes Vermögen noch
da sei u. s. w- ; allein sie thaten cö nicht / weil sie nicht recht
wußten/ wo die Glocke geschlagen hatte; sie dachten nicht/ daß

die neue Regierung würde bestehen können; sie glaubten/ es

werde bald wieder umschlagen; und da wollten sie auf jeden

Fall, was sie in Händen hatte»/ sicher stellen. Tragen wir
hierin der menschlichen Schwäche gehörige Nachsicht. Indessen
will ich/ selbst wenn eS sich zeigen sollte/ daß hier und da ein
Verbrechen begangen worden/ durchaus keine Gnade; der
Grundsatz deö strengen Rechtes / den Sie gestern angenommen
haben, wird beiden Parteien konvcniren. Man soll nur unter-
scheiden, daß, waS vor Annahme dcS demokratischen Princips
geschehen ist, nicht nach diesem beurtheilt werden darf. Unsere
Gesetze können nicht rctrograd wirken. Dreihundert Jahre lang
konnte das System der Bevorrechtigung zu einer furchtbaren
Erscheinung heranwachsen; jetzt aber ist dasselbe erlegen den

Fortschritten der Zeit. Diese 300 Jahre eben haben den von
Hrn. Morlot erhobenen Einwurf wegen der Verjährung be-

gründet; daS Vcrjährungörecht konnte allerdings nach dem Be-
vorrcchtigungssystcm urgirt werden, aber unter der Herrschaft des

demokratischen Princips muß eS dahin fallen; nur dürfen wir
nicht mit Beschuldigungen und Anklagen über jene Zeit hinaus
zurückgreifen. Nach diesen Grundsätzen sollten wir die Koni-
Mission ernennen, nur drei Mitglieder, aber so viele Suppléa»,
ten alö nöthig ist.

Inker. Mir gefallen die Supplcanten nicht; ich möchte
lieber 5 oder 7 Mitglieder. Sodann möchte ich antragen, daß
sowohl die bisherige als auch die künftige Kommission auf
ehrenhafte Weise honorirt werde.

Kohler, RegicrungSrath. Man scheint allerseits über
die Zweckmäßigkeit einer Kommission einverstanden/ und namentlich

auch über die ihr zu gebenden Aufträge; bloß in Bezug
auf die Zahl der Glieder zeigen sich abweichende Ansichten.
Die Kommission wird sich einer Vermehrung der vorgeschlagenen
Zahl nicht widersetzen, und da müßte ich allerdings 6 oder 7

Mitglieder der Aufstellung von Suppléante» vorziehen. In
kleinern Kommissionen, wo der Geschäftsgang in der Form
eigentlich sehr einfach ist, wäre daS Supplcantensystem nicht
zweckmäßig. Die Hauptsache ist, daß eine solche Kommission
aufgestellt werde.

Fcllenberg. Ich muß noch ergänzen, daß der Auwald
natürlich unter der Kommission und nicht in gleicher Linie mit
ihr stehen soll.

A b sti m m u n g.
Für eine Kommission von 3 Mitgliedern 7 Stimmen.
Für mehr Große Mehrheit.
Für 6 Mitglieder too Stimmen.
Für 7 Mitglieder .58 „

Der Rest des Antrags IV wird durchS Handmehr
angenommen.

Antrag VI. (siehe Vcrhandl. Nr. 28. pag. 3.)
Köhler, RegicrungSrath. Sie haben sich gewiß bei

Lesung des Berichtes überzeugt, daß die Kommission auf 8 Punkte
aufmerksam macht, über die wegen Nichtöffnung der städtischen
Archive noch keine gehörige AuSmittlnng stattfinden konnte.
Aus pag. 216 bis 218 dcS Berichtes sind diese 8 Punkte nament-
lich aufgeführt. Diese Gegenstände sind ebenso gewichtig, alö
die bereits erörterten; aber damit die Erörterung derselben
stattfinden und ein Rapport darüber gemacht werden kann, sind
gewisse Maßnahmen erforderlich, welche nicht in der Bcfugniß
der bisherigen Kommission standen. Die Kommission glaubte
nun, cS sei ganz der Fall, von nun an den RegicrungSrath mir
der weitern Erörterung dieser Sachen zu beauftragen. Wen»
der RegicrungSrath damit chargirt ist, so wird er dann
vielleicht andere Mittel anwenden, als wir eS thun konnten. Jeden,
falls sind diese Gegenstände so wichtig, daß sie nicht unerörcerr
bleiben können, und die Kommission hat bereits Spuren, daß
vieles damit in Verbindung steht, waS gar sehr belcuchtenS-
werth sein dürfte.

Fcllenberg. Wenn wir konsequent sein wollen, so ist
eS natürlich, daß wir da gleichfalls die Kommission beauftragen,
das weitere zu thun. Cö bat sich ans dem Berichte des Hrn.
Rapporteurs ergeben, daß nicht immer Einverständniß oder
Zusammenwirkung zwischen der Kommission und dein Regie-
rungSrath stattgefunden, sondern daß die Kommission einige
Male Begehren au den RegicrungSrath gestellt hat, denen dann
der RegicrungSrath nicht entsi rechen zu können glaubte. Von
daher die Reklamationen voü verschiedenen Mitgliedern dieser
Versammlung. Wenn wir bis jetzt hätten zu einem Verantwort-
lichkeitögcsetze gelangen können, so würde vielleicht die
vorgeschlagene Redaktion annehmbar sein. Aber so lange wir kein
VerantwortlichkeiiSgesetz haben, dürfen wir nicht den Regie-
rungSrath hier beauftragen, da ja bis jetzt schon Gegensätze in
dieser Sache vorgekommen sind, welche sehr wesentlich gestört
haben Hätte der RegicrungSrath bei der Masse seiner Ge-
schäfte diese Gegenstände mit hinlänglichem Ernste auffassen
können, so würde er gesehen haben, daß Maßregeln nöthig
waren, entweder um zur Ocffuung der städtischen Archive zu
gelangen, öder doch wenigstens um zu verhüten, daß nicht die
künftigen Richter in die Unmöglichkeit gerathen, wegen allfälli.
gen Alterationen in den Stadtarchiven klar in die Sache zu
sehen. Mein Antrag ging somit dahin, mit der Erörterung
jener 8 Punkte die Kommission zu beauftragen und dann den

RegicrungSrath unter seiner Vcrantwortltchkeit aufzufordern,
der Kommission alle nöthig erachteten gesetzlichen Mittel zur
Erreichung ihres Zweckes an die Hand zu geben.

Schläppi. Wie sehr ich der Spezialkommission ihre Mühe
und Ausdauer verdanke, so kann ich hier ihre Ansicht durchaus
nicht theilen. Schon gestern ist ja ein Anzug verlesen worden,
worin mau vom RegicrungSrath über sein in dieser Sache
bereits beobachtetes Verfahren Auskunft verlangt. Ich finde
cS dennoch aus diesem Grunde nicht räthltch, den RegicrungSrath

mit der weitern Erörterung dieser Angelegenheit zu
beauftragen. Setzen wir lieber den RegicrungSrath in die Möglich,
keit, unS sobald alS cö geschehen kann, sehnlichst gewünschte
Gesetze vorzulegen. Ich trage nach f. H dcS GroßrathSrcgle-
menlö darauf an, daß entweder eine besondere Kommission für
diese 8 Punkte niedergesetzt, oder daß die nämliche Kommission,
welche den ganzen Prozeß leiten soll, damit beauftragt werde.
Der RegicrungSrath soll dann dieser Kommission in jeder
Beziehung an die Hand zu gehen haben.

v. GoumoenS. Ich muß den Antrag, des Hrn. Fellenberg

ganz unterstützen, indem er einzig die gesetzlichen Mittel



an die Hand giebt, zur endlichen Oeffnnng der städtischen Ar,
chive zu gelangen.

v. Jen «er, RegierungSrath. Ich hingegen müßte denselben

bekämpfen. Sobald man der Kommission die Leitung der ganzen
Sache geben will, so scheint cS mir consequent, daß dann diese

Behörde auch die nöthigen Vollmachten zur Execution habe.

Daher möchte ich dann den RegierungSrath lieber ganz auS

dem Spiele lassen. Sobald die Kommissionsvou dem RcgierungS-
rarh clwaö verlangt, das er nach unsern Gesetzen nicht geben

zu können glaubt, so wird er es refüstren. ES liegt also ganz
in der Natur der Sache, daß diese Kommission jetzt auch mit
allen nöthigen Vollmachten ausgerüstet werde.

Jaggi, RegierungSrath Nach Antrag V haben wir die
beiden Uebercinkünfre vom 4, Mal und >7. August für aufgehoben

erklärt; nun fragt es sich: wer soll diesen Beschluß ere-

quircn, der RegierungSrath oder die Kommission? Der Antrag
VI läßt darüber einigen Zweifel, und darüber sollte sich die

hohe Versammlung jetzt aussprechen.

M a ni, Gerichtspräsident. ES kann nicht bloß darum zu
tbun sein, daß die Kommission, welche nach meinem Dafürhal-
reu allerdings mit der Erörterung jener Punkte beauftragt werden

soll, dabei stehen bleibe, sondern sie soll diese Punkte, je
nachdem sie sich herausstellen werden, zugleich mit den übrigen
Ersatzforderungen vor dem Gerichte verfolgen. Hiefür soll die

zu ernennende Kommission instruirt werden. Ich trage daher
auf folgende Redaktion an:

,> Der Große Rath beauftragt endlich dieselbe Kommission,
zu Erörterung der noch nicht oder nicht völlig aufgeklärten, im
gedruckten Berichte pag. 2i6 und folgende bezeichneten 8 Punkte, so

wie der wcitern im Verlaufe der Erörterung steh herausstellende
Gegenstände alle gesetzliche Mittel in Anwendung zu bringen,
und je nach dem Ergebnisse uud der Natur des Gegenstandes
entweder zdie Sache in Verbindung mir den übrigen Reklama-
lionS- und Ersatzforderungen vor den competence!-! Richter zu

bringen, oder solche der zuständigen Behörde zu Einleitung
einer Voruntersuchung zuzustellen, oder endlich über dieselbe

Bericht an den Großen Rath zu erstatten. "

Mühle mann. Wenn der Hr. Rapporteur bei einem

frühern H geglaubt hat, ich wolle die hier ausgestellten Gegen-
stände von jenen übrigen trennen. so hat er steh geirrt. Meine
Ansicht war aber die, daß diese 8 unveränderten Punkte erörtert

werden müßten, bevor man vor Gericht trete. WaS denn
die fernere Untersuchung betrifft, so bin ich ganz einverstanden,
daß man dafür nicht den RegierungSrath in Anspruch nehme,
während die gerichtliche Verfolgung der Sache einer Kommisston

übertragen wird. Eine andere Frage ist dle: kann-oder
soll oder darf der Große Rath diese Kommission auch mit den

erforderlichen,Gewalten ausrüsten? Ich für mich möchte in
dieser Beziehung bei der bisherigen Ordnung der Dinge bleiben.

Der Große Rath hat seiner Zeit schon dem RegierungSrath

in dieser Beziehung nicht nur stillschweigend den Auftrag
ertheilt, er solle der Kommission gehörig an die Hand gehen;
sondern der Große Rath hat dieses im letziverflossenen Jahre
mit ausgedrückten Worten gethan. ES kann freilich sein, daß
dann die Kommlssion einiges vom RegierungSrath verlangte,
was dieser nicht als gesetzlich betrachtete. Bei diesem Anlasse
glaube ich daher, der Große Rath solle jetzt etwas weitere und
bestimmtere Aufträge geben- Diese Sache betrachte ich für mich,
wie schon gestern hinlänglich gesagt worden, als keine Civilsa-
che, sondern als eine VerwaltüngS- und VollzwhungSsache. WaS
sich'also auf die Dotattonsurkunde bezieht, darüber soll kein
Streit mehr walten, man soll bloö daS Nichtvollzogene vollzie-
hen. Wenn eS sich nun wirklich hier um eine VerwaltüngS-
i'ache handelt, und da der Große Rath die Oberaufsicht über
alle Verwaltungsbehörden, sowohl Regierungsbehörden als Gc-
meindSbchörden, zu führen hat; so hat er auch daS Recht,
cntweder durch den RegierungSrath oder durch eine Großraths-
lommlssion Einsicht in die Archive und Verwaltungen aller
dieser Behörden nehmen zu lassen. Ich glaube, daö sei nicht
bloß Theorie, sondern wir haben Beispiele auS neuerer und

älterer Zeit, daß dieser Grundsatz auch in praxi angewendet
wird. Ich möchte also jetzt dem RegierungSrath einen weitern
Auftrag geben als im vorigen Jahre; ich möchte ihm speziell
anbefehlen, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, so

wie mit allen denen, welche ihm der Große Rath etwa noch
sonst zu Gebote stellen wird, dafür zu sorgen, daß der mit der
weitern Untersuchung zu beauftragenden Kommission alle Mittel
zu Oeffnnng der städtischen Archive in die Hand gegeben wer-
den. Ich hoffe zwar, cS werde hier nicht nöthig sein, Gewalt
anzuwenden, denn cS muß im Interesse der Bürgerschaft von
Bern selbst liegen, dieser Kommission bereitwillig entgegen zu
kommen; aber wenn Gewalt nöthig würde, so soll der Große
Rath vermöge seines OberaufsichrSrcchteö befehlen, daß sie

angewendet werde-' Daö ist, worauf ich antrage.

Ttllier. Mir scheint, für alles, was die Stellung und
Würde einer rechtmäßigen Regierung erfordere, sei un Artikel
gesorgt. Allein ich verwahre mich feierlich gegen die Anwendung

jeder andern als gesetzlichen und verfassungsmäßigen Mittel
denn jedes andere Verfahren ist dasjenige der Räuber.

Wenn eS nöthig werden sollte, so müßte ich diese ausdrückliche
Verwahrung zu Protokoll geben.

Eggimann. Die Verfassung übergicbt dem Großen Rathe
die eigentliche Gewalt; er ist die Behörde, welche überträgt.
Der Große Rath kann also einer Spezialkommission die gleiche
Gewalt einräumen, die er dem RegierungSrath einräumt. Durch
Erfahrung sind wir aber belehrt, wie die Stadt cS versteht,
durch unzählige Weigerungen und Ausflüchte und Windungen
unS von der Erreichung unsers Zieles abzuhalten uud zu machen,
daß ausdrückliche Beschlüsse dcS NegierungSrathS nicht vollzogen

werden. — Ich finde daher, cS sei ganz der Fall, einer
außerordentlichen Spezialkommission sofort auch die nöthigen
Vollmachten zu ertheilen. Hr. NcgierungSstatthaltcr Mühlemann

hat es gewiß gut gemeint, aber er hat wohl cbcn als
RcgierungSstatthalter geredet.

Kasthofcr. Zwei Executivbchördcn im ^Staate sollen
nicht sein. Ich wünsche auch, daß die Kommission alle Mittel
ergreife, und die noch dunkeln Punkte zu erläutern; aber Exe-
cutiv-Maaßregcln gehören nicht m ihre Hände; das wäre nicht
konstitutionell. Ich habe die Ueberzeugung, das Pflichtgefühl
dcS NegierungSrathS sei noch ungetrübt, und er werde in
allem Gesetzlichen der Kommission bcistehcn. Sollte aber der
RegierungSrath wider Verhoffcn dieses nicht thun, so haben
wir Mittel in der Hand, den RegierungSrath so gut, als man
z. B. früher daS Öbcrgericht absetzen wollte, entweder ganz
oder zum Theil zu entlassen. So lange wir daS nicht thun,
sollen wir den RegierungSrath in seinen Exceutiv-Vollmachten,
die er zufolge der Verfassung hat, ungekränkt und ungestört
belassen.

Jaggi, Oberrichter. Dieser Meinung müßte ich ganz
beipflichten, denn das wäre ein Staat im Staate. ES wäre
ein gänzliches Mißverstehen der Verfassung, wenn wir dergleichen
Bestimmungen aufstellen wollten. Was darauf geführt hat,
anzutragen, daß der Kommission eine solche Gewalt eingeräumt
werde, ist nur der Umstand, daß der RegierungSrath der
Kommission nicht nach ihrem Wunsche mit Oeffnung oder Versiege-
lung der städtischen Archive habe an die Hand gehen wollen.
Allein ich erwarte von der Kommihion, daß, wenn der
RegierungSrath in gesetzlichen Sachen ihr nicht an die Hand gehen
wollte, sie dann ungesäumt den Hrn. Landammann ersuchen
werde, den Großen Rath einzuberufen, damit derselbe zwischen
dem RegierungSrath uud der Kommission entscheide.

Wäber, Oberstlieutenant. DaS eben wollte ich auch
bemerken. Ich hege daS Zutrauen zu unserm gegenwärtigen Hrn.
Landammann, daß er diese wichtige Angelegenheit im Äuge
behalten und, wenn eS nöthig sein sollte, thun werde, was
seines Amtes ist. Ich stimme zum Antrage, daß die Kommission
für alle Erckutivmaaßrcgcln sich an den RegierungSrath wende.

(Fortsetzung folgt.)



Aid. 32.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Außerordentliche Frühltngssitzung,

(Nicht offiziell.)

(Fortsetzung der 2. Sitzung. Freitag den 8. April 1836.)
(Bernische Dotationsverhältnisse.)

Wpß, RcgicrungSrath. ES walten da irrige Begriffe ob.

Man setzt voraus, der RegicrungSralh sei gleichsam die willen,
lose Maschine einer jeden GroßrathSkommission. Nein, Tlt./
daö ist der Regierungsrath nicht. Der RegicrungSralh hat seine

verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten; er ist darauf beeidigt,
und von diesem Eide können auch Sie ihn nicht dispensiren.
Sobald nun die Kommission vom RegicrungSralh eine Maaß,
regel fordert, so ist er verpflichtet, zu untersuchen, ob diese

Forderung gesetzlich sei. Findet er sie gesetzlich, so wird er

sie gewähren; findet er sie nicht gesetzlich, so wird er sie nicht
gewähren. Der RegicrungSralh sieht nicht über den Gesetzen, so

wenig alS'der Große Rath über denselben steht. Man kann ja
den RegicàngSrath zur Verantwortung ziehen, wenn er allenfalls

seinen Pflichten nicht genügt. Sobald Sie also befehlen

wollen, der RegicrungSralh solle der Kommission mit allen

gesetzlichen Mitteln an die Hand gehen, so können Sie eö thun;
aber weiter gehen können Sie nicht, denn selbst wenn Sie nm
Mebrbei: der Stimmen eö befehlen.würden; so würde dennoch

der RegierungSrath keine ungesetzliche Forderung gewähren,
denn den RcgicrungSrath so wenig alS daö Obergcricht können

Sie von seinem Eide entheben.

M ichel. Wenn ich den Antrag des Hrn. GerichlSpräsid?Nten
Mani recht verstanden habe, so schlägt er ausdrücklich nur
„gesetzliche" Mittel vor. Also ist da gar nicht gesagt, daß die

Kommission den RegierungSrath alS Maschine brauchen könne.

Ich will auch nicht zwei Regierungen im Staate, aber Mir
scheint, der Antrag von Hrn. Mani sei mißverstanden worden;
ich wünsche, daß er nochmals abgelesen werde.

Der Hr. Landammann licüt diesen Antrag nochmals ab.

Zahler. ES wird hier nirgends vom Art. V. etwas gc.
sagt. Gestern haben Sle die Vcrkommnisse der abgetretenen
Regierung mit der Stadtverwaltung vom Jahr I83l als
aufgehoben erklärt. Nun heißt cS hier im Antrag VI., der Re»

gierungSrath, oder wahrscheinlich jetzt die Kommission, solle
alle diese Sachen des weiter» verfolgen. Nun muß ich bitten,
daß da bestimmt werde, wie und von wem der gestrige Beschluß
realisirt werden solle. Die Ausführung einer kraft der Sou-
veränetät genommenen Erkanntniß ist nach meiner Ansicht Sache
der konstitutionellen Exekutivbehördc, d. h. deS RegicrungSraths
und also nicht der Kommission.

Belrichard äußert seine Verwunderung über die

Meinung, welche so eben Hr. Zahler abgegeben hat. ES ist keinem

einzigen Mitglied in den Kopf gekommen, daß die Kommission
einen Eingriff auf die Rechte deS RegicrungörathS thun könne,

welcher allein mit den Exekutivmaaßrcgeln, die die Umstände

erfordern, beauftragt werden kann.

Wüth ri ch. Konsequent mit den frühern Beschlüssen müssen

wir hier ebenfalls die Kommission an die Stelle deS Regie-
rungSrathS setzen. Bei diesem Anlasse sprach man von den

Mitteln der Exekution u f. w. Ich bleibe hier einfach beim
Auftrage zur weitern Erörterung stehen. Dann aber erfordert
es noch einen 2. Artikel, in welchem dem RegierungSrath der
Auftrag gegeben würde, die Kommission mit allen gesetzlichen
Mitteln zu unterstützen. Darinn liegt dann nichts konstitmions-
widriges. Wir könnten uns also gar wohl dem Antrage des
Hrn. Gerichtspräsidenten Mani anschließen, nur müßte noch
1-ner Auftrag an den RegierungSrath beigefügt werden.

Kohler, RegierungSrath. Auf die Frage, wer den
Beschluß in Betreff deS Antrags V. zu cxequiren habe, ist bereits
von einem Mitgliede der Kommission, von Hrn. Belrichard,
geantwortet worden. ES-ist da weiter gar keine Exekution
möglich oder nöthig, als daß der Hr. StaatSschrciber ein
Dekret ausfertige, das dann der Stadt mitzutheilen ist. Unser
dahcrige Beschluß ist ja nur eine Wiederherstellung in den
frühern Zustand. Seit 1803 befanden sich die Insel und das
äußere Krankenhaus in den Händen der Stadt, und zwar in-
folge der DorationSurkunde, wie nämlich die Stadt behauptete,
b»S zum Jahr 1829, wo dann die Insel durch eine besondere
Verkommniß der Stadt übertragen wurde. Von da an besaß
die Stadt die Insel infolge dieser Verkommniß. Damit nun
die Sradt Bern ihre Ansprüche auf das Eigenthum der Insel
nicht auf die,e Verkommniß, welche vom Großen Rache am
4. Mai iS3i unbefugt ratifizirt worden ist, stützen könne, haben
Sie dieselbe gestern als Souverän aufgehoben. Dieses ist somit
eine abgethane Sache, welche keine fernern Maaßnahmen zur
Folge hat. Anders verhält eS sich mit den übrigen
Gegenständen, in deren aller Besitz die Stadt bleibt bis nach Aus.
fällung eines Urtheils. Bezüglich dann auf den 'Antrag VI.
selbst waltet darüber mehrfacher Irrthum ob. Man stellt sich
vor, man verlange für die zu erwählende Kommission Gewalten,
die mit den verfassungsmäßigen Gewalten im Widersprüche wären.
Wenigstens im Borschlage des Hrn. Gerichtspräsident Mani
kann ich dieses unmöglich finden. Hr. Mani will bloß anstatt
deö RegicrungörathS die Kommission mit der Untersuchung be.
auftragen, und dieselbe anweisen, hicfür die ihr zu Gebote
stehende gesetzliche Mittel in Anwendung zu bringen. ES fragt
sich im Antrag VI. bloß: wenn infolge der nähern Erörterung
der acht noch unerledigten Punkte neue Reklamationörcchte zum
Borschein kommen sollten, — hat sich da die Kommission zuerst
an den RegierungSrath oder an den Großen Rath zu wenden,
oder soll sie befugt sein, diese Gegenstände sogleich mit den
übrigen vor dem betreffenden Nichter einzuklagen? Wenn wir
dieses der Kommission auftragen, so ist daö allerdings eine
Vollmacht, aber keine Gewalt. Sollten nämlich im Verlaufe der
Untersuchung über diese acht Punkte z. B. Judicien von begangenen

Verbrechen u. s. w. zum Vorschein kommen, so wäre eö

doch ganz unzweckmäßig, wenn die Kommission diese zuerst dem
Großen Rathe mittheilen müßte. ES ist vielmehr weit besser,
sie wende sich in diesem Falle sogleich an die kompetente Be-
Horde, welche dann wissen soll, was sie zu thun hat. So finde
ich wahrhaftig in den Vorschlägen von Hrn. Mani nichts
ungesetzliches, fit ich müßte durchaus demselben beistimmen.à



Abstimmung.
Für den Antrag VI./ wie er ist/ mit Vertäu»

schunq von „Regierungsrath" gegen
„Kommission-- .2 Stimmen.

Für den Antrag von Hrn. Mani große Mehrheit.

Köhler/ Regierungsrath. Nachdem Sie nun Tit. über

alle sechs Anträge der Kommission entschieden haben/ wird es sich

fragsn, ob irgend jemand noch etwas beizufügen habe. Die
Kommission findet sich nicht im Falle/ von sich aus nachträgliche
Vorschläge zu machen; sie bittet daher ehrerbietigst den Großen
Ralb um ihre Entlassung, in der Hoffnung, es set ihr gelungen,
dem in sie gesetzten Zutrauen wenn auch nicht vollständig/ so

doch einigermaßen zu entsprechen. Namentlich wünscht dann

die Kommission, daß/ da sie in ihren Arbeiten weitet gegangen

ist, uls ihre Aufgabe es erfordert hätte, der Große Räch seine

Billigung oder Mißbilligung darüber aussprechen möge, indem

dieses der Kommisston gestern verschiedentlich zum Vorwurfe
gemacht worden ist. Ein solches Urtheil des Großen Rathes
ist wichtig für ähnliche Fälle, und ich muß also Namens der

Kommission darum bitten.

Mani, Gerichtspräsident. Man sollte noch der Kommission
einen kleinen Kredit eröffnen, um allfällige nöthige Ausgaben
damit zu bestreiten. Ich schlage unmaßgeblich Fr. 6000 bis

10,000 vor.

Köhler, Regierungsrath. Allerdings werden solche Aus-
lagen hier und da nöthig sein; indessen muß ich bemerken, daß

bisher der Regierungsrath jedem daherigen Ansuchen der
Kommission sofort aus seinem Nathskredit entsprochen hat; ich soll
glauben, der Rcgicrungsrath werde immer fortfahren, ein

Gleiches zu thun. Indessen, wenn man der Kommission einen
besondern Kredit eröffnen will, so habe ich nichrS dagegen;
Fr. 10,000 sind aber auf jeden Fall zu viel.

Fetscherin, Regierungörath. Gestern haben 2 Burger
von Bern erklärt, daß sie durchaus nicht möchten, daß der

Stadt etwas bleibe, was ihr nicht gehöre. Ich theile diese

Gesinnung und wünsche, daß sie die Gesinnung sämmtlicher
Burger der Stadt sein möchte. Ungerecht Gut gedeiht nicht,
— daö ist ein altes und wahres Sprichwort. Andererseits
wünsche ich aber auch, daß, was der Stadt mtt Recht gehört,
ihr auch ungeschmälert bleibe, und ich würde, wenn das
rechtmäßige Eigenthum der Stadt angegriffen werden sollte, der
Erste es vertheidigen helfen. Eingedenk aber jenes erwähnten
Sprichwortes halte ich mich verpflichtet, da, wo ich glauben
muß, daß die Stadt etwas unbefugt besitze, darauf aufmerksam
zu machen. Der Hr. Rapporteur hat die Versammlung gestern
erinnert, daß einer der Gründe, welche beweisen, daß die Insel
dem Staate und nicht der Stadt Bern gehöre, namentlich in
Litt. b. vom Nr. 3 des 6ten Abschnittes der städtischen Doralionö-
nrknnde liege, wo cS heißt:

„l>. Der große Burgerspital sammt seinen Gebäuden,
liegenden Gütern, zinstragenden Kapitalien, Zehnten und Bodcn-
zinsen, ausschließlich bestimmt zur Unterhaltung abgelebter, ge-
brechlichcr, dürftiger Stadtburgcr, sowie zur Unterstützung armer
Reisender, dem also die sogenannten K in dbeltstube, Grind-
st ube, P r 0 bckn r st u be, laut Uebereinknnft sollen abgenommen
werden, um solche in die Insel und das äußere Krankenhaus
zu verlegen.--

Warnm sollten damals die Kindbctlstube u. s. w. dem
großen Burgerspital abgenommen und in die Insel verlegt
werden Weil diese Stuben nichl lokale Anstalten sind, sondern
in ihrer Wirksamkeit sich mehr oder minder über den ganzen
Kanton erstrecken. Daher war es natürlich, daß man sie dem
Burgerspitale abnadm. Daß man sie aber der Insel zutheilte,
zeigt ausdrücklich, daß die Insel schon damals als eine Kauco-
nalanstalt angesehen wurde. Diese Anstalt, die Grindstube aus-
genommen, wurden überdicß der Insel übergeben vhwe Eni-
schädtgung, was sich leicht erklärt, indem man die Insel als
Kantonalaiistalt ansah und daher den Burgerspital von jenen
Beschwerden, die für eine Lvkalanstalt nicht paßten, befreite
und sie dafür der Insel als einer Kanronalanstalt auflegte.
Auf dieses hin wandte sich die Jnseldtrckrion an die Regierung,

Z -
damit diese ihr ein Lokal für jene Anstalten anweise. Nun
siuden wir, daß die Regierung der Insel zu diesem Zwecke die
an das damalige BallenhauS angebaute Wohnung überließ, und
daß sie auch alle die daherigen Einrichtungen und Reparaturen
bezahlte. Daraus geht also noch.demlicher hervor, daß die Insel
eine Kantonalanstalt ist.

Zufällig stieß ich noch auf einen andern Punkt, wie man
denn, wenn man so in den alten Manualen herumstöbert, gar
manches Interessante findet. In dem sogenannten Nosabüchlctn
findet sich auf pag. 86, daß im Jahr 1836 die Insel mit
Fr. 98,000 ausgestaltet worden sei, alS Erlöschung einer Schuld
nebst ausstehenden Zinsen. Neugierig zu wissen, woher diese

Schuld stamme, sah ich daraus in den Manualen nach. Ich
fand da ein Schreiben vom 29. August 1804 unterzeichnet: „der
Finanzrath hat für nöthig erachtet, darauf Bedacht zu nehmen,
daß im Fall Nachschlagung, die dazu (zur Uebernahme des

Grcng-Guts zu Handen der Insel) erforderliche Summe der
Fr. 120,000 auf 12. September bezahlt werden könne.-- ES
ist auffallend, daß hiebet gerade die zwei Personen siquriren.
welche wir auch im Dotationsberichte oft erwähnt finden. —
ES findet sich nun, daß diese Summe der Fr. 98,000 von Hrn.
NathSherrn Zeerleder der Insel geliehen worden zum Ankaufe
der Greng-Güttr, später, ich weiß nichl wie, an die Stadt kam.
Auch hat bei Anlaß einer RechnungSpassalion die Insel für gut
gefunden an den Hrn StaatSrath Bay ein Schreiben zu rich,
ten, worin sie ihre Verwunderung ausdrückt, daß diese von
Tit. Rathsherrn Zeerleder zu Bezahlung der Grcng.Güler
vorgeschossenen Summen von zusammen Fr. 98,000, die sie unzins.
bar geglaubt, nun als zinsbar sich eingetragen finden. Der
Hr. StaatSrath wird nun ersucht, diese Sache zu erläutern, bei

Tit. Ftnanzkommission darüber anzufragen, die dienlichen
Vorstellungen deßhalb zu machen und zu trachten, daß dieser wich,
tige Gegenstand berichtigt werde. Der Hr. StaatSrath machte
darauf hin unterm 9. Januar 1808 einen Bericht, daß bei der
Finanzkommisston der Stadt und der Organisationskommission
zu definitiver Bestimmung der von der LiguidationSkommlssion
ausgesetzten Dotationsfonds für die Insel angetragen worden
sei, infolge dessen wurde bei der kombinirtcn Kommission s»l.
28. Dezember 1807 erkannt, Tit. Hr. Scckelmcister Ienner und
Tit. Hr. Seckelmeister Fischer sollen schleunig untersuchen und
ihr Befinden erstatten. Später findet es sich, daß der Einziehe»
der Insel die Weisung bekommt, die Adbezahlung der Zinsen
einstweilen auö obwaltenden Gründen zu verschieben. Da mir
nun Zeit und Gelegenheit fehlen, diese Sache völlig aufzuhellen,
so k^un ich hier nur Vermuthungen geben, keine Gewißheit,
aber durch Andeutungen bin ich vielleicht im Stande, daß man
dem Zusammenhange ganz auf die Spur wird kommen können.
Daö Schreiben der Inseldirckcion (betläufig gesagt auf pag. 160
der Beilagen des DocationSberichts) drückt die Hoffnung aus,
daß der Insel die bekannten 600,000 Gulden als Eigenthum
belassen werden möchten, da sie eben in Aussicht hierauf so be-
trächtliche Gütcrankäufc gemacht habe. — Auf dieses Schreiben
findet sich keine Antwort. — Ich habe nun da eine Vermuthung,
und wenn ich diese Vermuthung hier ausspreche., so spreche ich
damit noch keine Verdächtigung aus. Mir will nämlich scheinen:
diese Summe der Fr. 98,000 die zuerst von Hrn. Rathsherrn
Zeerleder, dann von der Stadt übernommen, der Insel so lange
unzilisbar gelassen worden und auf deren UnzinSbarkeit die
Insel rechnete, dürste auch solchen 1793 geretteten Geldern
auö einem geheimen Fond entstammen und sei der Insel bloß
darum unzuîSdar belassen und endlich geschenkt worden, um sie

einigermaßen wegen des Verlustes ihrer gerechten Ansprache auf
die ihr gebührenden 600 000 Gulden zu trösten. — Ich wieder,
hole, daß, sowie ich einerseits die Stadt Bern gegen jeden
Angriff auf ihr rechtmäßiges Eigenthum vertheidigen wurde, so

auch ich andererseits mich nicht beflecken möchte, an ungerechten.
Gute Theil zu haben. Ich möchte daher bloß die von nur so

' eben angebrachten Nolizen der künftigen Kommission zur Be-
hcrziguug empfohlen haben.

Iaggi, Oberrichter. ES scheint nur, wir seien da ein

wenig vom Geschäfte abgekommen; es handelt sich darum, nach
dem Antrage deö Hrn. Rapporteurs die dlShcnge Komunssion
zu entlassen und sich wegen der sogenannten Ueberschrcitung

'
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ihres Auftrags auSzusprechen. WaS die Entlassung der Kont-
mission betrifft, so muß diese statt finden/ denn ihr Auftrag
ist erfüllt / und zwar hat die Kommission den Dank dieser Ver-
sammlung in hohem Grade verdient. Was denn die Ueber,

schreitung des Auftrages betrifft / so ist diese implicite bereits
genehmigt worden/ denn wir haben ja selbst das angenommen/
was uns eigentlich in Ueberschreitung des der Kommission
gegebenen Auftrages von ihr angetragen worden war. Hierüber
möchte ich also zur Tagesordnung schreiten.

Hr. Landammann. Allerdings ist man von dem eigent.
lichen Gegenstände abgewichen/ es Handell sich lediglich um
die Entlassung der bisherigen Kommission.

Bel richard. Ich unterstütze den letzten Antrag des Hrn.
Regierungsraths Jaggi in dem Sinne/ daß/ da der Große
Rath über die Anträge der Kommission deliberirt und sie an.
genommen hat/ er damit zugleich den Gang / den die Kommisston

befolgt / billigte. Als Mitglied'der Kommission wünschte

ich nicht / daß man einer besondern Billigung Erwähnung thue.

Nachdem die sämmtlichen Mitglieder der bisherigen Spe-
zialkommiffion, nämlich die HHn. Regierungsrath Kohler,
Hiltbrunner, Belrichard und Blaser, den Austritt
genommen haben erfolgt die

Abstimmung.
ES werden erstens die Verhandlungen der Kommission

genehmigt,'zweitens ihr der Dank des Großen Rathes
bezeugt und die Entlassung in allen Ehren ertheilt, alles
durchö Handmehr.

Juker. Ich habe angetragen, ein Honorar auSzusprechen

Dennler. Der Hr. Rapporteur hat unS gesagt, die

Kommission habe für ihre Auslagen immer den nöthigen Credit

beim Negicrungsrath gesunden; also findet da keine Anspra-
che an ein Honorar statt.

Jaggi, Oberrichtcr: Ich finde, es sei der Fall, wenig.
ftenS dem Grundsatze nach em Honorar auSzusprechen, denn

diese Arbeit soll doch nicht gratis gemacht sein.

Weber, v Utzenstors. Ich finde Honorircn und Bezah.
len seien zwei verschiedene Begriffe.

M üblem an n. Ich weiß nicht ganz bestimmt, ob von
daher eine gesetzliche Bestimmung vorbanden ist. Praktisch wird
cS so gehalten, daß die KommftnonSmttglieder aus gleichem
Fuße entschädigt werden, wie die Mitglieder des Großen Rathes.

Hr. La u da m mann. Es wird mir so eben angezeigt,
daß die eigentliche Arbeit der gcdrnkcen Berichte bezahlt wor-
den sei, Sie werden aber entscheiden Tit., ob Sie noch über,
dieß, in eine besondere Gratifikation eintreten wollen.

A b st i m m u n g.

Für eine besondere Gratifikation 62 Stimmen.
Davon zu abstrahiren 8S „

Der Hr. Landammann giebt den wieder eintretenden Mit-
gliedern der Spezialkommission von diesen Beschlüssen Kenntniß.

Fortsetzung der Abstimmung.
Für die zukünftige Kommission einen besondern

Credit zu eröffnen ls Stimmen.
ES auf dem bisherigen Fuße bewenden zn lassen große Mehrheit.

Mü hlcmann. Ich glaube nun, cS sei noch ein anderer Um-
stand nicht ganz erschöpft, indem sich durch die neulich
angenommene Redaktion des Artikels VI vie Sache verändert hat.
Der Auftrag nämlich zur weitern Erörterung der 8 unerörter.
ten Punkte ist jetzt anstatt den: Regierungsrath einer besondern
Kommisston übergeben worden. Wir haben da zugleich beschlossen,

daß diese Kommission allerdings alle gesetzlichen Mittel zur Erreichung

ihres Zweckes in Anspruch nehmen dürfe. Aber cS könn-

ten da vielleicht solche gesetzliche Mittel angewendet werden
müssen, welche einzig in der Gewalt deS RcgtcrungSrathS tic-
gen. Da sollten wir doch gleichzeitig dem RegierungSrath in
einem Zusätze zum Artikel VI den Auftrag gebe», daß er diese

Kommission in ihrem Wirken mir allen tbm zu Gebote stehen¬

den gesetzlichen Mitteln unterstütze. Ich trage zu diesem Ende
auf folgende Zusatzartikel an.

„Der Regierungsrath ist hiemit beauftragt, dieser Kom-
Mission mit allen ihm zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln
die nöthige Handbietung zu leisten, die sie zu Erfüllung ihrer
Aufträge bedarf."

Köhler, RegierungSrath. Dieser Antrag ist ganz natür-
lich. Der Negicrungsrath hat dieß bisher auch schon gethan,
aber es trat dann später der schwierige Umstand ein, daß der
RegierungSrath eine von der Kommission an ihn gemachte und
für geietzlich gehaltene Forderung für ungesetzlich hielt und
nicht gewährte. Dieser Uebelftand wird immer bleiben, und
da bleibt nichts übrig, als daß dann die Kommission, wenn
sie sich von der Ungesetzlichkeit einer gemachten Forderung
nicht überzeugen kann, beim Großen Rathe Beschwerde führe.
Indessen kann man den vorgeschlagenen Zusatz für die neue
Kommission annehmen.

Fellenbcrg. Wenn man alle Mal den Großen Rath in
solchen Fällen zusammenberufen müßte, so wäre das von be-
deutendem Nachtheile. Auf der andern Seite dürfen wir unS
kein Urtheil erlauben, ohne vorhergegangene Beobachtung deS
Grundsatzes: ^nlliüinr et sltcrA pars. Wir können daher erst
dann sehen, in wiefern der vorgeschlagene Artikel begründet
und hinlänglich sei, wann der gestrige Anzug, welcher vom
RegierungSrath eben über sein bisheriges Verfahren in dieser
Sache Auskunft verlangt, behandelt sein wird.

Jonelt. Ich glaube, dieser Antrag sei ganz gleichgültig.
Wollen und können wir die Kommission über den RegierungS-
rath setzen? Ich glaube nicht. Die Kommission kann den Re.
gierungsrath zu nichts zwingen, wenn schon dieser Artikel da
ist. Denn der Negicrungsrath braucht zuweilen nur zu sagen:
wir finden eure Forderung ungesetzlich. Ich vermag also den
Zweck dieses Zmatzarttkcls nicht einzusehen.

Tillier. Die letzte Meinung ist ganz unumstößlich. Der
Auftrag, welchen Hr. Regierungsstatthalter Mühlemann dem
RegierungSrath geben will, hat Letzterer bereits in Kraft der
Verfassung. Jede Kommission des Großen Rathes soll vom Re-
gienmgSralbe durch alle möglichen gesetzlichen Mittel unterstützt
werden. Diesen Zusatz annehmen hieße gerade so viel als
überhaupt dem RegierungSrath den Auftrag geben, nach Gesetz und
Verfassung zu handeln. DaS versteht sich alles von selbst.

Wüth rich. Ich hingegen glaube, dieser Zusatz sei
absolut nothwendig. Man sagt, der RegierungSrath habe diesen
Auftrag bereits. Nein, Tit., es werden die städtischen Ar-
chive geöffnet werden müssen. Nun sagte man gestern, der Re-
gierüngörath habe die Kommission darin nicht unterstützt. Des-
halb kann man aber den Negicrungsrath nicht anklagen, denn
er hatte bis jetzt den Auftrag nicht dazu. Der Regierungsstatthalter

hat daö Recht, jede Gemeinde anzuhalten, daß. sie ihm
ihre Rechnungen u. s. w- vorweise; hingegen die Kommission hat
dieses Recht nicht. Also will man hier nur aussprechen, Haß
wenn die Stadt sich weigere, der Kommission ihre Archive zu
öffnen, dann der RegierungSrath schuldig sein solle, die Kom-
Mission darin zu umcrsu'itzen.

Zahler. In diesem Vorschlage finde ich bloß ausgesprochen,

der RegierungSrath thue, was gesetzlich sei, nicht, wenn
man .cS ihm nicht besonders befehle. Womit regirt man in
Republiken am bcßren? mit dem Zutrauen, das das Volk in
seine Renieruiig setzt. Ist nun ei» solcher Auftrag an den
RegierungSrath geeignet, dieses Zutrauen im Volke zu befestigen?
Nein, Tit., ganz und gar nicht. Darum möchte ich Ueber war-
ten, bis etwa die Kommission findet, der RegierungSrath gehe
ihr nicht mit allen ihm zu Gebote stehenden gesetzlichen Mitteln
an die Hand. Ich will dann lieber aus Anlaß eines Spe.
zialfalles etwas der Art erkennen, als im Allgemeinen einen
Beschluß fassen, den ich unter den gegenwärtigen Umständen für
strenge gegen den RegierungSrath und für ganz geeignet Hai-
ten müßte, allerhand 5m-pl,on gegen ihn z» erwecken. Ich
glaube zwar nicht, daß dcr Anzug in dieser Absicht geschehen
sei, aber er kann doch leicht so verstanden werden. Ich möchte
also, weil dieser Antrag die subtilen Gefühle deS RegierungS-
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raths verletzen und Mißtrauen gegen denselben im Lande herum
verbreiten müßte / davon gänzlich abstrahiren.

Obrecht. Ich muß diese Ansicht unterstützen. Zum
Beispiel die bisherige Kommission hat richtig AllcS bei sich behalten/
was sie gefunden hatte, und es dem RegierungSrath nicht immer
mitgetheilt, so daß dieser dann diese und jene Gründe nicht
kannte/ um derer willen die Kommission von ihm Oeffnung der
Archive verlangte. So konnte cö dann geschehen, daß er nicht
glaubte entsprechen zu sollen. Da aber jetzt einmal die Sache
am Tage ist, so wird der NegicrungSralb gewiß der Kommission

von nun an in allem Gesetzlichen Hand bieten Darum
wollen wir jetzt nicht voreilig sein. Wenn dann später der Re-
gierungSrath cö dennoch nicht thut, so wird die Kommission
vor uns treten und klagen. Dann kömmt eS darauf an, wie
der Große Rath dieses ansieht, und wer zuletzt Recht hat. —

Miche l. Ich will keine Vorwürfe auSsprechen, ob der
Regicrungsrath begründet oder nicht Hülfe verweigert habe;
zufolge d<6 gestrigen AnzugcS wird man seiner Zeit die Beweggründe

davon vernehmen. Allein in diesem Falle muß man
verschiedenes berücksichtigen. Zum Beispiel bei den letzten
Geschichten im Jura hatte der NegicrungSralh Kommissarien dorthin

geschickt mit Instruktionen, aber nebenbei gewiß auch eine
Weisung an die betreffenden Behörde und Beamten, diese Kom-
missaricn mit allen gesetzlichen Mitteln zu unterstützen. Dieses
wird in solchen Fällen immer geschehen müssen, damit die
Instruktionen solcher außerordentlichen Commmirten epeguirt werden

können. Hier nun haben wir bloß eine Instruktion für
die niederzusetzende Spczialkommission aufgestellt; allein der
RegierungSrath könnte sagen: wir haben keinen Auftrag, euch zu
unterstützen. Darum glaube ich: wenn man für dieses oder jenes
Instruktionen giebt, so soll man auch die betreffenden Epccu-
rivbehördcn anweisen, zur Ausführung dieser Instruktionen an
die Hand zu gehen. Ich stimme zum Antrage des Hrn. Regie-
rungöstatthaltcrS Mühlcmann

Tscharncr, Schultheiß. Ich rede lediglich alS Mitglied
des Großen NarhS. Die Sache ist sehr einfach. Sie haben jetzt
dekretier, eine Spczialkommission mir gewissen Aufträgen nie-
derzuscycu. Das natürlichste ist nun, daß der RegierungSrath
hievon offiziell in Kenntniß gesetzt werde. Dieser Ueberwcisung mag
dann im Allgemeinen der Austrag beigefügt werden, daß er
der Kommission in allem Gesetzlichen behiilfiich sein solle. Allein
zu einem besondern Zusatzamkel zum Dekrete selbst könnte ich
unmöglich stimmen.

Iaggi, Obcrrichtcr. Dieses Dekret wäre aber doch offen-
bar ohne den vorgeschlagenen Zusatz nicht vollständig. Wir
finden ja jedem Dekrete den Schluß beigefügt: der RcgierungSrath

ist mit der Vollziehung dieses Dekrets beauftragt u. s w.
Also finde ich in diesem Zusätze nichts besonders und ich könnte
die von Hrn. Zahler ausgeworfenen Bedenklichkciten unmöglich
theilen.

Mani, Gerichtspräsident. ES scheint mir allerdings, ein
solcher Zusatzamkel müsse sein. Wir müssen nicht aus dem
Auge lassen, daß, als von der Stadt die Oeffnung der Archive
verweigert worden war, der RegierungSrath dann zwar beschloß,
die Stadt müsse öffnen; daß aber, alö sich die Stadt wiederholt

dessen weigerte, der RegierungSrath dann nicht einschritt,
so daß also die Archive uneröffnct blieben. Eben so hat der
RegierungSrath sich auch geweigert, die städtischen Archive
wenigstens versiegeln zu lassen. ES soll mich nur wundern,
wenn irgend eine Landgemeinde sich so betragen hätte, ob der
Rcgicrungsrath es so würde angenommen haben.

Stockmar, RegierungSrath, verlangt, daß das Schreiben
der Spezialkommisston an den RegierungSrath vom 6. Oktober
1835 abgelesen werde.

Diese Ablesung findet statt; wir haben das Schreiben schon
in Nr. 29 pag. i mitgetheilt.

Roschi. Sowie uns hier die Sache vorgetragen worden
ist, ericheint die hiesige Burgergemeindc in Absicht auf die
verweigerte Oeffnung der Archive im Lichte der Widerspenstigkeit
gegen ihre Regierung. Ich kann aber nicht umhin, hier bei

diesem Anlasse zu erklären, daß die bürgerliche Gemeinde von
Bern, sowie ihre Behörde, niemals die Oeffnung der Archive
unbedingt verweigert haben. Beide erklärten von Anfang, daß
sie nur zufällig Kenntniß von den Zwecken der Spezialkommission
erhalten hätten; nun aber sei in den öffentlichen Blättern daS
alö die Aufgabe der Kommission bezeichnet gewesen, daß sie
die Rechtmäßigkeit der DotationSnrkundc untersuche; später
aber habe cö geschienen, die Kommission sei beauftragt, daü

Eigenthum der Bürgerschaft anzugreifen. Als demnach die
Kommission die Oeffnung der städtischen Archive verlangt habe,
so habe man allerdings glauben müssen, die Kommission bcab-
sichtige damit Eingriffe in das städtische Eigenthum; die Stadt
sei nun aber nicht verpflichtet gewesen, zu solchem Zwecke ihre
Archive zu öffnen. Die Burgergemeindc von Bern und ihre
Behörde haben aber zugleich erklärt, daß, wenn diese Oeffnung
auf richterlichem Wege verlangt würde, sie sich dessen nie weigern
werden; sie wandten sich, deßhalb in ehrerbietiger Vorstellung
an die Regierung, und cS thut mir sehr leid, daß dieses
Schreiben nicht in den gedruckten Bericht aufgenommen worden
ist. ES ist also durchaus nicht von Widerspenstigkeit gegen die
Regierung die Rede, sondern die Burgergemeindc n. s. w.,
glaubte im rechtmäßigen Besitze von Sachen zu sein, die man
ihr nun anlasten wolle. Ich glaube, die Bürgerschaft von Bern
sei in dieser Beziehung vollkommen gerechtfertigt.

A b ft i m in u n g.
Für den Zusatz von Hr. Mühlemann große Mehrheit.
Dagegen ks Stimmen.

Hr. Landammann. Sie haben beschlossen, eine neue
a»6 5 Mitgliedern bestehende Spezialkommission nieder zu setzen.
Da die Wahl jetzt sogleich vor sich gehen wird, so will ich
fragen, ob diese durchS öffentliche oder geheime Stimmenmchr
geschehen sott.

v. Tavel, alt-Schultheiß. Jett trage aus'S öffentliche
Mehr an.

Diesem Antrage wird durchS Handmehr beigepflichtet, und
zugleich mit Mehrheit gegen t7 Stimmen beschlösse», daß auch
andere Staatsbürger als nur Mitglieder deö Großen NatheS
wählbar seien.

ES sind 15-1 Mitglieder anwesend; daS absolute Mehr ist

also 73.

Wahl für die erste Stelle.
Vorgeschlagen werden: die HH. RegierungSrath Köhler,

alt-RegierungSrath Schnell, Bclrichard, NegierungSstatthalter
Weber u. f. w. u. s. w-

Hr. RegierungSrath Kohler wird mit großer Mehrheit
gegen i Stimme ernannt.

Wahl für die zweite Stelle.
Vorgeschlagen werden: die HH. alt-RegierungSrath Schnell,

NegierungSstatthalter Weber, Velrichard und Hiltbrunncr.
Hr. alt-RegierungSrath Schnell wird mit großer Mehrheit

gegen 7 Stimmen ernannt

Wahl für die dritte Stelle.
Vorgeschlagen werden: die HH. Fürsprech Blösch,

Hiltbrunncr Bclrichard, Blaser und Vermeille.
Ernannt wird Hr. Fürsprech Blösch mit 9t Stimmen

gegen 13.

Wahl für die vierte Stelle.
ES erhalten Stimmen:

Hr. Velrichard im i. Skr. 73 im 2. Skr. 07 im 3. Skr.
„ Vlüst 2, „ 07 97

„ Vermeille 13 3

Hiltbrunncr 13 12

Michel „ 3

u. s. w.

Hr. Plüß ist somit im 3. Skrutinium durch'S absolute
Mehr ernannt.



Wahl für die fünfte Stelle.
ES erhalten Stimmen:

Hr. Vermeille im i. Skr. 39 im 2. Skr. ss im 3. Skr. si
» Belrichard -, Z3 „ 68 «

« RR. Fetscherin » n -, 13 » 6

» Michel „ -, 9
Hiltbrunner -, s

u. f. w.
Hr. Vermeille ist somit im 3. Skrutinium durch'ö absolute

Mehr ernannt.

Hr. Landammann. Somit, Tit., wäre dieses Geschäft
für jetzt beendigt. Ich zeige zum Schlüsse an, daß so eben

vom Regierungsrath eingelangt ist: ein Vortrag mit Projekt,
dekret in Bezug auf die Unruhen im Jura. Ich werde diesen
Gegenstand morgen zur Behandlung vorlegen, wenn nämlich,
da desselben im Einberufungöschreiben nicht ausdrücklich er-
wähnt worden ist, niemand gegen die Behandlung proteftirt.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Dritte Sitzung.

SamStag, d e n s. April.
Morgens um 9 Uhr.

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Nach dem Namensaufrufe und Genehmigung des Protokolls

giebt der Hr. Landammann Kenntniß von einer

t) Vorstellung der Gebrüder Bichsel von Rüxau,
Beschwerden gegen den dortigen Gemeinderath enthaltend;

2) einem Anzug datirt vom 7. April, von Hrn. AmtS-
schreiber Bühler, betreffend den in dortiger Gegend bestehen-
den See. und Landzoll. — wird verlesen.

Hr. Landammann. Die eigentliche Veranlassung dieser
außerordentlichen Sitzung des Großen Rathes waren die An-
träge der Dotationskommission. DaS EinberufungSschrciben sagte
aber, daß wahrscheinlich noch einige andere wichtige und un-
aufschtebbare Gegenstände behandelt werden dürften. AlS ein
solcher ist gestern vorgelegt worden ein DekretScntwnrf des Re-
gierungSraths, betreffend eine Amnestie hinsichtlich der stattge-
fundenen Unruhen im Jura. Ich will nun diesen Dekretöent-
wurf vorlesen lassen und erwarten, ob Sie, Tit., in diesen
Entwurf eintreten wollen.

Der Dekretsentwurf, welcher nun verlesen wird, lau-
tet so:

Der Große Rath der Republik Bern, auf den Antrag des
RegierungörathS, in Betrachtung:

Daß die seit dem 20. Februar in den katholischen Gemein-
den des Jura stattgefundencn Unruhen offenkundig das Werk
einiger weniger Personen gewesen;

Daß alö Hauptanstifter derselben/ namentlich die Herren
Bernhard Cuttat, Pfarrer zu Pruntrut, Jakob Spahr und Pe.
ter Belet, Vicarien daselbst, der erstere zugleich verantwortli-
cher Redacteur, der letztere Mitarbeiter am Zemmgöblatte,
i'-mii lle 1.1 jus!,?«, erschienen;

Daß ein Theil der katholischen Bevölkerung sich zu ver.
schiedencn > ordnungswidrigen Handlungen, wie Aufpflanzen
von Bäumen, als Symbol der Protestation gegen den Groß-
rathsbcschluß vom 20. Februar u. s. w. hat hinreißen lassen;

Daß jene Unruhen bedeutende Kosten verursacht, welche
billigerweise von dem LandcSthcile getragen werden sollen, der
dieselben veranlaßt;

Daß eö endlich im wohlverstandenen Interesse des Staates
liegt, die Verführer von den Verführten zu unterscheiden, jene
der Gerechtigkeit zu überliefern, diesen hingegen ihre äugen-
blickliche Verirrung zu verzeihen und das Möglichste zur
Beruhigung der katholischen Bevölkerung überhaupt beizutragen,

beschließt:
§. 1. Es soll wegen der Vorfälle im Jura, welche die

militärische Besetzung dieses Landes veranlaßt, vollkommene
Vergessenheit eintreten, und mit einziger Ausnahme der Herren
Bernhard lCuttat, Jakob Spahr und Peter Belet, — welche
durch die eompetenten Gerichte nach Gesetzesvorschrift zu beu»,
theilen sind, niemand gerichtlich verfolgt werden.

§. 2. ES bleiben jedoch ausdrücklich vorbehalten:
». Die Bestrafung aller gegen Civil- und Militär-Perfo-

«en begangenen Privatverbrechen und Vergehen, durch die eom.
petenten Gerichte.

K. Die dem Regierungsrath nach §. 20. der Verfassung
zustehenden Befugnisse rücksichtlich des Abberufungsrechts der
Beamten.

§. 3. In Betreff der militärischen OeeuvationSkosten sollxn
die für gehabte Einquartierung und für militärische Requisitis,
nen ausgestellten Bons denjenigen zur Last fallen, welche die
Einquartierung getragen und die Requisitionen geleistet; dw
übrigen Kosten sollen auf die katholischen Gemeinden des Jma
gleichmäßig vertheilt werden.

ft 4. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses
Dekrets beauftragt.

Tscharner, Schultheiß. Tit., ich hatte es mir während
der ganzen Zeit, wo unsere Truppen im Jura verweilten, zur
Pflicht gemacht, dem eben versammelten Großen Rathe damals
tagtäglich Bericht zu geben, und zwar selbst dann, wenn ich
auch nicht im Falle war, etwaö neues zu sagen. Kurze Zeit
nach der damaligen Vertagung des Großen Rathes sind dann
die Hrn. Kommissarten aus dem Jura wiederum hier angelangt
und haben dem Regierungsrath mündlich über die verschiede,
nen Angelegenheiten rapportirt. Auf dieses hin theilte im All,
gemeinen der RegierungSrath die Ansichten der Hrn.. Kommif-
sarien, darin nämlich, daß es rathsam sei, den Leberberg nach
Abreise der Truppen, und nachdem alles zur Ruhe und Ord-
nung zurückgekehrt war, dahin zu beruhigen, daß pian von
Seite der Regierung erkläre, man wolle mit Ausnahme derje.
nigen Personen, welche des Hochverrathes und der Anstiftung
zu Empörung beklagt seien, nicht weiter nachforschen, wer etwa
Antheil genommen habe an Pflanzung dieses oder jenes Bau,
meS, u. s. w., damit die Bevölkerung nicht glaube, daß man
diese Leute wegen geschehener Aeußerungen ihrer religiösen
Gefühle bestrafen wolle. Auch darüber war man einmüthig, daß
ungeachtet dieser Erklärung von Vergessenheit des Geschehenen,
mau das Recht und die Pflicht der Regierung nicht dahin
geben könne, gegen Beamte, die sich durch ihr Betragen Ahu,
dung durch Abberufung zugezogen, solche eintreten zu lassen.
Der RegierungSrath und die Hrn. Kommissarien waren also
darüber einmüthig, ein in diesem Sinne abgefaßtes Dekret dem
Großen Rathe vorzulegen. Hingegen in anderer Hinsicht war
man mit den Hrn. Kommissarien nicht ganz einig, nämlich über
die Verfolgung derjenigen Personen, welche überdieß eines Privat-
Verbrechens oder Vergehens gegen Civil- und Militärpersonc«
schuldig oder angeklagt waren. Die Herren Kommissarien, welche
übrigens ihre Ansichten hier näher entwickeln werden, glaubte«
nähmlich, es sei zur Beruhigung, des Landes besser, selbst ge-
gen solche beklagte Personen keine Untersuchung anzuheben,
damit man nicht im Falle sei, allzuweit greifen und einen sich

in's Unendliche ausdehnenden Prozeß beginnen zu müssen, man
solle vielmehr einfach selbst die am meisten betheiligten Perso-
nen von Staatswegen aus dem Lande entfernen, hingegen jede
weitere Untersuchung niederschlagen. Der Regierungsrath konnte
diese Ansicht nicht theilen, er glaubte, es streite gegen unsere
Verfassung, ohne Untersuchung eine Strafverfügung zu ver-
hängen. Der RegierungSrath gab daher, kraft des ihm zuste-

hettden RechtS, den Auftrag gegen die schuldigen Personen die
nöthigen Untersuchungen einzuleiten. Noch ein anderer Punkt,
warum wir nicht mit den Hrn. Kommissarien einig waren, be-

traf die Frage: wer soll die Kosten der militärischen Besetzung
bezahlen? Die Hrn. Kommissarien hielten eö für das natürlichste,
daß die katholischen Gemeinden des Leberbergs bezahle«
sollten. Der RegierungSrath stimmte insofern damit überein,
daß er glaubte, daß diejenigen Lasten, welche den Partikularen
im Jura durch die Einquartierung auferlegt worden, so wie

ZZ



die den dortigen Gemeinden für Lebensmittel u. f. w.
ausgestellten BonS/ nicht vergütet/ sondern als eine abgethane Sache
betrachtet werden sollten. Hingegen in Bezug auf die übrigen
Kosten glaubte der Negierungsrath, eS sei besser/ diese Frage
nicht zu entscheiden / sondern dieses allenfalls erst dann zu thu»/
wann man den Erfolg der genommenen Maaßregeln sehe / um
dann / je nachdem Ruhe und Ordnung mehr oder minder dauer-
haft hergestellt sein würden/ über die Kosten zu verfügen. Das
diplomatische Departement theilte sich darüber in zwei Meinungen;

nach der ersten Meinung wollte man den katholischen Jura
sämmtliche Kosten zahlen lassen, nach der zweiten nicht.
Dieser Vortrag wurde dann vom Negierungsrath behandelt
nnd das Resultat dieser Behandlung liegt im abgelesenen
Dekrete. Der Gegenstand ist allerdings wichtig/ wenn man ihn
hier berathen will. Was die Erklärung der Vergessenheit
betrifft/ so wird diese wohl nicht viel Einwendungen erleiden.
WaS hingegen den Kostenspunkt betrifft/ so haben wir eben deß.

Halb nicht schon früher dem Großen Rathe ein Gutachten
darüber vorgelegt, weil wir eS für gerathener hielten/ ihn noch

nicht in diesem Augenblicke »ur Sprache zu bringen. Indessen

hat man dieses jetzt hervorgerufen/ und so wird es sich fragen/
ob Sie/ Tit. / auf heutigen Tag in die Behandlung eintreten
wollen oder nicht. Ich hatte die Ehre/ dieses Dekret gestern

dem Hrn. Landammann zu übergeben / ihm überlassend / es dem

Großen Rathe in dieser Sitzung vorzulegen. Wenn man nun
diese Sache als sehr wichtig ansieht/ so sagt daö Reglement/ sie

solle zweimal 24 Stunden auf dem Kanzleitische liegen; also

würden wir eigentlich erst am Montage eintreten können. ES

ist auch gewünscht worden, daß man alle dahcrigen Akten auf
den Kanzleitisch lege, damit sich Jedermann darin umsehen
könne. Wenn die Mehrzahl der Versammlung diesen Wunsch

theilt, so sind 2mal 24 Stunden nicht zuviel, denn der Akten
sind eine Menge. Ich bin übrigens sehr froh, daß heute zwei der

Hà. Kommissartcn gegenwärtig sind, da von ihnen vielleicht
ein sehr interessanter Bericht wird gegeben werden können.

Mai. ES ist vor allem aus der Fall, das Reglement zu

Rathe zu ziehen. Der h. 33 sagt: „die Gegenstände, welche

von dem Großen Rathe zu behandeln sind, müssen, mit
Ausnahme der Mahnungen und Anzüge, TageS vorher auf einer
in der Kanzlei aufgehängten Tafel angezeigt sein. "

„UcberdieS müssen Vorschläge zu Gesetzen und allgemeine
Verordnungen mit den dazu gehörigen Gutachten, auch schriftliche

Gutachten mit den Anträgen über wichtigere Gegenstände,
wenigstens zwei Tage vor ihrer Behandlung in der Kanzlei

zur Einsicht liegen." Nun soll ich die Ehre haben, amtlich
anzuzeigen, daß dieser Dekretscntwurf gestern am Ende der

Sitzung hiehcr gelegt worden ist, daß ich auf der Stelle Ueber-
setznngen davon habe machen lassen, um sie den französischen

Mitgliedern zur Einsicht mitzutheilen, auch daß mir dann heute

morgen durch den Hrn. Nathsschreiber angezeigt worden ist, man
habe diesen bereits auf dem Kanzleirische liegenden Dekretsent-
wurf heute noch vor den Negierungsrath genommen, um
Abänderungen daran zu machen. Daß solche Abänderungen gemacht
worden sind, das kann man aus der Vergleichung der gestern

gemachten französischen Ucbcrsetzung mit demjenigen, was heute
abgelesen worden ist, deutlich sehen. Somit hat der Dekrets-
encwurf in seiner gegenwärtigen Form nicht nur noch keine 24

Stunden, sondern noch keine ganze Stunde auf dem Kanzlei-
tische gelegen. Auch der Attcnband ist erst jetzt hiehergclcgt »vor-
den, so daß also kein einziges Mitglied dieser Versammlung
davon Kenntniß nehmen konnte. Ich glaubte, dieses in meiner
amtlichen Stellung berichten und dann zugleich auf daö gcschrie.
bene Reglement aufmerksam machen zu sollen. Ich habe hienach
die Ueberzeugung, daß ich, soviel an mir, in diesen Gegen-
stand heute >- cder eintreten kann noch darf.

Fellenberg. Indem ich den Hrn. StaatSschreiber hierin
ganz unterstütz« bin ich zugleich so frei, diese hohe Versammlung

aufmeM: .u: zu machen, wie eS uns allen höchst wichtig
fein muß, schon heute einen ausführlichen Bericht von Seite
der Herren Kommissarien zu vernehmen. Ein solcher Bericht
gehört auch zu den Akten, er ist gewissermaßen die Einleitung
und Erklärung derselben. Die Mittheilung dieses Berichtes
.möchte ich daher nicht gerne verschoben-sehen, und ich glaube,

wir seien schuldig, die anwesenden Herren Kommissarien sofort
zur Berichterstattung aufzufordern.

v. Tavel, alt-Schultheiß. Ich nehme durchaus nicht das
Wort, um jetzt den verlangten Bericht zu geben, sondern bloß,
um auf verschiedene angebrachte Bemerkungen einiges zu erwiedern.

Ob man heute eintreten solle oder nicht, darüber will
ich mir keine Meinung erlauben; ich begreife sehr wohl, daß eS

unbescheiden wäre, wenn ich, dem diese Angelegenheit als
Mitglied des RegicrungSraths und als gewesener Kommissär
im Jura bestens bekannt ist, darauf dringen wollte, daß heute
eingetreten werde. Was den Bericht der Kommissarien betrifft,
so liegt er bei den Akten, nämlich ein täglicher Bericht, vom
Tage unserer Abreise von hier bis zu unserer Zurückkunft. Ein
Hauptbericht dann, welchen die Hrn. alt Negierungsrath
Schnell und Fürsprech Blösch zu machen übernommen haben,
ist zwar so viel als fertig, aber er kann auf keinen Fall heute,
vielleicht kaum bis Montag, vollständig vorgelegt werden. Wenn
Sie indessen einen mündliche» Bericht von uns verlangen, so
werden wir entsprechen; aber auch dann ist eS immer sehr wichtig,
daß man den schriftlichen habe. Da nun die hohe Behörde
dieser Sache ihre volle Aufmerksamkeit schenken zu wollen
scheint, so müßte ich antragen, daß, wenn Sie heute nicht
eintreten wollen, Sie beschließen möchten, daß eine außcror-
deutliche Kommission des Großen Rathes von fünf Mitgliedern
ernannt werde, welche zu untersuchen hätte die Akten, das
Benehmen aller Behörden, welche mit jenen Angelegenheiten
irgend zu thun hatten also auch das Benehmen des RegierungS-
rachS, der Kommissarien u. s. w-, und dann namentlich auch
die Anträge der Kommissarien — und daß dann diese
Kommission alles dieses gehörig beleuchte und dem Großen Rathe
die zweckmäßig scheinenden Anträge vorlege. Bis zu dem Zeit-
punkte, wo diese Kommission ihren Bericht erstatten kann,
wird bann auch der Antrag der Hrn. Kommissarien vor Ihnen
liegen; dann können Sie mit Sachkenntntß beschließen und
die Sache so legen, wie Sie es für gut finden. Für jetzt, wo
eS sich bloß um die Frage des Eintretens handelt, glaube ich
durchaus nicht im Falle zu sein, einen Bericht abstatten zu
sollen. Wenn Sie eS aber dennoch verlangen, so will ich es,
obgleich nicht darauf präparirt, thun. Ich wiederhole meinen
Antrag auf Nicdcrsetzung einer Kommission von 6 Mitgliedern.

Fellen berg. Auf diese Erläuterung hin ziehe ich meinen
Antrag zurück und schließe mich demjenigen des Hrn. Präopi-
nanten an, wünsche aber, daß dann auf alle Behörden der
Republik die Untersuchung ausgedehnt -werde.

Wehren. Dieses möchte auch ich gar sehr unterstützen,
eS handelt sich um nichts geringeres, als um die Frage, ob

man hcure Schuldige und Unschuldige gleich behandeln wolle.

Müh le mann. Ich möchte auch den Antrag des Hrn.
StaatSschreiberS Mai unterstützen. Es heißt im 1 deS
Entwurfes, man wolle vollkommene Vergessenheit eintreten lassen:
dann im H. 3: die Einqnarttrungcn nnd ausgestellte» Bons
sollen den betreffenden Gemeinden und Privaten zur Last fallen,
die übrigen Kosten aber wolle man Schuldigen und Unschuldigen
gleichmäßig aufladen. Ich weiß nicht, ob das der Sache
angemessen ist, aber um es zu untersuchen, müssen wir doch Zeit
haben, von den Akten Kenntniß zu nehmen; wir müssen den
Bericht der HH. Kommissaricu und ebenso einen Bericht vom
RegierungSrath, und dann einen mottvirten Vortrag u. s. w.
haben; — daö alles fehlt uns. In dieser Beziehung müßte ich
gänzlich den Antrag des Hrn. Staatsschreibers unterstützen.
Auch der Ankrag des Hrn. Schulthetß v. Tavel ist äußerst wichtig
und den Unterstützung sehr werth. Ich möchte demselben nur
noch beifügen, daß der Bericht dieser Kommission sowie daS
ganze Geschäft unfehlbar in der nächsten Maisitzung zur Sprache
kommen sollte.

v. Jcnner, Negierungsrath. Wenn man heute verschieben
will, so habe ich nichts dagegen, denn wir müssen die gesetzlichen
Formen allerdings beobachten. Ohne diese ist in einer obersten
Behörde keine Schranke mehr. Nur muß ich dann aufmerksam
machen, daß der vorhin von Hrn. Schultheiß von Tavel ge-
stellte Antrag auch nicht 2 Mal 24 Stunden auf dem Kanzlei-



tisch« gelegen hat/ ja er liegt nicht einmal schriftlich vor. Ich
wollte dieses nur bemerken/ damit man nicht den vorliegenden
Entwurf/ gestützt auf das Reglement/ vertage/ aber auf der
andern Seite gegen das nämliche Reglement einen Anzug
behandle.

Weber/ von Utzenstorf. Wir sollten jetzt zuerst über daS

Eintreten oder nicht Eintreten abstimmen und dann nachher
berathe»/ was jetzt zu thun sei.

Iaggi/ Oberrichter. Im Einberufungsschreiben steht

ausdrücklich/ es würden außer der DotationSsache wahrschein,
lich noch andere wichtige und unaufschiebbare-Gegenstände vor.
gelegt werden. Ich bin überzeugt/ daß gewiß die meisten Mit.
glteder dieser Versammlung sich darunter eben diese Angelegenheit
werden gedacht haben. Es ist einleuchtend/ daß es sehr wichtig
ist/ diese Angelegenheit so schnell als möglich zu berathen.
Der Jura wartet mit Verlangen auf unsern Ausspruch. ES

fragt sich/ ob man amncstiren wolle oder nicht/ und wer die

Kosten bezahlen müsse. DaS ist nun doch sehr wichtig / daß die

Beantwortung dieser Fragen keinen Aufschub erleide. Daß der

Bericht der HH. Kommissarien nicht vorliegt/ ist freilich zu

berücksichtigen; aber wenn auch das Reglement gegen das heutige
Eintreten spricht/ so mochte ich / sofern das Wohl der Republik
von einem schnellen Entscheide abhängt/ mich doch nicht allzu
sehr durch das Reglement binden lassen. In außerordentlichen
Umständen sind außerordentliche Maaßnahmcn nicht nur Mäßig,
sondern auch Pflicht. Indessen, da der Bericht der Hrn. Kom.
missaricn fehlt/ und weil ich glaube / daß eS höchst wichtig sei/

alles genau zu untersuchen und zwar namentlich daS Betragen
mehrerer Exekutivbehörden, weil darüber allerhand verlautet;
— so will ich mich dem Antrage des Hrn. Schultheißen von
Tavel anschließen und denselben kräftigst unterstützen.

Tscharner, Rcgierungsrath. Es ist gewiß sehr leicht/
die verschiedenen Ansichren hierüber zu vereinigen. Man muß

hier gewiß mit der gröstcn Umsicht und Ueberlegung entscheiden/
dann werden die Anträge dcS NegierungSrarhS »weniger Wider,
stand finden. Ich finde manches in den Anträgen / das meinen
Ansichten nicht entspricht/ und das der Idee/ die ich von der

Stimmung im Leberbcrge habe/ nicht gemäß ist. Ich kann

nicht zum Antrage des Hrn Schultheißen von Tavel stimmen/
indem derselbe den Entscheid auf unbestimmte Zeit verlängern
würde/ waS um so bedauerlicher wäre, alS gegenwärtig daö

Tribunal sehr zahlreich, und alS auch die Mehrzahl der leber»

bergischen Deplmrten anwesend ist. Auf diesen letztern
Umstand muß man doch besondere Rücksicht nehmen, da die Mit-
glieder aus dem Leberbcrge nicht jeden Augenblick eine so wette
Reise unternehmen können. Auf der andern Seite giebt na.
mcnttich daS Reglement nicht zu, daß wir heule eintreten.
AuS diesem Grunde, und damit »vir Zelt haben, uns mit der
Angelegenheit näher bekannt zu machen, schlage ich vor, die
Behandlung auf nächsten Monrag zu verschieben, da ich es

denn nicht zweckmäßig finde, eine Kommission nieder zu setzen,
denn das würde uns für mehrere Wochen hinhalte«.

Joneli- Ich könnte zu Allem stimmen, cö fragt sich nur:
»vie find die Umstände im Lebcrberg? Ich kenne sie zu wenig.
Sind dieselben so beschaffen, daß man ohne Nachtheil verschiebe»

kann, so ist es unsere Pflicht, eS zu thun, um so gründlich alS
möglich zu untersuchen. Ich möcht« die Meinung dcS Regte.
rungSraihs und meiner HH. Kollegen aus dem Leberbcrge
darüber vernehmen. Wären mit der Zögcrung keine wesentliche

Nachtheile verbunden, so müßte ich dem Antrage des

Hrn. Schultheiß v. Tavel, sonst aber ja freilich demjenigen
des Hrn. Schultheiß Tscharner beipflichten.

Tillicr. Ich nehme ebenfalls die Freiheit, den Antrag
des Hrn. Schultheiß v. Tavel zu unterstützen, und zwar schon

in Absicht auf die Form. Der ZZ des Neglemcntes scheint

nur, die unvcrweilte Behandlung desselben zu unterstützen.
Denn dieser §. sagt, daß, wenn der Antrag eines einzelnen
Mitglieds des Großen Rathes sich auf einen in der Berathung
liegenden Gegenstand bezicht, er dann nur die Eigenschaft einer
bloßen Meinung hat und den Vorschriften dcS §. 5i über die
Anzüge und Mahnungen nicht unterworfen ist. WaS denn die

Sache selbst betrifft, so würde ich, wenn die HH. Kommissarien
und der Regierungsrath uns eine vollständige Amnestie hätten
vorschlagen können, kein Bedenken getragen haben, dieselbe so

schnell als möglich zu behandeln. Dann lieber die Akten, statt
sie zu lesen, »»»gelesen in den Bach werfen! Denn, wenn »nan
ein Land beruhigen will, so muß man alsdann nicht alles
mögliche Gehässige inS Publikum bringen. Sobald aber die
Amnestie bloß bedingt gegeben werden kann, so muß sie moti,
virt werden. Run stehen da zwei Artikel im Dekrete. Der eine
sagt, daß drei mit Namen augeführte Personen von der An»,
nestie ausgeschlossen sein sollen. Der Fortgang der Untersuchung
wird da erst noch beweisen müssen, in wiefern diese Ausnahme
von der Amnestie befugt ist. Der andere Artikel schlägt eine
Ausnahme für die gesammte katholische Bevölkerung des Leberberges

vor. Diese Ausnahme von der Amnestie muß doch auch
besonders motivirt werden. Entweder stehen wir unter dem
Regime der Amnestie, oder wir stehen unter dem Regime dcS

StrafrechtS. Stehen wir unter denn Regime der Amnestie,
so muß der ganze Kanton gleichmäßig die Kosten tragen; stehen
wir aber unter dem Regime dcS StrafrechtS, so müssen dteje-
nigcn die Kosten tragen, welche richterlich dazu werden verfällt
werden. Den gegenwärtigen Zustand in» Leberberg kenne ich
nicht genau, ich habe keine Verbindungen in jenem Lande.
Allein mir will scheinen, der Zweck der vom Großen Rathe
damals getroffenen Maaßregeln sei vor der Hand erreicht; der
frühere Zustand ist wieder hergestellt. Ich sehe also nicht ein,
was jetzt einige Tage früher oder später zur Sache beitragen
können; wenigstens in Bezug auf die Kosten wird sich dieses
immer finden- im Mai so gut wie jetzt. Demnach glaube ich,
daß sobald wir nicht durch schnelles Handeln d»e Sache zur
gänzlichen Vergessenheit bringen können, eö besser sei, die
nöthigen Berichte u. s. w abzuwarten. Ich möchte auch keine
bestimmte Frist zur Behandlung festsetzen, sondern einfach dein
Antrage dcS Hrn. Schultheiß v. Tavel beipflichten. Ist dann
der Bericht bei Zeiten fertig, so würde es dem Hrn. Landam-
mann überlassen bleiben, je nach Umständen entweder den
Großen Rath außerordentlicher Weise zusaminen zu berufen,
oder aber die Maisiyung abzuwarten.

Müller, RegicrungSstanhalter. Ich unterstütze ebenfalls
den Antrag deS Hrn. Schultheiß v. Tavel. ES liegen in den

Akten so wescntliche Umstände, daß es jedes Mitglied höchlich
inccrcssiren muß,- Kenntniß davon zu nehmen. Wenn man sich

Zeit nimmt, um dann mir Sachkcnntliiß über diese Angelegenheit
urtheilen zu können, so wird manche irrige Voraussetzung beim

Publikum berichtigt werden.

Morlot. Ich unterstütze diesen Antrag ebenfalls. Ent-
weder haben »vir ein Reglement oder keines. Wenn schon diese

Sache wichtig ist, so sind mir die R-glemente noch wichtiger.

Schnell, alt.RegierungSrarh. Ich bin vollkommen mit
dem Hrn. Schultheiß v. Tavel einverstanden. DaS allerzweck,

mäßigste, was wir thun können, ist, eine Kommission aus

Gliedern deS Großen RatheS zu bestellen und dieselbe zu er.

suchen, Alles, waS in diesen Sachen gegangen ist, sei eS von

obern oder von untern Behörden, geuau zu untersuchen und

hier an s Licht zu bringen. Die Spezialberichte der Kommt»,
sarien liegen bei de»» Akten; der Generalbericht, mit welchem

sich Hr. Fürsprech Blösch gefälligst befaßt hat, ist so viel alS

fertig, und da die Kominissarien bis in's kleinste Detail immer

unter sich einig »varen, so bedarf eS für sie keiner großen Zeit,
um den Bericht zu lesen und zu unterschreiben. Gefahr beim

Veruig ist keine. Die Maschine, welche jene Umtriebe in Be-
wegüng gesetzt hat, ist jetzt ein wenig demontirt; drei Haupt-
kriebräder, welche das per»>o»>nim mobile gehen machten, sind

für einstweilen versorgt, theils in der Weite, theils auf andere

Art. Somit kann ich Hrn. Joneli über die Zustände im Jura
völlig trösten. Man »nuß nur nicht glauben, daß, wenn man

jetzt die nähere Untersuchung der Akten und des Benehmens

der Behörden einen Kommission überläßt, eS dann Unruhe geben

werde. Das Volk im Lebcrberge ist kein böses Volk, wenn eS

sich selbst überlassen ist. Wobl aber die Meneurs sind zu fürchten,
und es wird sich dann zeigen, wer sie sind. Daß man, wenn

man eS mit solchen Intriganten zu thun hat, nicht immer fur



jede Intrigue zwei Zeugen findet, das können Sie sich denken,
Tit. Wenn ich etwas thun will, das verbrecherisch ist, so

werde ich nicht zwei unpartheiische Zeugen dazu einladen. In
solchen Fällen muß man die Sache im Großen auffassen und
betrachten: woher ist die ganze Geschichte, die Eidvcrwcigcrung,
die Umtriebe wegen der Normalschule und zuletzt wegen der
Badenerkonferenz gekommen? Wenn man das Volk sich selbst

überlassen hätte, wäre nichts von dem Allem geschehen. DaS
alles wird sich, wenn eine unbefangene Untersuchung statt findet,
klar ergeben.

Helg. Ich nehme daS Wort, um den Antrag des Hrn.
alt. Schultheiß von Tavel zu unterstützen. Diese Angelegenheit
ist von solcher Wichtigkeit, daß man sie mit nicht genug Sorg,
fält untersuchen muß, und die Ernennung einer Kommisston ist
das einzige Mittel, den Großen Rath auö einer Verlegenheit
zu ziehen, in der er fich in Folge der verspäteten Niederlegung
aller aus diese Sache bezüglichen Akten auf den Kanzleitisch
befindet. ES ist wichtig, daß er einen Beschluß fassen könne

mit Sachkenntniß, und daß er in den Stand gesetzt werde,
durch Publikation aller Akten, die sich auf diesen Gegenstand
beziehen, die wahren Schuldigen, wenn es deren giebt, aus.
zuscheiden.

Moreau. Ich will ebenfalls den Antrag deS Hrn. von
Tavel unterstützen, der Artikel 33 des Reglements besagt auf
eine sehr deutliche Weise: die GesctzeSprojekte und die allge.
meinen Verordnungen nebst den dazu gehörigen Gutachten, sowie
geschriebene Gutachten und Anträge über wichtige Angelegen-
Heiken sollen auf der.Kanzlei wenigstens 2 Tage vor ihrer Diö-
kussion niedergelegt werden, damit man davon Kenntniß nehmen
könne. ES kann übrigens die Wichtigkeit deS Gegenstandes,
der Ihrer Deliberation vorliegt, keinen Augenblick zweifelhaft
sein. ES handelt sich um einen DekretScntwurf für eine Am-
nestie. Die Amnestie nun setzt Schuldige voraus; man muß
sich also versichern: wer sind die wahrhaftigen Schuldigen?
wer sind die Unruhestifter, wenn eS deren gab? Die gegen-
wärtige Lage des Jura, sowie sie Hr. Schnell Ihnen beschrieben
hat, soll keine Unruhe einflößen; er ist ruhig und erwartet mit
Geduld das Ende der Beschlüsse, die ihn angehen. Ich stimme
also zur Ernennung einer Kommission, die zur Aufgabe haben
soll, zur Quelle der Ereignisse zurück zu gehen, die stattgefun-
den haben, und die Urheber derselben aufzusuchen; ich wünsche,
daß die größtmögliche Ocffcntlichkcit mit diesen Nachforschungen
verbunden werde.

Tscharner, Ncgierungsrath. Auf dieses hin ziehe ich
meinen Antrag zurück.

Obrecht. Ein vcrehrliches Mitglied hat den Druck der
Akten verlangt, ich möchte dieses in hoherm Grade unterstützen.
Die Leute im Jura durften die Badenerartikel gar nicht lesen,
aber ich hoffe, daS da werden sie dann lesen dürfen.

Aubry, Obcrrichter. Die Herren Kommissarten haben
sich, da sie sich an Ort und Scelle befanden, von der
Nothwendigkeit eine gründliche Untersuchung über das Vorgefallene

anzustellen, überzeugen können; der allgemeine Wunsch ist,
daß man entdecke, wer die Letter der Unruhen, welche stattgefunden

haben, sind. Ich weiß nicht, bis auf welchen Punkt
man diesen Zweck auf dem Wege des Druckes erreichen wird.
WaS mich anbelangt, so habe ich die innigste Ueberzeugung,
daß die Kommission, die man Ihnen vorschlägt, damit anfan-
gen soll, genau und streng den Gang zu untersuchen, den der Re-
gierungörath für den Jura befolgt hat seit der Zeit, wo das
Volk seine usurpirten Rechte wieder erlangt hat; denn dieser
Gang war nach meiner Meinung in mehr als einer Beziehung
unheilvoll. Ich bin im Falle, zu beweisen, daß die Regie-
rung beständig die Parthei unterstützt bat, welche die Gewandt,
heit hatte, sich in die Majorität jener einzunisten, eincWarthei,
die ftctö mit List, Feinheit und Treulosigkeit zu agiren verstand.
Mit List, — Sehn sie doch, Tit., wie sie sich geschickt des
Volkes zu bedienen versteht, um zu ihren Zwecken zu gelangen,
und doch hat dieses Volk wissentlich an keiner That Theil genommen

deren Verantwortlichkeit nur die Urheber betreffen soll.
Diese da sind überzeugt, so gut alö ich eS sein kann, daß es
niemals darum zu thun war, die Religion anzutasten, daß das,
was der Große Rath beschlossen hat, ftetS durch die alte Re-

gierung ohne Reklamation von Seite jener Leute ausgeübt wor-
den war. ES ist also wichtig, an'S helle Tageslicht zu brin-
gen die wahren Motive, welche ihre Opposition geleitet haben,
und man darf hoffen, daß man dann dahin gelangen werde,
die Majorität des NcgierungsrathS von seiner irrigen Meinung
abzubringen und ihm zu beweisen, daß da, wo er der neuen
Ordnung der Dinge ergebene Leute zu finden glaubt, sich gera-
dezu daS Gegentheil zeigt. Ich könnte in viele Details von
unbekannten Thatsachen eintreten. Ein Brief einer Person, in
die ich vollkommenes Zutrauen setze, hat mich versichert, daß,
um einen Baum zu 5-iiAne-i-vAil.l- aufpflanzen zu lassen, man
kaum so Personen, Weiber und Kinder und Individuen aus
derjenigen Klasse zusammen bringen konnte, die man überall
mit dem Namen von Störern der öffentlichen Ordnung bczeich.
net. Honnme und ruhige Bürger haben durchaus keinen An-
theil an dieser Auspflanzung genommen, und gewiß hielten si«
sich nicht hinter dem UmHang versteckt. Ich könnte Ihnen
viele ähnliche Beispiele von dem, waö sich in andern
Ortschaften zugetragen hat, zitiren- Ich war sehr froh, aus dem
Munde des Hrn. Schnell diese Erklärung zu hören, daß daS
katholische Volk auö dem Jura dem gemeinsamen Vaterland,
und seinen Brüdern aus dem alten Kanton sehr anhänglich ist.
Ich selbst habe auf meiner Durchreise durch das Land während

der militärischen Besetzung mehrmals Gelegenheit gehabt,
mich zu überzeugen, wie sehr diese Meinung gegründet ist.
Ich schließe mit der Erklärung daß der Entwurf der Regie,
rung mir durchaus unzeitig zu sein scheint, daß der erste Ar-
tikel mit dem dritten im Widerspruch steht, welcher die Kosten
auf allen Gemeinden ohne Unterscheidung lasten lassen will.
DaS einzige Mittel zur Wahrheit zu gelangen, ist das, wel-
cheö Ihnen Hr.v. Tavel vorgeschlagen hat, und welches die Regie,
rung nicht hindern wird, in Hinsicht auf die Beamten zu hau-
deln, wie eS ihr die Verfassung erlaubt. ES ist wichtig, daß
man überzeugt sei, daß die, welche sagen, sie haben nur im
Jnreresse des Volkes gehandelt, nur da sind um das Volk zu
betrügen.

Abstimmung.
In den Entwurf einzutreten Niemand.
Zu verschieben Alle.
Eine Kommission aus fünf Mitgliedern niederzu-

setzen Alle.
Dagegen Niemand.

Hr. Landammann. Der Antrag des Hrn. Aubry, das
Benehmen der Regierung in Absicht auf den Jnra vom Zeit-
punkte der neuen Verfassung an zu untersuchen, ist dem vorliegen-
den Gegenstande fremd und Sache eines besondern allfälligen
AnzugeS.

NeuhauS. Man muß den Antrag von Hrn. Aubry auch
in die Abstimmung bringen, daß die Kommisston ihre Nach,
forschungen anstelle nach dem Gang, den die Regierung in den
Angelegenheiten deS Jura befolgt hat.

Aubry. Sie haben der Dotationskommission ausgedehnte
Vollmachten ertheilt, man muß der, die Sie so eben für die
Jura-Angelegenheiten ernannt haben, nicht die Hände binden;
sie soll daS Betragen der Behörden prüfen können.

Fcllenberg. Ich habe auf das nämliche angetragen,
weil ich finde, daß von allen Behörden der Republik m'S klare
kommen soll, wie sie sich in dieser Sache benommen haben.

Hr. Landammann. Nach den Aeußerungen deS Hrn.
Aubry mußte man glauben, diese Untersuchung solle sich bezie-
hen auf das allgemeine Benehmen des RegierungSrathS von
1831 bis.jetzt.

A b sti m ni u n g.
Der Kommission aufzutragen, daß sie auch

daS Benehmen sämmtlicher Behörden und
Kommissarien die in den letzten Zeiten in Bezug auf
das BiSthum gehandelt haben, untersuche. große Mehrheit.
Dagegen 2 Stimmen.

Kasthofer. Es war auch davon die Rede, daß der Be-
richt der Kommission gedruckt werde.

Zahler unterstützt dieses.



Wehren. Ich möchte das der Kommission überlassen.

Obrecht. Nur das Nöthigste sollte gedruckt werde»/
damit wir nicht wieder 40 Bände bekommen wie von der Prozedur
vom Erlacherhof.

Mühlemann. Der Beschluß / diese Sachen drucken zu
lassen/ scheint mir sür jetzt etwas voreilig.

Tillter. Es kömmt mir auch so vor. Erst/ wenn wir
wissen/ ob îcr Bericht wichtig ist/ kann es darum zu thun
sein / ihn zu drucken.

Jaggi, Obcrrichter. Dieser Bericht wird jedenfalls
interessant sein / aber der Druck davon dürfte die Behandlung
davon allzu lange verzögern; man könnte ihn ja nachher drucken.

Helg. Als ich davon sprach / die Akten drucken zu lassen

/ so war eS nicht deswegen / um sie im ganzen Lande zu
verbreiten / sondern um den Mitgliedern des Großen Raths Auf.
klärung zu verschaffen, damit sich über den Beschluß eine richtige

Meinung bilden könne.

Sträub. Wir sollten dieses der Kommission überlassen;
eS wäre gewiß voreilig / schon jetzt den Druck aller Akten zu
beschließen.

Wüthrich. Der Antrag geht nicht dahin/ die ganze
Untersuchung dem Druck zu übergeben / sondern nur den Bericht
der Kommission. Die Kommission wird in denselben nur auf-
nehme«/ was darein gehört/ also trage ich kein Bedenken / schon

heute den Druck dieses Berichtes zu beschließen.

v. Tavel, alt-Schultheiß. Ich müßte hingegen die frühere
Meinung unterstützen/ dieses der Kommission zu überlasse«/
nachher kann der Große Rath immer noch drucken lassen / was
er für gut findet. ES wird sich übrigens von selbst verstehen/
daß diese Kommission das Recht haben soll / sich einen Sekretär
beizuordnen / auch denselben zu honoriren.

Die Hrn. Zahler und Kasthofer schließen sich diesem
Antrage an.

Cers. Wenn man den Rapport der Kommission an den

Großen Rath nicht drucken läßt/ wie will man da, daß die
Mitglieder desselben unterrichtet seien von dem/ was zu kennen

für sie wichtig ist?

Abstimmung.
Heute darüber einen Beschluß zu fassen 30 Stimmen.
Dieses der Kommission zu überlassen große Mehrheit.

Kasthofer. ES wird sich verstehe« / daß ungeachtet die-
ser angeordneten Untersuchung der Regierungörath dennoch von
seinem Abberufungsrechte Gebrauch machen darf.

Wehren. Ich denke, die Wahl der Kommission werde
durch öffentliche Abstimmung erfolgen.

Tillier. Ich trage auf geheime Abstimmung an; ich
glaube / das Publikum habe mehr Zutrauen dazu.

Obrecht. Da aber jetzt die Untersuchung über alle und
jede Behörden welche in den Angelegenheiten des Jura auf
irgend eine Art gehandelt haben, geschehen soll, wen müssen wir
da in die Kommission wählen?

Hr. Landammann. Mitglieder des Großen Rathes.

Weber, v. Utzenstorf. Es sollte aber niemand aus dem

Regierungsrath/ niemand aus dem katholischen Jura, und
keiner der Hrn. Kommissarien gewählt werden dürfen, sondern
lediglich solche Leute, die gar nichts mit der ganzen Sache
verkehrt haben.

Hr. Landammann. Dadurch würde das Stimmrecht
allzusehr verkürzt werden.

Mühle mann. Der große Rath wird dieses bei der Wahl
selbst schon entscheiden.

Abstimmung.
Für geheimes Stimmenmehr 46 Stimmen.
Für öffentliches große Mehrheit.

Die Versammlung besteht auö tZt Mitgliedern; also abso-

lute Mehrheit 76.

Wahl für die erste Stelle.
Es erhalten Stimmen:

Hr. I. Schnell im t. Skr. 27. im 2. Skr. V4.

„ Kasthofer „ „ 47.
» Aubry '

„ » t5.
Jaggi, Oberrichtcr 15.

» Roschi „ „ 14.
?/ Tillier „ 12.

„ Mani, Gerichtspräsident 9.
u. s. w. u. f. w.
Ernannt ist im 2. Skrutinium mit absoluter Stimmeu-

mehrheit Hr. Professor I. Schnell.
Wahl für die zweite Stelle.

ES erhalten Stimmen:
Hr. Kasthofer im i. Skr. 58. im 2. Skr. 72. im 3. Skr. «7.

„ Tillier „ » 23. „ 3i.
» Jaggi >, „ 14. „ 13.
-, Weber, Ngsttthlt. i4, „ 15.
7? Mani 77 77 6,

u. s. w.
Ernannt ist im 3. Skrutinium Hr. Forstmeister Kasthofer.

Wahl für die dritre Stelle.
Vorgeschlagen werden

Die Hrn. NegierungSstatthalter Weber, Tillier, Mani,
Obcrrichter Jaggi u. s. w.

Ernannt wird im 1. Skrutinium mit 97 Stimmen Herr
Regierungsstatthalter Weber.

Wahl für die vierteStelle.
ES erhalten Stimmen:

Hr. Ob. N. Jaggi im 1. Skr. 49. im 2. Skr. 72. im 3. Skr. 95.
» Mani ,7 ,7 23. 77 25.
77 Tillier » 7, 23. ,7 21.
,7 Stettler » » 21. ,,43.
» Aubry >, „ 4.

«. s. w.
Hr. Oberrichter Jaggi, ist somit im 3. Skrutinium mit

95 Stimmen ernannt.

Wahl für die fünfte Stelle.
ES erhalten Stimmen:

Hr. Boll im 1. Skr. 46. im 2. Skr. 69. im 3. Skr. 85.
„ Mani 7, 35. „ 27.
,7 Stettler ,7 27. ,7 19.
77 Tillier 13. 77 8.

» Michel „ 2. '

Hr. Boll ist also im 3. Skutinium mit 85 Stimmen
ernannt.

I. Schnell. Tit., eine Kommission, welche beauftragt
ist, Handlungen der obersten Executivbehörde und damit
zugleich der drei Kommissarie» und aller Behörden und Beamten

des LeberbergS in Absicht - auf die letzten Ereignisse einer
Untersuchung zu unterwerfen, ist gewiß von einer solchen
Wichtigkeit, und eS zeigt sich dabei ein so großes Zutrauen in
diejenigen, welche man in diese Kommission wählt, daß ich durch
und durch davon durchdrungen bin. Allein ich bitte die hohe
Versammlung, einen Augenblick in meine Stellung einzutreten.
Einer von denen., welche in dieser Angelegenheit gewissermaßen
in erster Linie handelnd und eingreifend erscheint, ist mein Bruder.

Nun frage ich: kann behauptet werden, jemand sei bei
Beurtheilung der Handlungen seines Bruders unpartheiisch?
Ich erkläre: ich bin von allem das Gegentheil. Ich bin von
demjenigen, wa.S mein Bruder und die beiden andern
Kommissarien in dieser Angelegenheit gethan und zu thun angera-
then haben, gänzlich eingenommen. Ja ich habe sogar
gewissermaßen mit dazu geholfen, dazu gerathen u. s. w. also ist
mein Urtheil in diesen Sachen bereits gefällt. Der Regie-
rungsrath wäre von mir bereits verurtheilt, hingegen die Hrn.
Kommissarien in allen Theilen gerechtfertigt, und das Biöthum
bezahlte die Kosten. Nun frage ich: können Sie einen solchen
Nichter brauchen? Nimmermehr Tit., nimmermehr! also nochmals

innigst gerührt für das geschenkte Zutrauen dankend gebe
ich hiemit ehrerbietig diese Stellung zu meinem Bruder, sowie
zu den beiden andern Kommissarien, die mir fast ebenso lieb
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sind, der hohen Versammlung zu erwägen, und bitte dieselbe,
mich gütigst loszusprechen. ES wird somit darum zu thun sein,
meinen Play auszufüllen, und ich erlaube mir dem gemäß einen
Mann vorzuschlagen, der ganz geeignet ist, meine Stelle
einzunehmen, nämlich den Hrn. Amtsrichter Schcrtenleib von
Krauchthal.

(Hr. I. Schnell nimmt hierauf den Austritt.)
Ob recht. In der That ist die Wahl des Hrn. Professor

Schnell unter den obschwebenden Umständen ehrenhaft, aber
auch sein Abschlag ist ehrenhaft. Wenn er auch der Mann ist,
unter allen Umständen unabhängig und nach Ueberzeugung zu
handeln, so würde eS doch immer heißen: er ist der Bruder.
Man muß sich also vor dem Scheine hüten und die Ablehnung
des Hrn. Schnell annehmen.

Wyß, v- Koppigen. Ich stimme zum Gegentheil, Herr
Professor Schnell hat cS schon mehrere Male offen gesagt,
wenn er mit seinem Bruder nicht einverstanden war. Er wird
auch hier offen handeln.

Müh le mann. DaS müßte ich auch unterstützen. Die
Untersuchung muß sich ja über das Ganze und nicht über die
Hrn. Kommissarien einzig ausdehnen. Die vier übrigen
Mitglieder der Kommission werden schon hinreichen, um über daS-

jenige, was den Hr. alt-Regierungörath Schnell betrifft, ein
unbefangenes Urtheil abzugeben.

Fellenberg. Ich hingegen muß den Beweggründendes
Hrn. Professor Schnell volle Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Er har bereits erklärt, daß er das und jenes thun würde.
DaS ist ein Entscheid, den er gegen die hier nöthige Unbefangenheit

und Unpartheilichkeit abgegeben hat. Diese Erklärung
können wir ihm nur zum Lobe anrechnen; aber wir müssen

dennoch auf die Sache Rücksicht nehmen.

Abstimmung.
Die Ablehnung des Hrn. Schnell anzunehmen 80 Stimmen.
Dagegen Z8 „

Wahl eines fünften Mitgliedes der Kommission an die
Stelle des Hrn. I. Schnell.

ES erhalten Stimmen.
Hr. Mani im i.Sk. 48 im 2. Sk. 62 im 3. Sk. 7t im 4. Sk. 85

Stcttler „ 44 „ 34 „ 33
Schcrtenleib 22 „ 2i 21

„ Tillier ??8?.Wehren >, 4 -

Ernannt ist somit Hr. Gerichtspräsident Mani im
4. Skrutinium.

Hr. Landammann. Ich soll anzeigen daß auch Hr. alt-
RegierungSrath Schnell die gestern auf ihn gefallene Wahl
als Mitglied der neuen Dotationskommission nicht annimmt.

10 -
Schnell, alt-RegierungSrarh. Verhältnisse, Beschäftigungen

— AlleS miteinander — bewegen mich, das mir gestern
geschenkte Zutrauen für dießmal abzulehnen. Ich glaube,
verschiedentlich gezeigt zu haben, daß ich mich brauchen lasse, wo
irgend die Möglichkeit vorhanden ist. Hier könnte ich aber
unmöglich eintreten, unmöglich!

(Hr. alt-RegierungSrath Schnell nimmt den Austritt.)
Mani, Gerichtspräsident. Ich trage darauf an, die Ent-

lassung nicht zu ertheilen, denn da treten keine solche Rücksichten
ein, wie vorhin.

Abstimmung.
Für Entlassung 1 Stimme.
Dagegen große Mehrheit.

Durch'S Handmehr wird hierauf beschlossen, die
Genehmigung des Protokolls der heuligen Sitzung wie gewöhn,
lich dem Hrn. Landammann und dem Hrn. Schultheiß
Tscharner nebst dessen Stellvertreter zu übertragen.

- Schließlich wird ein Anzug von to Mitgliedern des
RegierungSrathS verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt,
datirt vom 9. April — in Betreff einer Abänderung der
reglementarischen Vorschriften über das Recht des Präsidenten
sowohl des Großen Rathes als des Regierungsraths, die Sitzun-
gen aufzuheben.

Hr. Landammann. Es ist der Wunsch geäußert worden,
daß der Bericht der Kommission über die Juraangelegenheiten
im Anfang der Maisitzung vorgelegt, und zum Voraus dann
der Tag zur Behandlung angezeigt werden möchte. Ich werde
trachten, mich darüber mit dieser Kommission ins Einverständ-
niß zu setzen, und nach Möglichkeit den Tag der Behandlung
vorher anzukündcn. — Somit, Tit., da die eigentlichen
Geschäfte erledigt sind, weshalb der Große Rath außerordentlich
und bei Eiden einberufen worden, so bleibt mir nur noch übrig,
Ihren zahlreichen Besuch, wodurch Sie Ihr großes Interesse
an den verhandelten Gegenstände» beurkundet haben, hiemit zu
verdanken und die Sitzung dieser außerordentlichen
Frühlingssitzung des Großen Raths der Republik
BernalS geschlossen zu erklären.

(Schluß der Sitzung um t2'/, Uhr.)

Druckfehler.
Nr. 3t. Seite 1 steht in der Rede des Hrn. GerichlSprä-

sidenten Sträub irriger Weise: wenn wir hier schon einen
unzettigen Bericht haben:c. statt einen „einseitigen Bericht".
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Erklär u n g.

In Nr. à der Allgemeinen Schweizer Zeitung pag. 195

glaubt sich Hr. Dr. v. Morlot verpflichtet/ zu erklären / daß

seine in der Sitzung des Großen Rathes vom 7. April letzthin
gesprochenen Worte in Nr. 45 der Allgemeinen Schweizer Zeitung
ganz treu wiedergegeben/ daß hingegen in Nr. 29 der

Verhandlungen des Großen RathS einige „nicht unbedeutende"
Stellen ausgelassen worden seien.

Vorerst muß der Unterzeichnete bemerke»/ daß, wenn Hr.
Dr. v. Morlot gefunden hat/ seine am 7. April in der Sitzung
des Großen Raths gesprochenen Worte seien unrichtig oder im
Wesentlichen unvollständig in den „Verhandlungen" erschienen,

— nach tz. 2 des Dekrets dcS Großen RathS vom 22. Februar
iS36 über Aufstellung eines GroßrarhSkoiictpicntcn — zu erwarten

gewesen wäre, Hr. Dr. v. Morlot würde eine dahcrlge

— unverfängliche und unbclcidigende — Berichtigung zu-
nächst dem Verhandlungsblatte selbst einrücken lassen.

Da aber Hr. ck>--. v. Morlot vorgezogen hat, durch das

Organ der Allgemeinen Schweizer-Zeitung die unmotivirte
Beschuldigung ins Publikum zu werfen, als seien seine am 7. April
gesprochenen Worte nicht treu, sondern mit „nicht unbedeulen-

den" Auslassungen in die „Verhandlungen" aufgenommen worden;

da ferner jene Beschuldigung — zumal unter den obfchwe-
benden Umständen — der Redaktion der „Verhandlungen" auö

leicht zu errathenden Gründen nicht gleichgültig sein kann; und
da noch dazu, wie uns mehrmals zu Ohren gekommen ist, »in

Publikum hier und da die — gänzlich falsche und grundlose

— Anficht herrscht, alS stünden die „VcrhandlungSblätter"
unter irgend einer Censur oder Influenz, — so sehen wir uns

— mit Widerwillen zwar genöthigt, dem Tit. Publikum im

Interesse der Wahrheit, zur Behauptung des bisher von den

VerhandlnngSblättern genossenen Kredits und zu unserer eigenen
Rechtfertigung eine vollständige Parallele zwischen der von der

Allgemeinen Schweizer-Zeitung und der von unS gegebenen

Darstellung der von Hrn. llr. v. Morlot am 7. April gefprochc-
nen Worte vorzulegen.

Die Allgemeine Schweizer-Zeitung läßt den Hrn.
Ilr. v. Morlot so sprechen: (Nr. 45. pag. l9t. 2. Sp. unten)

„Die in Folge der McdiationSakte aufgestellte Liquidations,
„kommission war eine vcrfassungSgemäße, souveräne, kompetente

„Behörde."
Die Verhandlungen dcS Großen RathS (Nr. 29.

pag. 5. 2. Spalte) dagegen so:
„Dieser §. enthält den Grundsatz der Rechtmäßigkcit unserer

„Reklamationen und Ersatzforderungen. Darüber muß ich mir
„im Allgemeinen etwas erlauben. Die helvetische Liquidations-
„kommission war eine verfassungsmäßige, kompetente, souveräne

Ist da vielleicht etwas „nicht Unbedeutendes" von unS

ausgelassen worden?
Allgemeine Schwcizcr-Zeitnng: „Die Dotations-

„Urkunde vom 20. September 1803, ist eine rechtsgültige, rechlö-
„beftändige, für die Regierung verbindliche Verhandlung, sie

„besteht clv jure und lie lstoto."
Verhandlungen: „die von ihr ausgegangene Dotations-

„Urkunde ist demnach eine rechtsgültige, rechtskräftige und für
„die Regierung verbindliche Verhandlung, sie besteht lle jure
„UNd -le facto."

Allg. Schw. Zeitung: „Was die LiquidationSkommis-
„sion gültig abgeschlossen hat, bleibt gültig, mag hernach

„aus dieser Liquidationskommission werden, was da wolle."
Verhandlungen: Fehlt! —

Also hier wäre eine Auslassung.' ES ist sehr leicht möglich,
daß wir diesen Say überhört haben; allein in unserm stenoqra-
phirlen Koncepte steht kein Wort davon. Ist eö aber jedenfalls
eine „nicht unbedeutende" Auslassung? Der H. 2 jenes
obenerwähnten Dekrets über die Aufstellung eines Koncipienten
macht Letzter»! zur Pflicht, in der Redaktion der Reden die
„Wiederholungen" zu vermeiden, — und was ist dieser von
der Allg. Schw. Zeitung aufgenommene Passus anders, als eine
Wiederholung des unmittelbar vorher Gesagten?

Allg. Schw. Zeitung: „f. 18 der Verfassung weiSt, im
„Fall wo das allgemeine Wohl es erfordert, vorläufig in die
„Privatrcchte einzugreifen, den Staat ausdrücklich alS Partei
„vor die Gerichte - und behandelt ihn gleich jeder andern
„Civilparttl."

Verhandlungen: „Der tz. 18 der Verfassung sagt:
„Alles Eigenthum ist unverletzlich. Wenn das gemeine Wohl
„die Aufopferung eines Gegenstandes desselben erfordert; so
„geschieht eö bloß unter dem Vorbehalte vollständiger Enlfchä-
„digung. Die Frage über die Nechtmäßigkeir der Snlscliädi-
„guilgsforderung und die AuSmittelung des Betrags der Ent-
„schädigung, werden durch den Civilrichter entschieden."

Haben wir uns etwa hier eine „nicht unbedeutende"
Auslassung zu Schulden kommen lassen? Schwerlich! Eine
„nicht unbedeutende" Auslassung läßt sich aber gerade die
Allg. Schw. Zeitung, hier zu Schulden kommen, indem sie
den y. 94 der Verfassung, welchen Hr. vc. von Morlot unmittelbar

nach dem 18 ebenfalls angeführt hat, und welchen
wir in seiner Rede vollständig citirt haben, ganz und ohne
Erwähnung wegläßt. Wie verhält sichS da mü der Erklä-
rung, die Allg. Schw. Zeitung habe — im Gegensatze von
UnS — „treu" refcrtrt?

Allg. Schw. Zeitung: „Weder der Regicrungsrath noch
„der Große Rath hat das Reche in solchen Streitsachen zu ent-
„scheiden. Er würde in die Civiljustiz eingreifen, nnd die-so
„verhaßte ungültige CabinetSjnstiz ausüben."

Verhandlungen: „Weder der NegicrungSrath noch der
„Große Rath haben das Recht, hier irgend crwaS zu enr-
„scheiden, und würde er eS thun, so würde er verfassungswidrig
„handeln und in die Justiz eingreifen."

Also sagen wir anstatt „Ctviljustiz" einfach „Justiz"! —
das wird man einem Nichlinristen billiger Weise zu Gure halten.
Allein wir lassen den Passus von der „so verhaßten ungültigen
„CabinetSjnstiz." aus!! Wir wollen auch da — in Betracht
unserer Unvollkommenheit — gerne zugeben, daß unS diese letzten
Worte entgangen sein können; aber ist im Grunde damit etwas
Neues gesagt, das in unserer Redaktton nicht enthalten wäre?
ist cS somit eine „nicht unbedeutend:" Auslassung? W:r möchten

fast dem Gedanken Raum geben, die Allg. Schw. Zeitung
sei hier mehr als „treu" gewesen, denn Hr. ll>-. v. Morlot
wird doch schwerlich von einer „ungültigen" CabinetSjustiz
gesprochen haben.

Allg. Schw. Zeitung: „Durch den 30jährigen, ruhigen,
„ungestörten Besitz glaube ich auch die Bürgerschaft der Stadt
„Bern gegen jeden Angriff hinlänglich geschützt. Sie darf und
„soll festen FußeS und mit gutem Gewissen erwarten, was da
„geschehen wird."

Verhandlungen: „Von der Verjährung übrigens hat
„man nichts gesagt, und doch meine ich, durch den 30jährigen
„ruhigen Besitz sollte die Bürgerschaft von Bern gegen jeden
„daherigen Angriff geschützt sein."
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Hat Hr. vl-. v. Morlot sich etwa des Ausdruckes
„Verjährung"/ den die Mg. Schw. Zeitung wegläßt/ nicht
bedient? Freilich — wenn dieses wegbleibt — scheint dann die
vom Hrn. Berichterstatter Regierungsrath Köhler darauf
gemachte Erwiderung (siehe Nr. 29. der Verhandlungen pag. 6

2. Spalte/ Anmerkung) nicht mehr zu passen.

Allg. Schw. Zeitung: „Herr Morlot erklärt nun zu

.Protokoll/ daß er nicht in die Anträge der Specialkom-
„mission vom 1). Hornung. 1836 eintrete/ sondern dieselben
„vielmehr von der Hand weisen will."

Verhandlungen: „Ich erkläre hiemit zu Protokoll/ daß
„ich in diesen Antrag nicht eintreten will/ sondern daß ich
„ihn von der' Hand weise. Dieses erkläre ich zu Protokoll."

Wenn die Allg. Schw. Zeitung den Hrn. 0,-. v. Morlot
hier sagen läßt, „daß er nicht in die Anträge u. s. w.
eintrete"; so referirt sie hier wiederum mehr als treu; denn

«r- vw. v. Morlot kann doch/ nachdem bereits das Eintreten
ist die Vl Anträge der Kommission vom Großen Rathe be-

schlössen und sogar einer dieser Anträge/ ngmlich der V./
angenommen war/ consegucntcr Weise unmöglich jetzt erst
erklären/ überall in die Anträge nicht eintreten zu wollen.
Vielmehr hatte Hr. Dr. v. Morlot hier bloß vom Eintreten
in den Antrag I gesprochen. Daß diesem so sei/ und daß
gerade wir also hier richtig und treu referirt haben/ beweist
sein bei der Vorfrage über das Eintreten in sämmtliche An-
träge gegebenes Votum (in Nr. 29 der Verhandlungen pag. 2
2. Spalte ist dasselbe vollständig abgedruckt) / wo er gar
nicht sich gegen jedes Eintreten verwahrte/ wie hier
in Absicht auf den Antrag I geschah / sondern wo er bloß noch

antrug: „heute nicht einzutreten/ sondern die Sache noch zu
verschie b en." (Siehe überdieß das Protokoll des Großen
Raths vom 7. April pag. 3 des Originalkonceptes.) Gehört nun
ein solcher Verstoß unter die unbedeutenden oder unter die
nicht unbedeutenden? und wer hat ihn begangen?

Allg. Schw. Zeitung: „Ferner in Hinsicht der spätern
„Dotation von issi erklärte Hr. IZo. Morlot aus wohl moti-
„virten Gründen, daß er darauf antrage/ es bei dieser Dotation
„einstweilen verbleiben zu lassen/ und dieselbe nicht zurück-
„zuziehen."

Verhandlungen: Nichts!
DaS wäre nun freilich eine „nicht unbedeutende" Auslassung!

Allein hier ist derselbe Fall/ wie unmittelbar vorher. Herr
vr. v. Morlot hat diese Erklärung nicht hier bei Anlaß
deS Antrag I. von sich gegeben/ sondern es geschah dieß —
wo? bei der Behandlung des zuerst in Behandlung genommenen
Antrags V. Dort war ja von der Dotation von 183t die
Rede/ nicht hier bei Antrag I. Und haben etwa die „Verhand¬

lungen" jene damals gegebene Erklärung nicht/ oder etwa
minder „treu" reproducier? Davon kann man sich (in Nr. 29
der Verhandlungen pag. 4. 2te Spalte unten) überzeugen. Worin
besteht also hier die „Treue" der Allg. Schw. Zeitung? Darin/
daß sie in eine Rede zusammenwirft/ was Hr. vr. v. Morlot
in drei Reden gesprochen hat. Dieser Umstand muß dem
Scharfblicke des Hrn. Doktors entgangen sein.

Diese Darstellung mag zeigen/ wer treuer und vollständiger
referirt hat/ die Allg. Schw. Zeitung oder die Verhandlungsblätter.

Sollte aber dieselbe im Verhältnisse zu dem in Nr. )S
der Allg. Schw. Zeitung enthaltenen Angriffe etwas weitläufig
und gedehnt erscheinen; so muß man bedenke« / daß — nach
der Analogie eines bekannten Sprichwortes —-man in wenig
Worten oder Zeilen oft so viele Beschuldigungen auSsprechen
kann/ daß zu ihrer Widerlegung eine lange Schrift kaum
hinreicht.

Wir sind zwar überzeugt/ daß Hr. Dr. Morlot uns in
seinem Artikel vielleicht nicht so übel gewollt hat / allein die
große Wichtigkeit/ die wir auf die Ueberzeugung deS Publikums
von unserem ernsten Streben nach Unpartheilichkcit und
möglichster Treue in der Redaktion der Großrathsverhandlungen
setzen müssen/ legt uns die unerläßliche Pflicht aus/ nicht stille
zu schweigen/ wenn irgend etwas geschieht/ das beim Publikum
daherige Zweifel erregen könnte.

Unabsichtlichen Irrthümern und Versehen in der Redaktion
werden wir nicht immer entgehen können / wie wir denn
namentlich bei Anlaß der Erörterungen über die Dotationöver-
hältnisse — wenn irgend je — Reklamationen und Berichtigungen

von verschiedenen Seiten erwarten. Aber gerade darum
werden uns offene und einfache Berichtigungen stätS
willkommen sei»/ besonders wenn dieselben auf dem im 2
des Dekretes über die Aufstellung eines Koncipienten bezeichneten
Wege an uns gelangen. Wir sind in diesem Falle sogar
gesetzlich und ausdrücklich verpflichtet, sie anzunehmen und
den „Verhandlungen" beizufügen. Daß Hr. vm p. Morlot
dieses wußte/ aber diesen Weg doch nicht einschlug / — das
einzig, verbunden mit dem zufälligen Umstände/ daß in öffentlichen

Blättern den Erklärungen des Hrn. Or. v. Morlot vom
7. April — ein gewisses Gewicht beigelegt worden, — gab
seinem Artikel in unsern Augen eine Bedeutung, gegen deren
Folgen uns durch diese Darstellung des SachverhaltS zu ver-
wahren, wir unö verpflichtet fühlten.

Bern den 10. April 1836.

L- -Mggi, Dlleol.
Koncipient der Großrathsverhandlungcn.
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